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Abkürzungsverzeichnis 

AMM Arbeitsmarktliche Massnahmen 

BFM Bundesamt für Migration (heute Staatssekretariat für Migration, SEM) 
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EFTA Europäische Freihandelsassoziation 

EU 1 Europäische Union 

FL Anerkannte Flüchtlinge 

IAS Integrationsagenda Schweiz 

KID 2 Konferenz der Integrationsdelegierten  

KIP Kantonale Integrationsprogramme 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung) 

SAKE Schweizerische Arbeitskräfteerhebung  

SE Strukturerhebung 

SEM Staatssekretariat für Migration 

SILC Statistics on Income and Living Conditions (Erhebung über Einkommen und Lebensbe-
dingungen) 

STATPOP 3 Statistik der Bevölkerung und Haushalte 

VA Vorläufig Aufgenommene 

ZAS-IK Zentrale Ausgleichsstelle - Individuelle Konti 

ZEMIS Zentrales Migrationsinformationssystem 
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Kurzfassung 

Studien zeigen markante geschlechtsspezifische Unterschiede in der Integration von Migran-

tinnen und Migranten in der Schweiz und in anderen Ländern in Europa. Diese Unterschiede 

beeinträchtigen nicht nur das individuelle Recht auf Gleichstellung, sondern gefährden auch 

die Teilhabe von Frauen am wirtschaftlichen und sozialen Leben. Unterschiede in der Integra-

tion in den ersten Jahren nach der Zuwanderung können sich langfristig verfestigen und den 

Zugang zu rechtlichen Statusverbesserungen, wie einer Niederlassungsbewilligung oder dem 

Bürgerrecht, erschweren. Trotz Bemühungen, Frauen im Rahmen der Kantonalen Integrati-

onsprogramme (KIP) gezielt zu fördern, und der gesetzlichen Verpflichtung, die Bedürfnisse 

von Frauen zu berücksichtigen, bestehen in der Schweiz weiterhin geschlechtsspezifische Bar-

rieren in der Integration. 

Der Bericht untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in der Teilnahme an Integrations-

massnahmen, dem Integrationsstand sowie die zugrunde liegenden Einflussfaktoren und zeigt 

die Konsequenzen von Integrationsunterschieden auf. Der Fokus liegt dabei auf Personen im 

Asylbereich und Familiennachzug, da sie besondere Integrationsherausforderungen bewälti-

gen müssen.  

Die Analysen zeigen, dass Migrantinnen im Asylbereich und Familiennachzug in den Berei-

chen Arbeitsmarkt, Bildung, Sprache und sozialer Integration benachteiligt sind. Frauen neh-

men seltener an Bildungsmassnahmen teil, und Männer beteiligen sich in den ersten Jahren 

nach der Zuwanderung allgemein häufiger an Fördermassnahmen. Auch der Integrationsstand 

nach fünf Jahren zeigt Nachteile für Frauen, die schlechtere Sprachkenntnisse, einen tieferen 

Bildungsstand, eine geringere Erwerbsbeteiligung und tiefere Erwerbseinkommen aufweisen, 

vor allem bei Drittstaatsangehörigen und insbesondere bei Geflüchteten und Frauen im Fami-

liennachzug. Diese Unterschiede zeigen sich bei verheirateten Frauen und Frauen mit Kindern 

besonders ausgeprägt.  

Die Hauptursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede in der Integration von Migrantin-

nen liegen in den folgenden strukturellen Hürden: 

• Traditionelle Geschlechterrollen  

• Mangelnder Zugang zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

• Förderpraxis: Aufgrund von Zeitdruck und imitierten Ressourcen für Fördermassnahmen 

werden Frauen im Asylbereich oft weniger gefördert als Männer, sobald sie Kinder haben. 

Im Familiennachzug sind sie schwerer zu erreichen und haben einen schlechteren Zugang 

zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten als beispielsweise geflüchtete Frauen, da 

Frauen aus finanzschwachen Haushalten, die von Sozialhilfe unabhängig sind, Angebote 

selbst bezahlen müssen. Zudem sind die Angebote oft nicht auf die Bedürfnisse von Frauen 

zugeschnitten. 

Diese Umstände führen dazu, dass Frauen schlechtere Chancen haben, ihren Aufenthaltssta-

tus zu verbessern. 
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Der Bericht legt Handlungsmöglichkeiten dar, um geschlechtsspezifische Unterschiede in der 

Integration zu verringern. Darauf aufbauend werden konkrete Empfehlungen formuliert, um die 

Integration von Frauen in der Schweiz gezielt zu fördern. Um Frauen gleiche Integrationschan-

cen zu bieten wie Männern, müssen umfassende Kinderbetreuungsangebote geschaffen wer-

den, die auch während der Ausbildung und Arbeitszeit verfügbar sind. Flexible Ausbildungs- 

und Arbeitsmöglichkeiten könnten helfen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbes-

sern. Es darf nicht das Ziel sein, Frauen in den Arbeitsmarkt zu drängen, aber sie sollten über 

die möglichen langfristigen Abhängigkeiten vom Partner und deren Auswirkungen auf die In-

tegration informiert werden. Sensibilisierungsmassnahmen, insbesondere auch für Männer, 

sind hier essenziell. 

Zudem sollten die fallführenden Stellen im Asylbereich sicherstellen, dass Frauen über ihre 

Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten informiert werden und dass die Förderpraxis ge-

schlechtssensibel gestaltet wird bzw. auf Personen mit Betreuungspflichten abgestimmt wird. 

Allerdings sind viele Frauen aufgrund von Belastungen wie Traumata, finanziellen Engpässen 

oder prekären Arbeitsverhältnissen in Teilzeitjobs in ihrer Integrationskapazität eingeschränkt. 

Im Familiennachzug sollte durch subventionierte Angebote, wie z.B. Sprachkurse, die finanzi-

elle Abhängigkeit von nachgezogenen Frauen verringert werden. Geschlechtsspezifische Pro-

gramme können dabei helfen, Frauen gezielt in ihren Ressourcen zu stärken und ihre Integra-

tion gezielt zu fördern.  
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1 Einleitung 

Studien zur Schweiz und anderen europäischen Ländern zeigen z.T. markante geschlechts-

spezifische Unterschiede in der Integration von Migrantinnen und Migranten.1 Diese Unter-

schiede sind in vielerlei Hinsicht als problematisch einzuschätzen: Neben dem individuellen 

Recht auf Gleichstellung, welches in der Schweizer Bundesverfassung festgeschrieben ist, be-

steht ein grosses gesellschaftliches Interesse an einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 

und Männern am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben. Nebst der wirtschaftlichen 

Unabhängigkeit soll eine soziale Isolation von Migrantinnen und Migranten vermieden werden 

und eine autonome Alltagsbewältigung in der Schweiz möglich sein.  

Unterschiede in den ersten Jahren des Integrationsprozesses können sich langfristig erhalten 

und unter Umständen sogar noch verstärken – mit erheblichen Nachteilen für die betroffenen 

Personen. So ist es für alle Migrantinnen und Migranten bei Defiziten in der Integration rechtlich 

schwieriger, eine Niederlassungsbewilligung oder das Schweizer Bürgerrecht zu erhalten, da 

dafür gewisse Integrationskriterien erfüllt sein müssen. Für vorläufig aufgenommene Personen 

ist erfolgreiche Integration zudem eine zentrale Voraussetzung, um im Rahmen eines Härte-

fallgesuchs eine Aufenthaltsbewilligung B zu erhalten. Als wichtige Integrationskriterien nennt 

das Gesetz u.a. berufliche, sprachliche und soziale Integration.2 

Das Staatsekretariat für Migration (SEM) und die Kantone sind sich der Problematik ge-

schlechtsspezifischer Unterschiede in der Integration bewusst. So wurden Frauen als eine ex-

plizite Zielgruppe der Kantonalen Integrationsprogramme (KIP) definiert.3 Im Asylbereich ist 

bezüglich der Förderung der Arbeits- und Ausbildungsfähigkeit festgehalten, dass die Bedürf-

nisse von Frauen bei Integrationsmassnahmen berücksichtigt werden sollen.4 Weiter gehören 

Frauen gemäss Art. 55a AIG zu den spezifischen Zielgruppen der Integrationsförderung. Dar-

über hinaus ist die berufliche Integration von Frauen ein Schwerpunkt der Gesamtschau des 

Bundesrats zur besseren Nutzung des inländischen Arbeitskräftepotenzials. Dies gilt auch für 

Frauen aus dem Migrationsbereich.5  

Gleichzeitig ist der Forschungsstand zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Integra-

tion in der Schweiz aktuell noch lückenhaft und die wenigen verfügbaren Studien sind bereits 

älteren Datums (vgl. Kapitel 3). In diesem Zusammenhang nimmt diese Studie eine umfas-

sende Auslegeordnung zum aktuellen Stand der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der 

Integration in der Schweiz vor. Dabei umfasst sie im Wesentlichen die folgenden Elemente: 

• Unterschiede bezüglich der Teilnahme an Integrationsmassnahmen: Es wird anhand 

statistischer Kennzahlen untersucht, ob die verschiedenen staatlich zur Verfügung 

 

1  Bundesamt für Migration (2006); OECD (2023); Salikutluk; Menke (2021). 

2  Vgl. Art. 58a AIG. Weitere Ausführungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen sind im Kapitel 8 aufgeführt.  

3  Konferenz der Kantonsregierungen; Staatssekretariat für Migration (2022), S. 3 

4  Konferenz der Kantonsregierungen; Staatssekretariat für Migration (2022), S. 16 

5  Bundesrat (2024) 
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gestellten Integrationsmassnahmen heute von Männern und Frauen gleichermassen ge-

nutzt werden. 

• Unterschiede im Integrationsstand: Es wird anhand statistischer Daten und des For-

schungsstandes in der Literatur beleuchtet, wie gross geschlechtsspezifische Unterschiede 

in der Integration (u.a. vor dem Hintergrund allfälliger geschlechtsspezifischer Unterschiede 

im Besuch von Integrationsmassnahmen) heute sind. Dazu werden die vier Integrationsbe-

reiche Arbeit, Bildung, Sprachkenntnisse und soziale Integration sowie der Gesundheitszu-

stand von Migrant/-innen betrachtet.  

• Einflussfaktoren und Konsequenzen: Mögliche Hintergründe, Treiber und Auswirkungen 

der geschlechtsspezifischen Unterschiede werden basierend auf Interviews mit Fachperso-

nen sowie Migrantinnen und Migranten diskutiert. 

• Handlungsmöglichkeiten und Empfehlungen: Basierend auf den vorangehenden Punk-

ten werden Ansätze für Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und konkrete Empfehlungen 

ausgesprochen. 

Der Fokus der Untersuchungen liegt auf Personen aus dem Asylbereich sowie aus dem Fami-

liennachzug (im Asyl- und Ausländerbereich), da diese Personengruppen potenziell vor beson-

ders grossen Integrationsherausforderungen stehen: Für sie gestaltet sich der Eintritt in den 

Arbeitsmarkt oder die Absolvierung einer Ausbildung schwieriger, da ihr primärer Einreise-

grund nicht darauf abzielte. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in diesen Gruppen wer-

den im Rahmen der Analysen in den Kontext der Situation der übrigen Migrationsbevölkerung 

(Ausländerbereich) gesetzt. Ein direkter Vergleich mit der Schweizer Bevölkerung ist aufgrund 

der analysierten Indikatoren in den meisten Fällen nicht möglich, weshalb darauf verzichtet 

wird. Vor diesem Hintergrund ist der Bericht in folgende Kapitel strukturiert: 

• Kapitel 2 beschreibt die verschiedenen methodischen Ansätze und verwendeten Daten 

für die oben genannten Elemente der Studie.  

• Als Grundlage für die weiteren Analysen fasst Kapitel 3 die wichtigsten Erkenntnisse aus 

der nationalen und internationalen Literatur zu Geschlechtsunterschieden in der Integra-

tion zusammen.  

• Mit Bezug auf die Schweiz und die aktuelle Situation werden in Kapitel 4 mögliche ge-

schlechtsspezifische Unterschiede bei der Nutzung staatlicher Integrationsmassnahmen 

analysiert.  

• Kapitel 5 beleuchtet die Unterschiede im Integrationsstand in den erwähnten Bereichen 

anhand statistischer Datenquellen. 

• Basierend auf Interviews wird in Kapitel 6 auf die dahinterliegenden Einflussfaktoren ein-

gegangen. Das Kapitel beleuchtet auch die aus einem tiefen Integrationsstand resultie-

rende Konsequenzen.  

• In Kapitel 7 wird ein Fazit zu den Erkenntnissen der Literaturrecherche, der Datenauswer-

tung sowie den Interviews zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden im Integrations-

stand, der Teilnahme an Integrationsmassnahmen und den eruierten Einflussfaktoren so-

wie den Konsequenzen dieser Unterschiede gezogen.  

• Auf dieser Basis werden in Kapitel 8 mögliche Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt.  
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• In Kapitel 9 werden Empfehlungen präsentiert.  
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2 Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen 

2.1 Untersuchungsgegenstand, Fragestellungen und angewandte Methoden 

Die vorliegende Studie untersucht Integrationsunterschiede zwischen Migrantinnen und Mig-

ranten6 aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich sowie aus dem Ausländerbereich (insbesondere 

Familiennachzug) in den Integrationsbereichen Arbeit, Aus- und Weiterbildung, Sprachkennt-

nisse und soziale Integration. Unter sozialer Integration werden die gesellschaftliche Teilhabe 

und soziale Kontakte gemeint, sei dies mit anderen Migrantinnen und Migranten oder Schwei-

zerinnen und Schweizern. Dabei kann die Sprache geübt werden, muss aber nicht. Gesell-

schaftliche Teilhabe kann Ressourcen aktivieren und so die Selbstwirksamkeit und eine auto-

nome Lebensführung fördern. Auch das Engagement in Form von Freiwilligenarbeit kann zur 

sozialen Integration beitragen, wird jedoch nicht als Standard betrachtet, an dem der Integra-

tionsstand gemessen wird. Wichtig ist, dass Personen nicht isoliert sind; dies kann psychoso-

ziale Belastungen lindern oder verhindern. Soziale Kontakte können ausserdem als Ressource 

dienen, indem ein Netzwerk aufgebaut wird, welches bei der Orientierung im Alltag oder der 

Jobsuche hilfreich ist.  

Die Studie untersucht den Integrationsstand von Migrantinnen und Migranten nach 5-7 Jahren. 

Dies ist der Zeitrahmen, welcher in der Integrationsagenda Schweiz (IAS) für die Phase der 

Erstintegration vorgesehen ist. Im Ausländerbereich ist keine konkrete Zeitspanne definiert, 

innerhalb der die Integration stattfinden soll. Das AIG definiert jedoch Integrationskriterien (Art. 

58a), die erfüllt sein müssen, um nach frühestens 5 Jahren, meist jedoch erst nach 10 Jahren, 

eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten (Art. 60 VZAE) oder damit eine Aufenthaltsbewilli-

gung im Rahmen des Familiennachzugs verlängert wird (Art. 73a VZAE).7 Dabei wird ange-

nommen, dass sowohl persönliche Faktoren (Motivation, Ressourcen), das direkte Umfeld (Fa-

milie, kulturelle Prägung) und strukturelle oder institutionelle Faktoren (z.B. rechtliche Rahmen-

bedingungen, Förderpraxis, struktureller Rassismus) die Integration prägen (siehe Abbildung 

2-1). Ein wichtiger «Inputfaktor» sind Integrationsmassnahmen (Förderpraxis), die Personen 

z.B. beim Erlernen einer Sprache oder eines Berufs unterstützen können. Diesbezüglich ist zu 

betonen, dass bereits die Teilnahme an Integrationsmassnahmen von individuellen und struk-

turellen Faktoren abhängen kann. Diese Studie postuliert keinen direkten kausalen Zusam-

menhang zwischen dem Besuch von Integrationsmassnahmen und dem Integrationsstand. Sie 

evaluiert entsprechend auch nicht die den Effekt von Integrationsmassnahmen auf den Integ-

rationsstand. 

 

6  Der Datengrundlage liegt ein binäres Geschlechtsverständnis zugrunde bzw. die Studie stützt sich besonders in 

der Datenanalyse auf die Dichotomie Mann-Frau, da die Angaben in dieser Form erhoben werden. Die spezifischen 

Herausforderungen, denen non-binäre und transgeschlechtliche migrierte Personen gegenüberstehen, werden im 

Rahmen dieser Studie nicht beleuchtet.  

7  Die Kriterien für den Erhalt einer Niederlassungsbewilligung betreffen unter anderem die Sprachkompetenzen und 

die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Bildungserwerb, vgl. Kapitel 10 im Anhang. Im Familiennachzug sind 

v.a. die Sprachkompetenzen relevant.  
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Über die vier Integrationsbereiche hinaus wird als weiteres Themenfeld auch der Gesundheits-

zustand von Migrantinnen und Migranten betrachtet. Soweit wie möglich werden Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern dargestellt, deren Ursachen eruiert und der mögliche Einfluss auf 

den Integrationsstand festgestellt (siehe Exkurs in Kapitel 5).  

 

Abbildung 2-1: Übersicht über den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Der Fokus der Studie liegt auf anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen sowie 

Personen aus dem Familiennachzug im Ausländerbereich. Die übrige Migrationsbevölkerung, 

die weniger auf staatliche Unterstützungsmassnahmen zur Integration angewiesen ist, wird 

vergleichend herbeigezogen. Dies umfasst Personen aus dem Ausländerbereich, die bei Ein-

reise in der Schweiz bereits eine Arbeit in Aussicht hatten oder z.B. zwecks einer Ausbildung 

in die Schweiz migrierten und über eine B- oder C-Bewilligung verfügen. Personen mit Schutz-

status S werden nur am Rande betrachtet, da sich diese zum Zeitpunkt der Studie seit weniger 

als 5 Jahren in der Schweiz aufhalten und bei diesen Personen von einer Rückkehr ins Her-

kunftsland ausgegangen wird. Asylsuchende (Ausweis N) werden nicht in die Analyse einbe-

zogen, da sich Personen mit diesem Status häufig ebenfalls noch weniger als 5 Jahre in der 

Schweiz aufhalten, eine unklare Bleibeperspektive haben und gemäss Gesetz (noch) keine 

Zielgruppe von Integrationsmassnahmen sind.  

Die betrachteten Gruppen konnten je nach Datengrundlage unterschiedlich gut abgegrenzt 

werden (siehe Kapitel 2.2) bzw. waren unterschiedlich gut für Gespräche erreichbar (siehe 

Kapitel 2.3).  

Die vorliegende Studie zielt auf die Beantwortung der folgenden Fragestellungen ab: 

• Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede bestehen in der Teilnahme an Integrations-

massnahmen? 
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• Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede bestehen im Integrationsstand 5-7 Jahre 

nach der Zuwanderung?  

• Welche Faktoren beeinflussen diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Integra-

tion?  

Für die Analyse der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Integration wurde eine Tri-

angulation von Methoden angewandt, die sich gegenseitig ergänzen. Folgende Schritte wur-

den unternommen: 

• Analyse der bestehenden Literatur zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der In-

tegration, deren Treiber und Ursachen sowie den daraus resultierenden Konsequenzen.  

• Workshops mit Integrationsdelegierten und Asylkoordinator/-innen an der KID-Ta-

gung vom 21. September 2023, um mögliche strukturelle und individuelle Faktoren zu eru-

ieren, die die Integration von Migrantinnen erschweren können, sowie um bestehende und 

mögliche Massnahmen zu identifizieren, die Integrationshindernisse speziell für Frauen ab-

bauen können. 

• Quantitative Datenanalyse zum Ausmass der geschlechtsspezifischen Unterschiede im 

Integrationsstand und der Teilnahme an Integrationsmassnahmen. Zudem werden, soweit 

möglich, Erklärungsansätze für die festgestellten Unterschiede diskutiert. Dazu werden Da-

ten des SEM, des BFS und des Kantons Zürich analysiert.  

• Leitfadengestützte Interviews und Fokusgruppendiskussionen mit Fachpersonen, 

Migrantinnen und Migranten zur Analyse der Treiber und Ursachen von geschlechtsspezi-

fischen Unterschieden in der Integration und deren Konsequenzen sowie möglichen Hand-

lungsansätzen, um diese Unterschiede zu verringern oder zu vermeiden. 

2.2 Details zu den quantitativen Analysen 

Wie im vorhergehenden Kapitel eingeführt, wurden die Fragestellungen soweit möglich anhand 

quantitativer Quellen bearbeitet, mit dem Ziel, generalisierbare Aussagen zu erhalten. Dabei 

wurden folgende drei Quellen analysiert: 

• IAS-Kennzahlen: Im Rahmen der Integrationsagenda Schweiz (IAS) erhobene Kennzah-

len geben einen Überblick über mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Teil-

nahme an Integrationsmassnahmen (für Personen aus dem Asylbereich). 

• Detaildaten zur Teilnahme an Integrationsmassnahmen: Als Vertiefung zu den IAS-

Kennzahlen werden zusätzlich Einzeldaten aus dem Kanton Zürich zum Besuch von Integ-

rationsmassnahmen (für Personen aus dem Asylbereich) analysiert. 

• Register- und Umfragedaten des BFS: Zur Analyse des Ist-Zustands bezüglich ge-

schlechtsspezifischer Unterschiede wird ein umfassendes Datenset an Einzeldaten unter-

sucht. Dazu wurden verschiedene Register- und Umfragedaten des BFS miteinander ver-

knüpft.  

Nachfolgend werden die drei Datensätze genauer beschrieben und auf deren Eigenschaften 

und Limitationen eingegangen.  
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a) Übersicht zur Teilnahme an Integrationsmassnahmen anhand der IAS-Kennzahlen 

Nach Vorgaben des SEM erheben die Kantone seit 2019 jährlich ein Set einheitlicher Kenn-

zahlen (IAS-Kennzahlen) zur Integrationsförderung bei der Zielgruppe der Integrationsagenda 

Schweiz (IAS), d.h. bei anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen.8 

Dieses Kennzahlenset umfasst Informationen zu den Eigenschaften der erfassten Personen 

und zur Teilnahme an Integrationsmassnahmen in verschiedenen Integrationsbereichen. Die 

Kennzahlen werden in aggregierter Form erhoben und können nach Aufenthaltsstatus, Ge-

schlecht und Kanton aufgeschlüsselt werden. 

Ausgewählte Kennzahlen wurden im Rahmen dieser Studie erstmals geschlechterdifferenziert 

ausgewertet. Betrachtet wurden die zum Analysezeitpunkt aktuellsten verfügbaren Daten aus 

dem Jahr 2022. Es bestehen Limitationen bei der Datenqualität: Die Kantone erheben die Da-

ten z.T. unvollständig oder wenden unterschiedliche Methoden und Definitionen an. Für diese 

Studie wurden die Daten deshalb geprüft und offensichtlich unplausible Beobachtungen aus 

der Analyse ausgeschlossen.9 In der Summe ermöglichen die Daten erste Hinweise auf mög-

liche geschlechtsspezifische Differenzen. Die Ergebnisse müssen aber mit Blick auf die Limi-

tationen in der Datenqualität mit Zurückhaltung interpretiert werden. 

b) Kantonale Einzeldaten zur Teilnahme an Integrationsmassnahmen 

Da die IAS-Kennzahlen dem SEM nur in aggregierter Form vorliegen, wurden für diese Studie 

verschiedene Kantone um zusätzliche Einzeldaten zur Teilnahme an Integrationsmassnahmen 

angefragt. Der Kanton Zürich hat entsprechende anonymisierte Daten für die Jahre 2021, 2022 

und 2023 zur Verfügung gestellt. Das analysierte Datenset enthält detaillierte Informationen zu 

den Personen, welche kantonale und kommunale Integrationsmassnahmen besucht haben, 

ergänzt durch weitere Informationen zur dazugehörigen Grundgesamtheit.10 In den Daten sind 

die Besuche von allen Personen enthalten, die sich im entsprechenden Jahr in der Fallführung 

Integration befanden. 2023 wurden insgesamt 5447 anerkannte und vorläufig aufgenommene 

Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer sowie Asylsuchende ge-

fördert. Rund 40% der Hauptzielgruppe des Fördersystems, d.h. der über 16-jährigen Geflüch-

teten (unabhängig des Einreisejahres) befanden sich in Integrationsprogrammen.11 

Im Rahmen dieser Studie werden die Einzeldaten von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig 

aufgenommenen Personen im Kanton Zürich und die Angebotstypen Arbeitsintegration, Bil-

dung, Assessment, Sprachkurs und Sprachtest betrachtet. Die Angebotskategorien des Kan-

tons Zürich stimmen nicht exakt mit den vom SEM für die IAS-Kennzahlen vorgegebenen 

 

8  Personen mit Aufenthaltsstatus N und Schutzstatus S wurden für die Analyse nicht berücksichtigt.  

9  Die Daten sind insofern nicht für alle Kantone plausibel, als dass teilweise der Anteil der Frauen bzw. Männer einer 

Kennzahl insgesamt einiges höher ist als in der Grundgesamtheit. Zudem haben einige Kantone für die Kennzahl 

für viel mehr Personen eine Angabe geliefert, als Personen in der Grundgesamtheit enthalten sind. 

10  Die Daten enthalten dabei nur die Besuche von akkreditierten Angeboten. Besuche ergänzender Angebote oder 

von Integrationsmassnahmen, die nicht im Rahmen der IAZH akkreditiert und/oder finanziert sind, sind darin nicht 

enthalten. 

11 Fachstelle Integration des Kantons Zürich (2024) 
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Kategorien überein. Die Qualität der Daten ist als gut einzuschätzen. Trotzdem ist zur Einord-

nung der Resultate wichtig, dass andere Kantone ggf. andere Gegebenheiten aufweisen und 

andere Schwerpunkte in der Integration setzen, was zu anderen Resultaten führen könnte. Die 

Ergebnisse der Analyse dieser Daten sind also nicht zwangsläufig repräsentativ für den Rest 

der Schweiz. 

c) Register- und Umfragedaten des BFS zur Analyse des Integrationsstands 

Die quantitative Analyse des Ist-Zustands von geschlechtsspezifischen Unterschieden in der 

Integration erfolgte anhand eines umfassenden Datensets, für welches verschiedene amtliche 

Datenquellen miteinander verknüpft wurden. Auf dieser Basis konnte die Grundgesamtheit zu-

gewanderter Personen vollständig identifiziert und der Integrationsstand verschiedener Perso-

nengruppen in den Integrationsbereichen Arbeit, Bildung und Sprachkenntnisse sowie (weni-

ger detailliert) der Gesundheitszustand dieser Personengruppen untersucht werden. Für die 

Analyse konnten zudem individuelle Merkmale der Migrantinnen und Migranten, wie ihr Alter, 

der Zivilstand, die Haushaltszusammensetzung und Wohnort als mögliche Einflussfaktoren be-

rücksichtigt werden.  

Abbildung 2-2 gibt einen schematischen Überblick über die verwendeten Register- und Umfra-

gedaten. Die Grundgesamtheit wurde mittels Registerdaten aus der BFS-Statistik der Bevöl-

kerung und Haushalte (STATPOP) identifiziert. Der Fragestellung der Studie folgend sind darin 

neben anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen auch Personen mit 

B-Aufenthaltsbewilligungen und C-Niederlassungsbewilligungen aus dem Ausländerbereich 

enthalten. Damit können auch Personen aus EU/EFTA-Staaten sowie Drittstaatsangehörige 

ausserhalb des Asylbereichs betrachtet und Personen im Familiennachzug identifiziert wer-

den. Basierend auf den STATPOP-Daten kann die Population der zugewanderten Personen 

vollständig und auf dem Niveau einzelner Personen erfasst werden. Zudem sind verschiedene 

demografische Merkmale verfügbar.12 Diese Basis an Informationen wird ergänzt durch die 

Verknüpfung mit vier weiteren amtlichen Datenquellen: (a) Strukturerhebung, (b) Arbeitskräf-

teerhebung SAKE, (c) Sozialhilfestatistik und (d) ZAS-IK (vgl. wiederum Abbildung 2-2).13 Wäh-

rend es sich bei STATPOP, Sozialhilfestatistik und ZAS-IK um Vollerhebungen handelt, ist es 

wichtig zu beachten, dass es sich bei der Strukturerhebung und der SAKE nur um stichpro-

benartig erhobene Teilsamples handelt, d.h. deren Informationen liegen nur für einen Teil der 

untersuchten Grundgesamtheit vor. 

Weitere Datenquellen wie z.B. SILC (Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen) 

wurden bewusst nicht verknüpft, da deren Stichprobenumfang zu gering ist, um fundierte Aus-

sagen über die untersuchten Personengruppen (Personen aus dem Asylbereich und im Fami-

liennachzug) machen zu können. Auf eine Verknüpfung mit der ZEMIS-Datenbank14 des SEM 

wurde verzichtet, weil deren wichtigste Variablen in STATPOP vorhanden sind.  

 

12  Durch einen zweiten STATPOP-Auszug wurden zusätzlich einige demografische Merkmale angehöriger Personen 

(Ehepartner, Kinder) erfasst. Dazu zählt beispielsweise das Alter der Kinder oder die Nationalität der Ehepartner.  

13  ZAS-IK = Individuelle Konti der Zentralen Ausgleichsstelle 

14  ZEMIS = Zentrales Migrationsinformationssystem 
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Abbildung 2-2: Im Datenset enthaltene Datenquellen (Register- und Umfragedaten) 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 

Die Analyse mit diesen Daten fokussiert auf den Integrationsstand von Personen im fünften 

Jahr nach der Zuwanderung. Entsprechend ist die betrachtete Grundgesamtheit rollierend 

und abhängig vom Einreisejahr aufgebaut. Wie Abbildung 2-3 illustriert, wird je nach Person 

ein unterschiedliches Statistikjahr im Zeitraum zwischen 2016-2021 betrachtet. 

Abbildung 2-3: Struktur der Grundgesamtheit der Daten aus Register- und Umfragedaten des 

BFS (Angaben = Jahr nach der Zuwanderung in die Schweiz). 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Zusätzlich wurde die betrachtete Grundgesamtheit nach dem Alter der zugewanderten Perso-

nen eingeschränkt. Ausgeschlossen wurden u.a. Personen, welche zum Zeitpunkt der Zuwan-

derung jünger als 16 Jahre waren. Die Integration dieser Personen wird noch stark durch die 

obligatorische Schule beeinflusst, sieht daher strukturell anders aus und würde damit die übri-

gen Ergebnisse verzerren. Somit wird die Analyse auf Personen ab 21 Jahren beschränkt 

(16+5 Jahre). Ebenfalls ausgeschlossen wurden Personen, welche im fünften Jahr der Zuwan-

derung über 65-jährig waren und das Pensionsalter damit bereits erreicht hatten. Damit fokus-

siert die Analyse damit auf den Integrationsstand von Personen im arbeitsfähigen Alter. 

Die Verwendung des Datensatzes bringt verschiedene Herausforderungen mit sich, welche 

die Aussagekraft der darauf aufbauenden Analysen beeinträchtigen können. Eine dieser 
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Herausforderungen besteht darin, dass wichtige Merkmale zum Integrationsstand aus der 

SAKE oder der Strukturerhebung stammen. Da es sich bei diesen Datenquellen, wie bereits 

erwähnt, nur um Stichproben-Erhebungen handelt, sind die entsprechenden Merkmale nur für 

einen Teil der Grundgesamtheit verfügbar. Dies hat zur Folge, dass Detailanalysen dieser 

Merkmale z.T. nur eingeschränkt oder gar nicht möglich sind, da die jeweilige Anzahl an Be-

obachtungen zu gering ist. Um dieser Einschränkung zumindest teilweise vorzubeugen, wur-

den gewisse statistische Merkmale zusätzlich ergänzt (vgl. Box unten für mehr Details). Als 

weitere Massnahme zur Vergrösserung des Analysesamples wurden ähnlich definierte Merk-

male aus der SAKE und der Strukturerhebung vereinheitlicht, damit sie gemeinsam analysiert 

werden können.  

Ergänzung fehlender Werte aus SAKE- und Strukturerhebungs-Variablen 

Fehlende Merkmale aus der SAKE und der Strukturerhebung wurden teilweise vervollständigt, um die 

Analysebasis zu verbreitern. Als Basis dazu dienten Daten aus anderen Jahren. Ein Beispiel: Bei vielen 

Beobachtungen fehlt das Merkmal der höchsten abgeschlossenen Ausbildung im fünften Jahr der Zu-

wanderung. Für einen Teil dieser Personen ist diese Information aber für das sechste oder siebte Jahr 

nach der Zuwanderung verfügbar. Da das Bildungsniveau bei Personen über 21 Jahren mutmasslich 

relativ stabil ist, wurden für die Analysen – soweit verfügbar – auch die Informationen aus dem sechsten 

oder siebten Jahr herangezogen, d.h. die fehlenden Werte im fünften Jahr nach der Zuwanderung damit 

vervollständigt. Der aus diesen Ergänzungen resultierende Gewinn an Aussagekraft durch die grössere 

Zahl an Beobachtungen überwiegt dabei klar die mögliche Verzerrung, wenn sich Merkmale wie das 

Bildungsniveau über die Jahre doch verändert haben sollten. 

 

Eine weitere Herausforderung besteht bei der Gruppierung der analysierten Personen nach 

Aufenthaltsstatus und Einreisegrund, welche für die vorliegende Studie von grosser Bedeutung 

ist. Während die grobe Art der Aufenthaltsbewilligung im fünften Jahr nach der Zuwanderung 

für alle Personen bekannt ist, ist die Einteilung in weitere Subgruppen z.T. nicht eindeutig mög-

lich. Dies betrifft insbesondere die zwei folgenden Gruppen: 

• Familiennachzug von vorläufig Aufgenommenen: Die Information, ob eine Person via 

Familiennachzug in die Schweiz gekommen ist, fehlt für die Gruppe der vorläufig Aufge-

nommenen mit F-Bewilligungen in STATPOP. Da sich eine solche Unterscheidung auch 

nicht approximieren lässt, ist in der Gruppe der vorläufig Aufgenommenen keine Unter-

scheidung nach Familiennachzug möglich.  

• Personen aus Drittstaaten mit B-Bewilligungen: Diese Gruppe umfasst Personen aus 

dem Ausländerbereich, anerkannte Flüchtlinge und ehemalige vorläufig Aufgenommene 

mit einer Härtefallbewilligung. Für die Differenzierung nach den soeben genannten Gruppen 

besteht in den verwendeten Daten keine offizielle Variable, weshalb ein Approximations-

verfahren entwickelt werden musste. Dieses ist darauf ausgelegt, dass eine Zuteilung in 

eine der drei Subgruppen nur dann erfolgt, wenn die Zugehörigkeit eindeutig möglich ist. 

Personen, bei welchen dies nicht eindeutig möglich ist, wurden in den Detailanalysen nicht 

betrachtet, um eine mögliche Verzerrung der Resultate zu vermeiden. 

Weitere Details zu den erwähnten Herausforderungen und dem Umgang damit gibt Kapitel 

11.1 im Anhang. In der Summe lässt sich aber festhalten, dass die Qualität der Datenquellen 
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trotz der erwähnten Einschränkungen als sehr hoch einzustufen ist. Positiv kommt hinzu, dass 

sich mit dem Datensatz die Population von Interesse vollständig erfassen lässt. Durch die z.T. 

geringere Anzahl an Beobachtungen bei Merkmalen der Strukturerhebung oder der SAKE sind 

die Analysen zwar nicht immer vollständig repräsentativ, dürften aber grundsätzlich zu robus-

ten Ergebnissen führen.  

Deskriptive Statistiken zu den analysierten Daten werden in Kapitel 5 sowie im Anhang (Kapitel 

11.4) gezeigt.  

2.3 Details zu den Interviews und Fokusgruppendiskussionen 

In den 46 durchgeführten Leitfadeninterviews und Fokusgruppendiskussionen wurden schwer-

punktmässig die Gründe für geschlechtsspezifische Unterschiede beim Zugang zu Integrati-

onsmassnahmen und im Integrationsstand sowie Möglichkeiten zur Verringerung oder gar Ver-

meidung dieser Unterschiede eruiert. Dabei wurden die Integrationsbereiche Arbeit, Aus- und 

Weiterbildung, Sprachkenntnisse und soziale Integration sowie der Gesundheitszustand be-

sprochen. Zum Bereich Soziale Integration können aufgrund mangelnder Daten keine quanti-

tativen Aussagen gemacht werden, weshalb sich die Studie diesbezüglich vor allem auf die 

Vertiefung in den Interviews stützt. Der Gesundheitszustand konnte in den quantitativen Ana-

lysen nur oberflächlich abgebildet werden und wurde in den Interviews nur begrenzt angespro-

chen, da die Integrationsbereiche stärker im Fokus standen. Er wird deshalb als Exkurs be-

handelt. 

Um möglichst viele Perspektiven abzudecken, wurden verschiedene Gruppen von Personen 

befragt: 

• Fachpersonen im Asylbereich, wie z.B. Fallführende, Kursleitende sowie für die Betreuung 

und das Coaching von geflüchteten Personen zuständige Sozialarbeitende  

• Schlüsselpersonen und Brückenbauer/-innen, wie z.B. interkulturelle Dolmetschende oder 

Femmes Tisch-Moderatorinnen und Männer Tisch-Moderatoren 

• Für die Beratung ausserhalb des Asylbereichs zuständige Fachpersonen, wie z.B. Integra-

tionsbeauftragte oder Berufs- und Laufbahnberatende (BSLB) 

• Anbietende von geschlechtsspezifischen Programmen, wie z.B. Unterstützung bei der Ar-

beitsmarktintegration oder soziale Austauschgefässe 

• Migrantinnen und Migranten aus dem Asyl- und Ausländerbereich 

Um bei der Auswahl von Gesprächspartnerinnen und -partnern nicht nur unterschiedliche Per-

spektiven, sondern auch unterschiedliche regionale Rahmenbedingungen abzudecken, wur-

den vier Fallkantone ausgewählt: Solothurn, Uri, Zürich und Waadt. Die Fallkantone decken 

unterschiedliche Integrationssysteme, Sprachregionen, grosse und kleine Kantone sowie städ-

tische und ländliche Gebiete ab. Sie unterscheiden sich ebenso bezüglich des Zugangs zur 

Kinderbetreuung und deren Finanzierung, was sich im Verlauf der Studie als relevanter Faktor 

herausstellte.  

Den Zugang zu den Interviewpartnerinnen und -partnern der unterschiedlichen Gruppen wurde 

über die Integrationsdelegierten der vier Fallkantone sowie über die Geschäfts- und 



 2. Methodisches Vorgehen und Datengrundlagen ECOPLAN 

19 

Regionalstellen von Femmes Tische hergestellt. Pro Fallkanton wurden in Absprache mit den 

kantonalen Integrationsdelegierten Fallführende, Sozialarbeitende, Job Coaches, Verantwort-

liche von geschlechtsspezifischen Angeboten, Schlüsselpersonen etc. kontaktiert. Die inter-

viewten Migrantinnen und Migranten wurden via Femmes Tisch-Moderatorinnen und Männer 

Tisch-Moderatoren vermittelt. Einzelne Moderierende waren bereit, als Schlüsselperson Aus-

kunft zu geben. Die über Femmes Tische kontaktierten Schlüsselpersonen, Migrantinnen und 

Migranten stammen teilweise aus anderen Kantonen als den Fallkantonen, u.a. aus Bern, Lu-

zern und dem Jura, wo ein grosses Interesse zur Studienteilnahme bei den Femmes Tisch-

Moderatorinnen und Männer Tisch-Moderatoren vorhanden war. 

Mit den Migrantinnen und Migranten wurden Gruppen- und Einzelgespräche durchgeführt. Da-

bei wurde angestrebt, Frauen und Männer auszuwählen, die eine möglichst grosse Heteroge-

nität bezüglich individueller Merkmale wie Bildungshintergrund (Alphabetisierung, Schulerfah-

rung), Erwerbsituation und Arbeitsmarkterfahrung, Alter und Familiensituation (Zivilstand, An-

zahl und Alter der Kinder), Herkunftsland und Art des Migrationshintergrunds (Arbeitsmigration, 

Flucht, Familiennachzug) aufwiesen. Dazu musste das Interesse an der Studienteilnahme von-

seiten der interviewten Personen gegeben sein.15 Dies erlaubte keine gleichmässige Vertei-

lung der individuellen Merkmale, es nahmen jedoch Personen in unterschiedlichsten Situatio-

nen an der Studie teil. Eine Liste der Herkunftsländer der befragten Personen findet sich im 

Kapitel 12.2 im Anhang.  

Eine Übersicht über die Interviewpartnerinnen und -partner sowie zum jeweiligen Fokus der 

Fragestellungen, die mit ihnen diskutiert wurden, findet sich unter 12.1 im Anhang. Für die 

Interviews wurde ein Leitfragebogen pro Gruppe erstellt, der für die Interviews je nach Arbeits-

bereich der Gesprächspartnerinnen oder -partner angepasst wurde. Die Gespräche mit Mig-

rantinnen und Migranten wurden chronologisch entlang ihrer Erfahrungen seit der Einreise in 

die Schweiz geführt, wobei punktuell zu Unterschieden zwischen den Geschlechtern nachge-

hakt wurde.  

Die Gespräche wurden mit den Fachpersonen online oder telefonisch, mit den Schlüsselper-

sonen online, telefonisch oder vor Ort und mit Migrantinnen und Migranten bis auf eine Aus-

nahme vor Ort durchgeführt. Interviews vor Ort fanden in den Räumlichkeiten von Anbietenden 

von Integrationsangeboten, Quartierzentren, Migros-/Coop-Restaurants und in einer Privat-

wohnung statt. Die Interviews wurden auf Deutsch, Französisch und Spanisch durchgeführt. 

Je nach Sprachkenntnis der interviewten Migrantinnen und Migranten wurden für Einzelge-

spräche und Fokusgruppendiskussionen Femmes Tisch-Moderatorinnen bzw. Hommes Tisch-

Moderatoren als interkulturelle Dolmetschende eingesetzt.  

 

 

15  Die interviewten Migrantinnen und Migranten die sowie moderierenden bzw. dolmetschenden Personen wurden für 

die Studienteilnahme entlöhnt.  
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3 Erkenntnisse aus der bestehenden Literatur 

Der Forschungsstand zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Integration in der 

Schweiz ist aktuell noch lückenhaft. Eine Studie des damaligen Bundesamts für Migration 

(BFM) aus dem Jahr 2006 untersuchte einschlägige Indikatoren, wie zum Beispiel die Beschäf-

tigungs- und Sozialhilfequoten von Migrantinnen im Vergleich zu Migranten. Das Schweizeri-

sche Kompetenzzentrum für Menschenrechte veröffentlichte 2014 ein Buch zur Geschlech-

tergleichstellung im Migrationskontext. Während diese beiden Publikationen in der folgenden 

Literaturanalyse berücksichtigt werden, fokussiert die Literaturanalyse aufgrund des eher älte-

ren Datums der Publikationen im Schweizer Kontext auf aktuellere Resultate aus dem europä-

ischen Raum.  

Die ausgewählte Literatur beinhaltet verschiedene europäische Studien, die sowohl länderspe-

zifisch als auch länderübergreifend durchgeführt wurden, zum Beispiel auf EU- oder OECD-

Ebene. Dabei ist zu betonen, dass die Studien jeweils unterschiedliche Zielgruppen untersuch-

ten: Migrantinnen im Allgemeinen, nur geflüchtete Frauen, Migrantinnen mit einer bestimmten 

Aufenthaltsdauer oder aus bestimmten Herkunftsländern. Um geschlechtsspezifische Unter-

schiede zu identifizieren, wurden in der Primärliteratur zudem verschiedene Vergleiche ange-

stellt: zwischen Migrantinnen aus verschiedenen Ländern, zwischen Migrantinnen ausserhalb 

des Asylbereichs und geflüchteten Frauen, zwischen Migrantinnen und Migranten oder zwi-

schen Migrantinnen und einheimischen Frauen.  

Die nachfolgende Literaturanalyse erläutert zuerst existierende geschlechtsspezifische Unter-

schiede in der Integration und erörtert danach Ursachen und Treiber dieser Unterschiede. 

Nach einem kurzen Fazit werden einige aus dem europäischen Kontext stammende Good 

Practice-Beispiele vorgestellt, um geschlechtsspezifische Unterschiede in der Integration zu 

verringern oder vermeiden. Bestehende Good Practice-Beispiele aus der Schweiz wurden in 

den Interviews thematisiert und in Kapitel 8 als Handlungsmöglichkeiten aufgegriffen. 

3.1 Evidenz zum Vorkommen geschlechtsspezifischer Unterschiede 

In der Literatur werden geschlechtsspezifische Unterschiede in verschiedenen Integrationsbe-

reichen beschrieben. Die Unterschiede manifestieren sich hauptsächlich in den Bereichen Ar-

beitsmarkt, Bildung, Sprache und soziale Integration, auf denen auch der Fokus dieser Litera-

turanalyse lag.16 Es ist jedoch nicht immer klar, wie stark der Einfluss von lokalen, regionalen 

und landesspezifischen Gegebenheiten ist und inwiefern die Resultate generalisiert werden 

können. Insbesondere im Bereich soziale Integration ist es zudem schwierig, allgemeingültige 

Definitionen und Indikatoren festzulegen. In der konsultierten Literatur wird hauptsächlich der 

Zugang zu sozialen Netzwerken untersucht. Soziale Integration wird in dieser Studie jedoch 

breiter definiert (siehe Kapitel 2.1). 

 

16  Der Forschungsstand zum Gesundheitszustand von Migrantinnen und Migranten wird in einem Exkurs in Kapitel 4 

diskutiert. 
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Im Bereich Arbeitsmarkt weisen Migrantinnen gemäss verschiedenen EU-weiten Studien eine 

tiefere Arbeitsmarktbeteiligung auf, sowohl gegenüber männlichen Migranten als auch im Ver-

gleich zu Nicht-Migrantinnen. Dies äussert sich hauptsächlich in den tieferen Beschäftigungs-

quoten und höheren Arbeitslosigkeitsquoten sowohl von Migrantinnen generell als auch von 

geflüchteten Frauen.17 In einer OECD-Studie weisen Migrantinnen generell tiefere Beschäfti-

gungsquoten und höhere Arbeitslosigkeitsquoten auf, dies sowohl im Vergleich zu männlichen 

Migranten als auch zu einheimischen Frauen und Müttern. Migrantinnen mit Kindern im Alter 

von 0-4 Jahren arbeiten seltener als Nicht-Migrantinnen mit Kindern im selben Alter, was da-

rauf hinweist, dass die Eintrittshürden in den Arbeitsmarkt für sie höher sind. Ein grosser Teil 

der Migrantinnen arbeitet zudem unfreiwillig in einem Teilzeitpensum.18 Am stärksten davon 

betroffen sind Migrantinnen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. In diesem Sektor herrschen 

generell prekäre Arbeitsbedingungen vor und eine Teilzeitbeschäftigung geht oft mit einem 

temporären Arbeitsvertrag einher. Insgesamt erhöht eine unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung im 

Niedriglohnsektor das Risiko für prekäre Lebensbedingungen.19 

Länderspezifische Studien zeigen das gleiche Bild. Bei geflüchteten Frauen im Vereinigten 

Königreich wurden signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede beim Zugang zum Ar-

beitsmarkt festgestellt. Die Beschäftigungsquote der Migranten war höher als jene der Migran-

tinnen und stieg zudem über die Zeit stärker an.20 Auch in einer Fallanalyse von weiblichen 

Migrantinnen in Österreich wurden geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt 

festgestellt. Während bei der Arbeitslosigkeitsquote kein grosser Unterschied zwischen Mig-

ranten und Migrantinnen sichtbar war, konnte bei der Beschäftigungsquote eine knapp 10 Pro-

zentpunkte tiefere Quote für die Frauen festgestellt werden. Insbesondere Frauen, die Kinder 

unter 18 Jahren haben, sind seltener erwerbstätig als Migranten. Migrantinnen mit minderjäh-

rigen Kindern weisen auch eine deutlich tiefere Beschäftigungsquote auf als die einheimischen 

Mütter mit minderjährigen Kindern.21 In Deutschland wurde ebenso festgestellt, dass geflüch-

tete Frauen schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Ihre Beschäftigungsquote ist 

tiefer als jene der geflüchteten Männer, wobei sich der Unterschied mit steigender Aufenthalts-

dauer etwas reduziert.22 Zudem sind geflüchtete Frauen in Deutschland häufiger sogenannt 

geringfügig23 oder in einem Teilzeitpensum beschäftigt als Männer.24 Migrantinnen mit Kindern 

sind insbesondere nicht nur gegenüber Migranten, sondern auch gegenüber kinderlosen 

 

17  Albrecht; Pérez; Stitteneder; u. a. (2021); European Migration Network (2022); OECD; Europäische Kommission 

(2023) 

18  OECD (2020) 

19 OECD (2020); (2023) 

20  Cheung; Phillimore (2017) 

21  Volgger (2019) 

22  Brücker; Kosyakova; Schuss (2020); Salikutluk; Menke (2021) 

23  Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024): Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist gemäss dem Deut-

schen Sozialgesetzbuch eine Anstellung, deren regelmässiges Arbeitsentgelt 538 Euro monatlich nicht überschrei-

tet. 

24  Pfeffer-Hoffmann (2017); Worbs; Baraulina (2017) 
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Migrantinnen benachteiligt.25 In Schweden wurden sowohl auf kurze als auch auf lange Frist 

schlechtere Arbeitsmarktperspektiven für Migrantinnen festgestellt. Der Einstiegsprozess in 

den Arbeitsmarkt fällt besonders langsam aus und die langfristigen Perspektiven, unter ande-

rem betreffend der Einkommensentwicklung, sind unterdurchschnittlich.26  

Spezifisch für die Schweiz existiert aus dem Jahr 2006 eine vom damaligen BFM durchgeführte 

Studie, die verschiedene geschlechtsspezifische Unterschiede für Migrantinnen feststellt. Un-

ter anderem sind ausländische Frauen besonders stark von tiefen Löhnen und Langzeitarbeits-

losigkeit betroffen, sowohl im Vergleich zu Migranten als auch zu Schweizerinnen. Auch ein 

Bericht des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte kommt zum Schluss, 

dass Migrantinnen in der Schweiz überdurchschnittlich hohe Arbeitslosen- und Sozialhilfequo-

ten aufweisen.27 

In den Bereichen Bildung und Sprache sind Migrantinnen gemäss zahlreichen Studien be-

nachteiligt. In mehreren EU-Ländern wurden spezifisch für weibliche Geflüchtete negative Ef-

fekte gefunden.28 In Deutschland wurde z.B. festgestellt, dass geflüchtete Frauen im Durch-

schnitt ein tieferes Sprachniveau und eine tiefere Bildungspartizipation aufweisen als geflüch-

tete Männer.29 Sie streben seltener einen Bildungsabschluss an als Männer.30 Bei geflüchteten 

Frauen im Vereinigten Königreich wurden signifikante geschlechtsspezifische Nachteile beim 

Zugang zu Ausbildungsprogrammen und beim Spracherwerb gefunden. Männliche Geflüch-

tete nehmen bis zu doppelt so häufig an Bildungsprogrammen teil. Als Resultat davon haben 

die geflüchteten Frauen schlechtere mündliche und schriftliche Sprachkenntnisse.31 Die Studie 

des BFM kam für die Schweiz zum Schluss, dass die Chance auf den Erhalt einer Lehrstelle 

für Migrantinnen tiefer ist.32 Hier gilt es zu erwähnen, dass auch Statistiken vorliegen, die da-

rauf hinweisen, dass Migrantinnen in OECD-Ländern bessere Sprachkenntnisse aufweisen als 

Migranten.33 

Im Bereich soziale Integration lässt sich allgemein feststellen, dass Migrantinnen kleinere 

soziale Netzwerke haben als Migranten, sowohl was Kontakte zu einheimischen Personen als 

auch zu Personen aus dem eigenen Herkunftsland betrifft.34 In einer Fallanalyse von weibli-

chen Migrantinnen in Österreich wurde eine Korrelation verschiedener geschlechtsspezifischer 

Nachteile in den Bereichen Familie, Bildung und Beruf und einer verstärkten sozialen Isolierung 

 

25  Pfeffer-Hoffmann (2017) 

26  Åsl; Olof; u. a. (2017) 

27  Hausammann; Kälin (2014) 

28  Albrecht; Pérez; Stitteneder; u. a. (2021) 

29  Brücker; Kosyakova; Schuss (2020); Salikutluk; Menke (2021) 

30  Pfeffer-Hoffmann (2017) 

31  Cheung; Phillimore (2017) 

32  Bundesamt für Migration (2006) 

33  OECD (2024) 

34  Gossner; Kosyakova (2021) 
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der Migrantinnen festgestellt.35 Geflüchtete Frauen im Vereinigten Königreich haben signifi-

kante geschlechtsspezifische Nachteile beim Zugang zu formellen sozialen Netzwerken, wie 

zum Beispiel Bildungsinstitutionen, die wiederum nützlich bei der Arbeitsmarktintegration sind. 

Hervorgehoben wird vor allem, dass ihr Zugang zu formellen sozialen Netzwerken zeitlich ver-

zögert ist, d.h. sie im Vergleich zu Migranten später nach der Einreise Zugang finden.36 Mig-

ranten haben einen besseren Zugang zu sozialen Netzwerken, die mit der Arbeitswelt ver-

knüpft sind, und Migrantinnen haben öfter soziale Netzwerke, die aus Verwandten bestehen.37 

Auch in Deutschland haben weibliche Geflüchtete gemäss einer Studie einen Nachteil gegen-

über männlichen Geflüchteten, was den Zugang zu institutioneller Unterstützung und den Kon-

takt zu Einheimischen und zu Personen aus dem eigenen Herkunftsland betrifft.38 Aus all dem 

lässt sich schliessen, dass Migrantinnen einerseits eine kleinere Anzahl persönlicher sozialer 

Kontakte haben. Andererseits ist auch ihr Zugang zu formellen sozialen Netzwerken, die für 

den Arbeitsmarktzugang und die Bildungspartizipation besonders relevant sind, eingeschränkt.  

3.2 Ursachen und Treiber geschlechtsspezifischer Unterschiede 

Nachfolgend werden für die verschiedenen Integrationsbereiche in der Literatur beschriebene 

Gründe für Unterschiede in der Integration von Migrantinnen und Migranten präsentiert. Teil-

weise können dieselben Faktoren mehrere Bereiche beeinflussen. Die Gründe für die Unter-

schiede in der Integration sind ausserdem stark wechselwirkend. Es ist nicht immer klar, wie 

der Kausalzusammenhang zwischen verschiedenen Faktoren und daraus resultierenden Un-

terschieden in der Integration ausfällt. Im Anschluss an die Betrachtung pro Integrationsbereich 

werden der Einfluss von Geschlechterrollen und Kinderbetreuungspflichten als bereichsüber-

greifende Treiber für die Unterschiede in der Integration von Migrantinnen und Migranten ver-

tieft diskutiert. 

Es existieren diverse Gründe für die höhere Arbeitslosigkeit und den schlechteren Arbeits-

marktzugang im Zielland für Migrantinnen. Erstens ist das oft tiefere Vorbildungsniveau von 

vielen Migrantinnen nachteilig.39 Bezüglich der Herausforderung der Anerkennung von auslän-

dischen Diplomen und Vorbildungsnachweisen kann davon ausgegangen werden, dass dies 

Migrantinnen und Migranten gleichermassen betrifft.40 Besonders im Bereich von reglemen-

tierten Berufen, wie zum Beispiel im Bereich der Pflege, könnte es sein, dass aufgrund der 

Reglementierung Frauen verstärkt den formellen Anerkennungsprozess durchlaufen müssen. 

Zweitens haben Migrantinnen häufig weniger Arbeitserfahrung.41 Drittens erschwert das 

 

35  Volgger (2019) 

36  Cheung; Phillimore (2017) 

37  Kosyakova; Salikutluk (2023) 

38  Salikutluk; Menke (2021) 

39  Albrecht; Pérez; Stitteneder; u. a. (2021); Hausammann; Kälin (2014); Kosyakova; Salikutluk (2023); Müller; Pan-

natier; Viarengo (2023); OECD (2020); Pfeffer-Hoffmann (2017); Salikutluk; Menke (2021); Schwenken (2017) 

40  Hausammann; Kälin (2014); Pfeffer-Hoffmann (2017) 

41  Albrecht; Pérez; Stitteneder; u. a. (2021); Kosyakova; Salikutluk (2023); Müller; Pannatier; Viarengo (2023); Pfeffer-

Hoffmann (2017); Worbs; Baraulina (2017) 
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tendenziell tiefere Sprachniveau die Arbeitsmarktintegration massgeblich. Erschwerend hinzu 

kommt, dass viele Migrantinnen, wenn sie Mütter sind, erst zu einem späteren Zeitpunkt nach 

der Einreise am Spracherwerb teilnehmen, wenn sie sich in der ersten Zeit auf die Kinderbe-

treuung fokussieren.42  

Viertens sind familiäre Verpflichtungen und mangelnde Kinderbetreuungsstrukturen wichtige 

Gründe für die Benachteiligung von Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt.43 Eine Studie aus 

Schweden, wo die institutionelle Kinderbetreuung als gut entwickelt und fortgeschritten gilt, 

identifiziert traditionelle Familienwerte als Haupthindernis für den Arbeitsmarktzugang von Mig-

rantinnen.44 Auch eine Studie aus Frankreich, wo die institutionalisierte Kinderbetreuung eben-

falls gut ausgebaut ist, zeigt, dass die Frage, ob Migrantinnen und Migranten institutionalisierte 

Kinderbetreuung in Anspruch nehmen (können), von einem komplexen Verhältnis zwischen 

den Normen und Standards im Herkunfts- und im Zielland abhängt. Hierbei wurden die kultu-

rellen Werte des Herkunftslands und die institutionellen und politischen Gegebenheiten bezüg-

lich formeller Kinderbetreuung im Zielland untersucht.45 Dies geht einher mit Studien, die zei-

gen, dass Geschlechterrollen und -normen das Arbeitsmarktverhalten der Migrantinnen beein-

flussen.46 In der Literatur ist jedoch umstritten, ob dabei die Geschlechternormen im Herkunfts-

land oder jene im Zielland einen grösseren Einfluss auf die Geschlechternormen der Migran-

tinnen und Migranten haben.47 Darüber hinaus spielt auch der Zugang zu Informationen über 

das Kinderbetreuungssystem im Zielland eine Rolle, der für Migrantinnen und Migranten oft 

eingeschränkt ist.48 

Fünftens führen auch eingeschränkte Kontakte ausserhalb des Familiennetzwerks zu verstärk-

ter sozialer Isolation und erschweren so die Arbeitsmarktbeteiligung.49 Sechstens kommt dazu, 

dass Migrantinnen und dabei insbesondere weibliche Geflüchtete häufiger Gesundheitsprob-

leme und Traumata aufweisen als Migranten, was die Arbeitsmarktintegration auch negativ 

beeinflusst.50 In einem Exkurs in Kapitel 5 wird daher auf den Gesundheitszustand als wichtige 

Voraussetzung für die Integration eingegangen. Zuletzt gibt es neben migrationsspezifischen 

Gründen auch eine geschlechtsspezifische Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, die dazu 

führen könnte, dass Migrantinnen eine schlechtere Chance auf eine Arbeitsstelle haben als 

Migranten. Dies könnte erklären, wieso Migrantinnen, wenn sie die gleichen Voraussetzungen 

mitbringen wie Migranten, d.h. zum Beispiel das gleiche Bildungsniveau haben, trotzdem we-

niger wahrscheinlich angestellt werden.51 

 

42  Albrecht; Pérez; Stitteneder; u. a. (2021); Kosyakova; Salikutluk (2023); Volgger (2019); Worbs; Baraulina (2017) 

43  Kosyakova; Salikutluk (2023); OECD (2023); OECD; Europäische Kommission (2023); Worbs; Baraulina (2017) 

44  European Migration Network Sweden; Migrationsverket (2021) 

45  Trappolini; Barbiano Di Belgiojoso; Rimoldi; u. a. (2024) 

46  Albrecht; Pérez; Stitteneder; u. a. (2021); Trappolini; Barbiano Di Belgiojoso; Rimoldi; u. a. (2024) 

47  Gossner; Kosyakova (2021); OECD (2020) 

48  Sprong; Skopek (2023) 

49  Cheung; Phillimore (2017); Kosyakova; Salikutluk (2023) 

50  Kosyakova; Salikutluk (2023); Phillimore; Block; Bradby; u. a. (2023) 

51  Kosyakova; Salikutluk (2023) 
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Die tiefere Bildungspartizipation von Migrantinnen und der erschwerte Spracherwerb im 

Zielland lassen sich mit ähnlichen Gründen wie die tiefere Arbeitsmarktpartizipation erklären, 

wobei insbesondere die Betreuungspflichten relevant sind.52 Kinderbetreuungspflichten kön-

nen z.B. die regelmässige Teilnahme an Kursen verhindern.53 Geschlechtsspezifische Rollen-

bilder, die für die Frau eine Konzentration auf die Kindererziehung und den Haushalt vorsehen, 

verstärken den erschwerten Zugang zu Sprach- und Bildungsangeboten.54 Die Forschung 

kommt jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Teilnahme an Sprachkursen: 

Einige Studien kommen zum Schluss, dass Migrantinnen weniger Kurse besuchen,55 während 

andere Studien ein tieferes Sprachniveau trotz gleichem Kursbesuch feststellen.56 Des Weite-

ren ist relevant, dass Migrantinnen, vor allem wenn sie über einen Familiennachzug einreisen, 

oft kurz nach ihrer Ankunft im Zielland eine Familie gründen. Die Familiengründung geschieht 

auch oft in einem jüngeren Alter als bei einheimischen Frauen, was einen negativen Einfluss 

auf ihre Bildungspartizipation hat und dazu führt, dass sie aufgrund von Schwangerschaft und 

Kinderbetreuungspflichten wenig bis keine Arbeitserfahrung sammeln können.57 Auch psychi-

sche Schwierigkeiten, zum Beispiel aufgrund von Traumata, wirken sich negativ auf die Bil-

dungsteilnahme aus (siehe auch den Exkurs in Kapitel 5 zur Wechselwirkung zwischen dem 

Gesundheitszustand und dem Integrationsstand).58 Spracherwerb und sprachliche Fortschritte 

werden zusätzlich dadurch erschwert, dass viele Migrantinnen nicht oder nur zu einem tieferen 

Pensum erwerbstätig sind und weniger Sozialkontakte mit der einheimischen Bevölkerung pfle-

gen.59 

Die schlechtere soziale Integration von Migrantinnen und der erschwerte Zugang zu sozialen 

Netzwerken ausserhalb der eigenen Community ist multifaktoriell begründet. Einerseits wird 

der Aufbau von sozialen Kontakten eingeschränkt, wenn die Frauen sich an Rollenbildern ori-

entieren, die für die Frau eine verstärkte Konzentration auf den Haushalt vorsehen.60 Anderer-

seits führt auch der teilweise unzureichende Sprachstand zu einer gewissen Isolation und er-

schwerten sozialen Teilhabe.61 Durch die geringere Arbeitsmarktpartizipation haben Migran-

tinnen weniger Möglichkeiten, mit anderen Personen, und insbesondere Einheimischen, in 

Kontakt zu kommen.62 Traumata, die zum Beispiel aufgrund von sexualisierter und/oder 

 

52  Brücker; Kosyakova; Schuss (2020); Salikutluk; Menke (2021) 

53  Tahir; Kauser (2023) 

54  Volgger (2019) 

55  Salikutluk; Menke (2021) 

56  Brücker; Kosyakova; Schuss (2020) 

57  OECD (2020); (2023) 

58  Phillimore; Block; Bradby; u. a. (2023) 

59  Volgger (2019) 

60  Gossner; Kosyakova (2021); Volgger (2019) 

61  Gossner; Kosyakova (2021); Volgger (2019) 

62  Gossner; Kosyakova (2021) 
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geschlechtsspezifischer/-basierter Gewalt entstehen, können ebenfalls zu sozialer Isolation 

führen.63 

Grundsätzlich wird in der Literatur beschrieben, dass Geschlechterrollen einen grossen Ein-

fluss auf alle Integrationsbereiche haben. Viele Migrantinnen übernehmen verstärkt familiäre 

Verpflichtungen und die Kinderbetreuung, unter anderem, weil sie sich an traditionellen Rol-

lenbildern orientieren. Studien haben gezeigt, dass Migrantinnen mit egalitäreren Geschlech-

terrollenvorstellungen in der Tendenz besser integriert sind als Migrantinnen mit traditionelle-

ren Vorstellungen.64 Als traditionelle Geschlechterrollenvorstellung wird meist verstanden, 

dass den Männern Tätigkeiten ausser Haus wie Erwerbsarbeit zugeschrieben werden, wäh-

rend sich die Rolle der Frau auf private Tätigkeiten und den Bereich der Familie beschränkt.65 

Neben einem fehlenden Angebot an institutioneller Kinderbetreuung, das ein Problem darstellt, 

das auch Nicht-Migrantinnen teilen, wird die Kinderbetreuung dadurch erschwert, dass Mig-

rantinnen im Schnitt formelle Kinderbetreuungsangebote aufgrund von fehlenden Informatio-

nen, Sprachbarrieren und finanziellen Schwierigkeiten seltener in Anspruch nehmen.66  

In Ländern, die eine familienfreundliche Politik aufweisen, wie zum Beispiel in Schweden, ist 

zum Teil ein positiver Effekt der gut ausgebauten Kinderbetreuungsstrukturen und der finanzi-

ellen Unterstützung, zum Beispiel in Form von Elterngeld, auf die Integration der Migrantinnen 

in mehreren Bereichen erkennbar.67 Der positive Zusammenhang ist in der Literatur jedoch 

umstritten.68 Die strukturellen Verbesserungen durch eine familienfreundliche Politik vermögen 

nicht alle anderen negativen Faktoren auszubalancieren und es bestehen trotzdem noch Be-

nachteiligungen für Migrantinnen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt.69 Auch in Frankreich ist 

die institutionelle Kinderbetreuung finanziell gut zugänglich.70 Die wissenschaftlichen Erkennt-

nisse sind jedoch ebenfalls ambivalent. Während eine Studie einen kleinen positiven Effekt 

von Kinderbetreuungsreformen auf die Arbeitsmarktbeteiligung von Migrantinnen feststellte,71 

zeigte eine weitere Studie, dass die sogenannte «motherhood penalty» vom Herkunftsland der 

Migrantin abhängt und nicht alle Migrantinnen gleich benachteiligt sind.72 

 

63  Phillimore; Block; Bradby; u. a. (2023) 

64  Wonneberger; Stelzig; Weidtmann; u. a. (2023) 

65  Wonneberger; Stelzig; Weidtmann; u. a. (2023) 

66  Liebig; Winter; OECD (2024); OECD (2020) 

67  Konle-Seidl; Schreyer; Bauer (2015); OECD (2023); Sainsbury (2019) 

68  Neuman (2014); Nielsen Arendt; Schultz-Nielsen (2019); Wikström; Kotyrlo; Hanes (2015) 

69  European Migration Network Sweden; Migrationsverket (2021) 

70  Meurs; Vilar; Lucifora (2019) 

71  Givord; Marbot (2015) 

72  Achouche (2022). Unter dem «motherhood penalty» Effekt wird ein negativer Effekt einer Mutterschaft auf den Lohn 

verstanden. 



 3. Erkenntnisse aus der bestehenden Literatur ECOPLAN 

27 

3.3 Zwischenfazit  

Die Analyse der Literatur hat ergeben, dass es in allen Integrationsbereichen, auf die sich diese 

Studie fokussiert (Arbeitsmarkt, Bildung und Sprache und soziale Integration), geschlechtsspe-

zifische Unterschiede und Benachteiligungen von Migrantinnen gibt. Dabei ist zu beachten, 

dass die Studien jeweils unterschiedliche Zielgruppen untersuchen (Ausländer-/Asylbereich) 

und verschiedene Vergleiche vornehmen (Frau/Mann, mit/ohne Migrationshintergrund), wobei 

der Asylbereich vertiefter erforscht scheint. Die Literaturrecherche zeigt jedoch auch, dass der 

Forschungsstand noch lückenhaft ist. Die Tabelle im Kapitel 13 (Anhang D) gibt einen Über-

blick über die verschiedenen Integrationsbereiche und Einflussfaktoren und zeigt auf, welche 

Schnittstellen noch wenig oder gar nicht untersucht wurden. Darüber hinaus ist festzuhalten, 

dass es für die Schweiz nur sehr wenige fundierte und aktuelle Literatur gibt. 

Die Autorinnen und Autoren der Studien stellen oft keine eindeutigen Kausalitäten fest, son-

dern finden komplexe Sachverhalte, Korrelationen und multifaktorielle Zusammenhänge. Da-

bei spielen die jeweiligen nationalen Kontexte ebenfalls eine Rolle. Ein Beispiel dafür ist die 

Rolle der institutionellen Kinderbetreuung, die sich als Einflussfaktor auf viele Integrationsbe-

reiche auswirkt. Jedoch führt die Verbesserung des Kinderbetreuungsangebots nicht zwingend 

zu einer Verbesserung der Arbeitsmarktbeteiligung, weil wiederum andere Faktoren dazu füh-

ren können, dass die Migrantinnen die zur Verfügung gestellten Kinderbetreuungsstrukturen 

unter Umständen gar nicht nutzen (können). Aufgrund dieser Gegebenheiten ist unklar, inwie-

fern sich die Resultate aus der Literatur generalisieren oder auf die Schweiz übertragen lassen. 

3.4 Beispiele aus europäischen Ländern 

Ausgehend von den aufgezeigten komplexen Zusammenhängen zwischen geschlechtsspezi-

fischen Unterschieden in der Integration und deren Ursachen stellt sich die Frage nach mögli-

chen Ansätzen, um geschlechtsspezifische Unterschiede in der Integration zu verringern oder 

zu vermeiden. In der Literatur und Praxis gibt es dazu verschiedene Good Practice-Beispiele. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist dabei die Niederschwelligkeit der Angebote und die Sicherstel-

lung der Kinderbetreuung.73 Nachfolgend wird – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Aus-

wahl nennenswerter Projekte aus verschiedenen Ländern beschrieben.  

• Deutschland: «Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein» 

Das Programm hat zum Ziel, Mütter mit Migrationshintergrund nachhaltig in den Arbeits-

markt zu integrieren. Dabei werden verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel die Verein-

barkeit von Familie und Beruf und der berufliche Wiedereinstieg durch Praktika, themati-

siert. Einerseits werden die Teilnehmerinnen durch Beratung unterstützt, andererseits wer-

den auch Firmen in der Verbesserung der Strukturen unterstützt und sensibilisiert.74 

• Deutschland: «PerMenti» 

 

73  Schwenken (2017) 

74  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2021) 
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Das Projekt PerMenti bietet Mentoring für qualifizierte Migrantinnen an. Mittels Praktika und 

Hospitationen sollen sie einen Einblick in die Arbeitswelt erlangen und das Fachvokabular 

erlernen. Zudem werden sie unterstützt in der Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit. 

Das Projekt arbeitet eng mit Arbeitgebern zusammen.75 

• Finnland: «Your turn, mothers» 

Das finnische Programm zielt darauf ab, migrantischen Müttern den Übergang von Care-

Arbeit zu einer Erwerbsarbeit oder einer Ausbildung zu vereinfachen. Die Teilnehmerinnen 

können unter anderem ihre Sprachkenntnisse, ihr Selbstvertrauen und ihre sozialen Fähig-

keiten verbessern. Die Hälfte der Teilnehmerinnen konnte direkt nach der Teilnahme am 

Programm einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz erlangen. Auch die Zusammenarbeit mit 

den Schulen ihrer Kinder konnte verbessert werden.76 

• Österreich: «Nachbarinnen in Wien» 

Das Projekt dient hauptsächlich der sozialen Integration und soll einen verbesserten Zu-

gang zum Sozial‐, Gesundheits- und Bildungssystem ermöglichen. Frauen mit Migrations-

hintergrund werden mittels aufsuchender Sozialarbeit zu «Nachbarinnen» ausgebildet. Da-

nach bieten sie selbst weiteren migrantischen Frauen Familienarbeit an und informieren sie 

über Angebote im Sozial-, Gesundheits- und Bildungssystem. Besonders positiv wird dabei 

hervorgehoben, dass das Projekt ein Empowerment und Hilfe zur Selbsthilfe für die Mig-

rantinnen bietet.77 

Diese Good Practice-Beispiele geben erste Hinweise auf Handlungsmöglichkeiten, um ge-

schlechtsspezifische Unterschiede in der Integration von Migrantinnen und Migranten zu ad-

ressieren. Bei der Recherche nach potenziellen Interviewpartnerinnen und -partnern in den 

Kantonen wurden ähnliche Programme und geschlechtsspezifische Massnahmen vorgefun-

den. Wie Angebote im Schweizer Kontext ausgestaltet werden müssen, um (auch) die Integra-

tion von Migrantinnen zu fördern, wird in Kapitel 8 zu den Handlungsmöglichkeiten vertieft. 

 

 

75  Prospektiv Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestaltungen mbH (2018) 

76  European Migration Network (2022) 

77  Sprajcer (2015) 
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4 Teilnahme an Integrationsmassnahmen 

Gemäss der Literaturanalyse bestehen verschiedene geschlechtsspezifische Unterschiede in 

der Integration und es sind bereits einige Gründe dafür bekannt. Diese Unterschiede werden 

im aktuellen Kapitel sowie in Kapitel 5 anhand quantitativer Analysen mit Daten aus der 

Schweiz vertieft. Dabei werden, soweit möglich, auch Gründe für die Unterschiede eruiert, in-

dem Muster in den Daten bezüglich individueller Merkmale analysiert werden (Kapitel 5).  

Die Datenanalyse beginnt mit der Betrachtung der Teilnahme an staatlichen Integrationsmass-

nahmen in den Kantonen (aggregierte IAS-Kennzahlen) in Kapitel 4.1 und vertieft die Analyse 

mit detaillierteren Daten zu besuchten Integrationsmassnahmen aus dem Kanton Zürich (Ein-

zeldaten) in Kapitel 4.2. Der Fokus auf Integrationsmassnahmen ist relevant, da solche Mass-

nahmen als «Inputfaktor» betrachtet werden können, die die Integration von Migrantinnen und 

Migranten unterstützen sollen. Bestehen bereits geschlechtsspezifische Unterschiede in der 

Teilnahme, so kann dies ein Grund für spätere Unterschiede im Integrationsstand zwischen 

den Geschlechtern sein. Gleichzeitig sind solche Massnahmen nicht der einzige Einflussfaktor 

auf die Integration (siehe Kapitel 2.1 und die Ergebnisse in Kapitel 5). 

4.1 Übersicht anhand der IAS-Kennzahlen auf Ebene Kanton 

Die heute verfügbaren IAS-Kennzahlen sind nur bedingt aussagekräftig (vgl. Kapitel 2.2a)). 

Vor diesem Hintergrund fokussiert die vorliegende Auswertung auf eine Auswahl von Kenn-

zahlen, welche gemäss Einschätzung des SEM als genügend zuverlässig gelten (vgl. Abbil-

dung 11-2 für eine detailliertere Beschreibung der Kennzahlen). Zudem wurden intensive Plau-

sibilitätstests durchgeführt (siehe Kapitel 2.2a)). Dies hat zur Folge, dass die Analyse je nach 

Indikator auf einem unterschiedlich grossen Sample an Kantonen beruht. Zudem ist das 

Sample je nach Indikator unter Umständen aus anderen Kantonen zusammengesetzt, je nach-

dem welche Kantone für diesen Indikator plausible Werte aufweisen. Eine weitergehende Qua-

litätsprüfung der Daten war nicht möglich, da die Kantone dem SEM nur aggregierte Informa-

tionen liefern. 

Für das bereinigte Sample zeigt Abbildung 4-1, ob bei den ausgewählten IAS-Kennzahlen sig-

nifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen, und falls ja, in welche Rich-

tung die Abweichung erfolgt. Dazu wurde der Anteil Frauen in der Kennzahl (z.B. Anteil der 

Frauen, die nicht alphabetisiert sind) mit dem Anteil Männer verglichen. Gleichzeitig wurden 

der Anteil Frauen und Männer in der Grundgesamtheit, d.h. die für die Integrationsmassnah-

men in Frage kommenden, im Kanton wohnhaften anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Auf-

genommenen, verglichen. Anschliessend wurde geprüft, ob zwischen den beiden Werten ein 

signifikanter Unterschied besteht. Somit soll sichergestellt werden, dass die Unterschiede im 

Besuch von Massnahmen nicht auf Unterschiede in der Verteilung der Geschlechter innerhalb 

eines Kantons zurückzuführen sind.  

Bei der Interpretation der Zahlen ist wichtig zu berücksichtigen, dass in der Analyse jeder Kan-

ton dasselbe Gewicht hat, unabhängig von dessen Grösse oder Anzahl zugewanderter 
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Personen. Aufgrund der erwähnten methodischen Unterschiede in der Erhebung lassen sich 

die Daten nicht gewichten oder auf ein Gesamttotal aufsummieren. Aufgrund der geschilderten 

Herausforderungen sind die Ergebnisse dieser Analyse mit Zurückhaltung zu interpretieren.  

Abbildung 4-1: Aufschlüsselung der ausgewählten IAS-Kennzahlen auf Kantonsebene nach 

geschlechtsspezifischen Unterschieden zwischen Männer und Frauen, Jahr 

2022 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf Daten des SEM. 

Anmerkung:  Statistische Signifikanztests basierend auf Chi-Squared-Tests (5%-Niveau). 

Lesehilfe:  Gezeigt wird eine ungewichtete Summe von Kantonen. Ein geringerer Wert für Frauen (2. Spalte) be-
deutet, dass Frauen bei den jeweils betrachteten Kantonen einen signifikant geringeren Kennzahlen-
Wert aufweisen, was im Sinne einer erfolgreichen Integration negativ zu werten ist.  

 

Abbildung 4-1 zeigt, dass es gemäss den IAS-Kennzahlen nur in einzelnen Bereichen zu er-

heblichen geschlechtsspezifischen Unterschieden kommt. Bei den meisten Kennzahlen sind 

keine signifikanten Unterschiede zwischen Frauen und Männern zu beobachten. Massge-

bende Unterschiede zeigen sich insbesondere im Bereich Arbeitsintegration. Dies zeigt sich 

anhand der zwei folgenden Ergebnisse: 

• In 7 von 16 betrachteten Kantonen weisen Frauen bei ihrer Ankunft in der Schweiz eine 

signifikant geringere Arbeitserfahrung auf (Kennzahl 2). In den anderen 9 Kantonen ist 

keine signifikante Abweichung zu beobachten. Bei den übrigen Kantonen lässt die Daten-

qualität keine Aussage zu. 

• In 11 von 23 Kantonen nehmen 26-55-jährige Frauen signifikant weniger häufig an Integ-

rationsmassnahmen zur Förderung der Arbeitsmarkt- oder Ausbildungsfähigkeit teil 

(Kennzahl 11b). In keinem der analysierten Kantone gibt es eine entsprechende Abwei-

chung zu Ungunsten von Männern. Bei entsprechenden Massnahmen für 16-25-jährige 

Personen gibt es nur geringe Unterschiede zwischen Männern und Frauen (Kennzahl 11a). 

 

Bei den übrigen Kennzahlen kommt es entweder nur bei wenigen Kantonen zu signifikanten 

geschlechtsspezifischen Unterschieden oder die Unterschiede zu Ungunsten der Frauen hal-

ten sich mit denjenigen zu Ungunsten der Männer ungefähr in der Balance.  

IAS-Kennzahlen auf Ebene Kanton (Jahr 2022)

Signifikant 

geringerer 

Wert für 

Frauen

Signifikant 

geringerer 

Wert für 

Männer

Keine 

signifikanten 

Unterschiede

Keine Antwort 

/ Nicht 

verwertbar

2 - Arbeitserfahrung 7 0 9 10

3 - Bildung 1 1 6 18

4 - Alphabetisierung 3 2 14 7

7 - Eintritt Sprachförderung 3 5 11 7

8 - Sprachniveau A1 nach 3 Jahren 1 0 15 10

11a - Eintritt Massnahme Personen 16-25-jährig 1 1 20 4

11b - Eintritt Massnahme Personen 26-55-jährig 11 0 12 3

14 - Soziale Integration 3 4 12 7

Anzahl Kantone
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Im folgenden Kapitel werden geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Teilnahme an 

Massnahmen am Beispiel von Einzeldaten aus dem Kanton Zürich noch genauer untersucht.  

4.2 Einzeldatenanalyse zur Teilnahme an Integrationsmassnahmen 

Um den Aspekt der Teilnahme an Integrationsmassnahmen vertiefen zu können, hat der Kan-

ton Zürich für diese Studie Einzeldaten zur Teilnahme an Integrationsmassnahmen zur Verfü-

gung gestellt. Die untersuchte Grundgesamtheit umfasst dabei alle anerkannten Flüchtlinge 

und vorläufig aufgenommene Personen. Betrachtet werden die Besuche von Integrations-

massnahmen der insgesamt rund 16’000 vorläufig aufgenommenen Personen und Flüchtlin-

gen im Kanton (je nach Jahr; vgl. Kapitel 2.2 für mehr Details zu den Datengrundlagen), wobei 

keine Einschränkung nach Aufenthaltsdauer vorgenommen wird. Die Massnahmen wurden in 

den Daten in die Förderbereiche Arbeitsintegration, Bildung, Abklärung, Sprachkurs und 

Sprachtest eingeteilt. Dabei handelt es sich teilweise um andere Massnahmen als bei den IAS-

Zahlen betrachtet werden (für Details siehe Kapitel 11.3 im Anhang). 

Pro Förderbereich wurde eruiert, wie viele Personen innerhalb eines Jahres mindestens einen 

Kurs bzw. eine Massnahme besuchten. Diese Anzahl Personen wurde ins Verhältnis zu den 

insgesamt in den Gemeinden wohnhaften geflüchteten Männern und Frauen gestellt. So kann 

je Förderbereich und je Differenzierungsmerkmal (Aufenthaltsstatus, Aufenthaltsdauer, Alter, 

Staatsangehörigkeit, Gemeindetyp) ausgewertet werden, ob Frauen oder Männer stärker ge-

fördert werden, und das Überwiegen von Frauen oder Männern auf Signifikanz geprüft werden.  

Wie Teil A von Abbildung 4-2 zeigt, gibt es im Jahr 2022 beim Besuch von Integrationsmass-

nahmen gewisse geschlechtsspezifische Unterschiede. Diese sind aber nur teilweise statis-

tisch signifikant. In den Bereichen der Arbeitsintegration und Bildung besuchte im Jahr 2022 

ein geringerer Anteil der Frauen entsprechende Massnahmen, als dies bei Männern der Fall 

war (-1.1 bzw. -1.8 Prozentpunkte). Dieser Unterschied erscheint auf den ersten Blick zwar 

klein, fällt absolut betrachtet aber erheblich ins Gewicht. Ein Beispiel: Im Bildungsbereich ist 

der Anteil der Männer, welche eine Massnahme besucht haben, fast doppelt so hoch wie bei 

Frauen. Ein anderes Bild zeigt sich im Bereich der Sprachförderung. Ein grösserer Anteil der 

Frauen besuchte im Jahr 2022 einen oder mehrere Sprachkurse (+2.2 Prozentpunkte). Die 

Ergebnisse für das Jahr 2021 zeigen ein qualitativ und quantitativ sehr ähnliches Bild (vgl. 

Abbildung 11-26 im Anhang).  

Anders präsentiert sich die Lage im Jahr 2023 (vgl. Teil B von Abbildung 4-2). Während der 

Anteil teilnehmender Frauen in den verschiedenen Förderbereichen vergleichsweise konstant 

blieb, haben sich die geschlechtsspezifischen Differenzen erheblich verändert. Mit Ausnahme 

des Förderbereichs Bildung sind sie nun alle im Bereich von 0-0.4 Prozentpunkten und damit 

vergleichsweise klein. Im Gegensatz dazu sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede im 

Förderbereich Bildung noch grösser geworden. Während 6.2% aller Männer eine entspre-

chende Massnahme besuchten, waren es bei den Frauen nur 1.7%. Dies resultiert in einer 

Differenz von -4.5% (vgl. Teil B von Abbildung 4-2). Zu den Gründen hinter diesen 
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Veränderungen zwischen den Jahren 2022 und 2023 bestehen keine genaueren Informatio-

nen. Ebenso lassen sich anhand der Daten keine entsprechenden Schlüsse ziehen. 

Abbildung 4-2:  Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Besuch von Integrationsmassnah-

men im Kanton Zürich, nach Förderbereich  

Teil A: Daten für das Jahr 2022 

 

Teil B: Daten für das Jahr 2023 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf Daten des Kantons Zürich für die Jahre 2022 und 2023.  

Lesehilfe:  Gezeigt werden geschlechtsspezifischen Unterschiede in Prozentpunkten. Ein negativer Wert bei der 
Differenz bedeutet, dass im jeweiligen Jahr im jeweiligen Förderbereich ein geringerer (Prozent-)Anteil 
der Frauen eine oder mehrere Massnahmen besucht hat als bei den Männern.  

 

Schlüsselt man die Daten zusätzlich nach Faktoren wie Aufenthaltsstatus oder Aufenthalts-

dauer auf, zeigen sich ebenfalls Unterschiede zwischen den Auswertungen für das Jahr 2022 

und 2023.78 Abbildung 4-3 zeigt eine entsprechende Übersicht für das Jahr 2022. Dieselbe 

Auswertung für das Jahr 2023 befindet sich in Abbildung 11-28 im Anhang. Trotz der Unter-

schiede gibt es einige konsistente Muster, welche nachfolgend beschrieben werden:  

• Bei der Auswertung nach Aufenthaltsdauer zeigt sich eine erhebliche Heterogenität: In 

den ersten zwei Jahren nach der Zuwanderung nehmen Männer öfter an Massnahmen teil. 

Dies gilt auch für Angebote im Bereich Sprache, an welchen Frauen im Jahr 2022 allgemein 

signifikant mehr teilnehmen. Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 5 noch genauer 

 

78  Die Analyse für das Jahr 2021 findet sich in der Abbildung 11-27 im Anhang. Die Ergebnisse sind sehr ähnlich zu 

denen des Jahres 2022.  

Förderbereich

Grösse 

Grund-

gesamtheit

Anzahl 

Teilnehmende 

(Frau & Mann)

Anteil 

Teilnehmende

 bei Frauen

Differenz 

Frau - Mann

(in %P)

Unterschied stat. 

signifikant 

(P-Wert <0.05)?

Arbeitsintegration 1’054 5.8% -1.1 Ja

Bildung 511 2.1% -1.8 Ja

Assessment 117 0.8% 0.1 Nein

Sprachkurs 2’242 14.7% 2.2 Ja

Sprachtest 353 2.3% 0.3 Nein

Indikator: Besuch einer oder mehrerer Massnahmen im jeweiligen Integrationsbereich (Jahr 2022)

16’625

Förderbereich

Grösse 

Grund-

gesamtheit

Anzahl 

Teilnehmende 

(Frau & Mann)

Anteil 

Teilnehmende

 bei Frauen

Differenz 

Frau - Mann

(in %P)

Unterschied stat. 

signifikant 

(P-Wert <0.05)?

Arbeitsintegration 927 5.7% 0.4 Nein

Bildung 721 1.7% -4.5 Ja

Assessment 107 0.8% 0.3 Ja

Sprachkurs 2’391 14.4% 0.4 Nein

Sprachtest 308 2.0% 0.2 Nein

Indikator: Besuch einer oder mehrerer Massnahmen im jeweiligen Integrationsbereich (Jahr 2023)

16’848
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eingegangen. Ein weiteres interessantes Muster besteht bei der Arbeitsintegration. In den 

ersten Jahren nach der Einwanderung zeigt sich das übliche Muster, bei welchem ein hö-

herer Anteil der Männer an mindestens einer Massnahme teilnimmt. Ab dem achten bis 

zehnten Jahr nach der Zuwanderung dreht sich das Verhältnis um und der Anteil der Frauen 

ist höher. Dies könnte auf einen gewissen Nachholeffekt bei Frauen zurückzuführen sein. 

• Die Unterscheidung nach Altersgruppen zeigt bei den Sprachkursen ein differenzierteres 

Bild: obwohl insgesamt leicht mehr Frauen an Sprachkursen teilnehmen (vgl. Abbildung 

4-3), sind es bei 16-25-Jährigen mehr Männer.  

• Die Aufschlüsselung nach Gemeindetypen ist mit Zurückhaltung zu interpretieren, da je 

nach Typ nur wenige Beobachtungen vorliegen. Hier zeigt sich das zum Gesamtbestand 

abweichende Ergebnis, dass in ländlichen Gemeinden signifikant mehr Männer an Sprach-

kursen teilnehmen.  

 

Detailliertere Analysen, z.B. zum Einfluss von Kindern oder dem Bildungsniveau, sind anhand 

der zur Verfügung stehenden Daten nicht möglich.  

Abbildung 4-3: Richtung der geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Besuch von Integra-

tionsmassnahmen im Kanton Zürich (Jahr 2022), nach Förderbereich, Aufent-

haltsstatus, Aufenthaltsdauer, Alter und Gemeindetyp 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf Daten des Kantons Zürich für das Jahr 2022.  

Personenkreis

Anteil an 

Total-

bestand

Arbeits-

integration
Bildung Abklärung

Sprach-

kurs

Sprach-

test

Alle Personen 100% M M (F) F (F)

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsstatus 

B Anerkannte Flüchtlinge 64% M (M) (F) F (F)

F Vorläufig Aufgenommene 36% (M) M 0 (M) (F)

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsdauer

0-2 Jahre 58% M M (F) M M

3-5  Jahre 12% M (M) (M) F (F)

6-7  Jahre 15% M (F) (F) F F

8-10 Jahre 6% (F) F F

> 10 Jahre 10% F (M) F (F)

Aufschlüsselung nach Alter

0-15 31%

16-25 17% (M) M (F) M (M)

26-35 23% (F) (F) (F) F F

36-45 17% (M) (M) (F) F F

46-55 8% M (M) (F) (F) (M)

56-65 3% (M) (M) (F)

65+ 2% M

Aufschlüsselung nach Gemeindetyp

Zürich 37% M (F) (F) F F

Winterthur 17% (M) (M) (F) F (F)

Städtisch 30% (M) M (F) (M) (M)

Intermediär 12% (M) M (M) (M) (M)

Ländlich 1% (M) (M) M (F)

Indikator: Besuch einer oder mehrerer Massnahmen des jeweiligen Förderbereich (Kt. Zürich, Jahr 2022)
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Lesehilfe:  Gezeigt wird die Richtung der Ungleichheit und ob diese zum 5% Niveau statistisch signifikant ist (Chi-
Squared Test). M = statistisch signifikanter höherer Anteil unter Männern, (M) statistisch nicht signifi-
kanter höherer Anteil unter Männern, F = statistisch signifikanter höherer Anteil unter Frauen, (F) = 
statistisch nicht signifikanter höherer Anteil unter Frauen. Leere Zellen = nicht genügend Beobachtun-

gen. 

Bei den Zahlen für das Jahr 2022 passen die Ergebnisse aus diesen Einzeldaten zu den ge-

samtschweizerischen IAS-Kennzahlen (z.B. bei der Arbeits- und Bildungsintegration). Für ei-

nen Vergleich mit dem Jahr 2023 fehlen die dazugehörigen IAS-Kennzahlen. Generell muss 

beachtet werden, dass die Resultate des Kantons Zürich nicht zwangsläufig repräsentativ für 

andere Kantone sind, da diese allenfalls andere Schwerpunkte in der Integration setzen. Auf-

grund der erheblichen Differenzen in gewissen Förderbereichen zwischen den Jahren 2022 

und 2023 müssen die aus dieser Analyse gezogenen Schlüsse mit Zurückhaltung interpretiert 

werden.  

4.3 Zwischenfazit 

Die IAS-Kennzahlen und die zusätzlichen Einzeldaten aus dem Kanton Zürich geben einen 

ersten groben Einblick zum Ist-Zustand geschlechtsspezifischer Unterschiede bzw. beleuchten 

diese hinsichtlich der Teilnahme an Integrationsmassnahmen. Die Ergebnisse der Auswertun-

gen müssen mit Zurückhaltung interpretiert werden. Die IAS-Kennzahlen deuten darauf hin, 

dass es in einzelnen Bereichen zu signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschieden 

kommt. Massgebende Unterschiede zum Nachteil von Frauen zeigen sich insbesondere im 

Bereich Arbeitsintegration. 

Die Analyse der Einzeldaten zur Teilnahme an Integrationsmassnahmen weisen darauf hin, 

dass es – zumindest im Kanton Zürich – gewisse geschlechtsspezifische Unterschiede bei 

Bildungsmassnahmen gibt. Frauen nehmen signifikant weniger häufig an entsprechenden 

Massnahmen teil. Bei anderen Förderbereichen zeigen die Daten der Jahre 2021-2023 kein 

einheitliches Bild. Die Detailanalyse weist jedoch darauf hin, dass in den ersten Jahren nach 

der Zuwanderung Männer häufiger an Integrationsmassnahmen teilnehmen und sich der Effekt 

erst nach einigen Jahren umkehrt. Die genauen Hintergründe dieser Beobachtung lassen sich 

anhand der zur Verfügung stehenden Daten aber nicht genauer ergründen. 
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5 Integrationsstand 

Nachdem im vorherigen Kapitel gewisse geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Teil-

nahme an Integrationsmassnahmen festgestellt wurden, stellt sich die Frage, inwiefern diese 

und weitere Einflussfaktoren zu geschlechtsspezifischen Unterschieden im Integrationsstand 

führen. Dieser Frage wird in diesem Kapitel mittels Register- und Umfragedaten des BFS, d.h. 

einem umfangreichen Datensatz zu Informationen auf Individualebene, analysiert. Diese er-

lauben keine kausalen Rückschlüsse auf die isolierte Wirkung der Integrationsmassnahmen, 

enthalten jedoch gewisse Informationen zu den Personen, die Hinweise auf Gründe und Trei-

ber der Unterschiede liefern können. Genauere Informationen zu den analysierten Datensät-

zen und der untersuchten Grundgesamtheit gibt Kapitel 2.2c).  

Das Kapitel ist grundsätzlich anhand der Integrationsbereiche in die drei Teile Sprachkennt-

nisse, Bildung und Arbeit gegliedert. In einem Exkurs in Teilkapitel 5.4 wird zudem auf den 

Gesundheitszustand als wichtige Voraussetzung für die Integration eingegangen. Über die so-

ziale Integration sind in den Register- und Umfragedaten keine Informationen verfügbar. Um 

die Ergebnisse in den Integrationsbereichen besser einordnen zu können, wird im nächsten 

Teilkapitel vorgelagert kurz deskriptiv auf wichtige Charakteristiken der analysierten Grundge-

samtheit eingegangen.  

5.1 Deskriptive Statistiken zur analysierten Grundgesamtheit 

Abbildung 5-1 gibt eine erste Übersicht über die analysierte Grundgesamtheit. Betrachtet wer-

den Personen zwischen 21 und 65 Jahren im fünften Jahr nach deren Zuwanderung, die im 

Zeitraum von 2009 bis 2017 in die Schweiz eingereist sind. Wie die erste Zeile der Abbildung 

zeigt, beinhaltet diese Gruppe insgesamt rund 525'000 Personen, wobei Frauen und Männer 

etwa zu gleichen Teilen vertreten sind. Die Aufschlüsselung nach Aufenthaltsstatus bzw. de-

taillierter Analysegruppe macht deutlich, dass fast drei Viertel dieser Personen aus EU/EFTA-

Staaten stammen. Rund 40% verfügen zudem im fünften Jahr nach der Zuwanderung über 

eine Niederlassungsbewilligung C. Mit Blick auf mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede 

in der Integration ist erwähnenswert, dass der Familiennachzug bei Frauen eine deutlich grös-

sere Bedeutung hat. Rund 25% aller Frauen kamen via Familiennachzug in die Schweiz. Bei 

Männern sind es nur etwa 10%. Nicht berücksichtigt sind dabei vorläufig Aufgenommene. Wie 

in Kapitel 2.2c) erläutert, kann bei dieser Gruppe anhand der Daten nicht nach Familiennach-

zug unterschieden werden. Bei Personen mit B-Bewilligungen aus Drittstaaten ist dies zwar 

möglich, es kann aber nicht zwischen dem Asyl- und Ausländerbereich unterschieden werden. 

Abbildung 5-1 zeigt auch, dass einzelne Subgruppen nur wenige Beobachtungen enthalten. 

Aus diesem und weiteren Gründen werden für die weiteren Analysen folgende Aggregationen 

und Abstraktionen vorgenommen: 

• Innerhalb der Gruppe der C-Niederlassungsbewilligungen wird jeweils nicht nach Einreise-

grund Familiennachzug unterschieden. 
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• Die Untergruppen der anerkannten Flüchtlinge und ehemaligen vorläufig Aufgenommenen 

mit Härtefallbewilligung B werden zusammengefasst. 

• Die Untergruppe Übrige/Mix innerhalb der Gruppe B-Aufenthaltsbewilligungen aus Dritt-

staaten wird bei den Auswertungen nicht gezeigt, da sich die darin enthaltenen Personen 

nicht eindeutig charakterisieren lassen (vgl. Ausführungen in Kapitel 2.2c) für mehr Details).  

Abbildung 5-1: Übersicht über die Anzahl Personen sowie Anteile von Frauen und Männern im 

analysierten Sample (fünftes Jahr nach der Zuwanderung) 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf STATPOP-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise).  

 

Betrachtet man weitere Eigenschaften der verschiedenen Gruppen, zeigen sich die folgenden 

erwähnenswerten Muster: 

• Alter: Zugewanderte Personen aus Drittstaaten sind tendenziell leicht jünger als solche aus 

EU/EFTA-Staaten. Dies gilt insbesondere für Männer mit einem Fluchthintergrund (aner-

kannte Flüchtlinge, ehemalige und aktuelle vorläufig Aufgenommene). Demgegenüber sind 

Personen, welche via Familiennachzug in die Schweiz gekommen sind, tendenziell leicht 

älter als der Durchschnitt (vgl. Abbildung 11-3 im Anhang). 

• Kinder: Personen aus Drittstaaten haben deutlich häufiger ein oder mehrere Kinder als 

zugewanderte Personen aus EU/EFTA-Staaten. Bei Personen mit Fluchthintergrund haben 

Personenkreis
Anzahl 

Personen

Anteil 

Frauen

Anteil 

Männer

Alle Personen 525’341 48% 52%

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 45% 55%

       EU/EFTA 195’969 44% 56%

       Familiennachzug EU/EFTA 527 71% 29%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 60% 40%

       Drittstaatsangehörige 30’638 60% 40%

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 204 65% 35%

B Aufenthaltsbew.: EU/EFTA 187’873 48% 52%

       EU/EFTA 141’746 39% 61%

       Familiennachzug EU/EFTA 46’127 76% 24%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 53% 47%

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 15’330 38% 62%

       Anerkannte Flüchtlinge 21’192 41% 59%

       Ehem. VA mit Härtefallbewilligung B 1’507 23% 77%

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 40’929 65% 35%

       Übrige / Mix 7’147 59% 41%

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
24’025 37% 63%

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe
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zudem deutlich mehr Frauen als Männer ein oder mehrere Kinder unter 16 Jahren (vgl. 

Abbildung 11-4 im Anhang). 

• Bildungsstand: Personen aus EU-/EFTA-Staaten haben tendenziell ein höheres Bildungs-

niveau als Personen aus Drittstaaten. Eine Ausnahme sind Personen aus Drittstaaten im 

Ausländerbereich, welche grossmehrheitlich über einen Tertiärabschluss verfügen. Dem-

gegenüber gibt es unter den vorläufig Aufgenommenen einen überdurchschnittlich grossen 

Anteil an Personen mit tiefem Bildungsniveau (vgl. Abbildung 11-5 im Anhang). 

Auf weitere Charakteristiken wie Erwerbstätigkeit oder Sprachkenntnisse wird direkt in den 

Kapiteln zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden im jeweiligen Integrationsbereich ein-

gegangen (Kapitel 5.2 bis 5.4). 

5.2 Integrationsbereich Sprache 

Das folgende Kapitel betrachtet die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich 

ihrer Sprachkenntnisse und widmet sich anschliessend der Frage, welche in den Daten vor-

handenen Merkmale die Unterschiede erklären können. 

a) Geschlechtsspezifische Unterschiede in den beherrschten Hauptsprachen 

Bei der Analyse der Sprachkenntnisse zugewanderter Personen besteht die Herausforderung, 

dass in den verwendeten Register- und Umfragedaten das genaue Sprachniveau nicht oder 

nur für eine sehr kleine Stichprobe enthalten ist. Eine klare Aussage zum Niveau der Sprach-

kenntnisse ist daher nur bedingt möglich. Für die nachfolgende Analyse wird der Indikator ver-

wendet, ob eine Person eine der in ihrem Wohnkanton gängigen Landessprachen als Haupt-

sprache beherrscht. Diese Information stammt aus der Strukturerhebung und ist für eine ver-

gleichsweise grosse Zahl an Personen verfügbar. Für die Interpretation der dazugehörigen 

Ergebnisse ist aber wichtig, dass dieser Indikator ein relativ hohes, wenn auch kein explizit 

definiertes Sprachniveau voraussetzt. Personen ohne die entsprechenden Kenntnisse beherr-

schen die Sprache also nicht zwingend gar nicht. In diesem Sinne kann auch nicht ausge-

schlossen werden, dass die Analyseergebnisse anders aussehen würden, wenn das Erreichen 

eines geringeren Sprachniveaus unterstellt würde.  

Wie Abbildung 5-2 illustriert, bestehen je nach Personengruppe teils erhebliche geschlechts-

spezifische Unterschiede bezüglich der Kenntnisse der lokalen Landesprache. In der dritten 

Spalte wird jeweils der Wert für Frauen angegeben. Die erste Zeile der Abbildung zeigt, dass 

knapp 48% aller Frauen eine in ihrem Wohnkanton gängige Landessprache als Hauptsprache 

beherrschen. Der Unterschied zu Männern – dargestellt in der vierten Spalte – beträgt dabei -

2.9 Prozentpunkte, d.h. der Anteil der Frauen mit entsprechenden Sprachkenntnissen ist leicht 

geringer (47.9% bei Migrantinnen vs. 50.8% bei Migranten). In diesem Sinne bedeuten nega-

tive Abweichungen (rot hinterlegte Zellen) in Abbildung 5-2 Abweichungen zu Ungunsten von 

Frauen. Positive Differenzen (braun hinterlegte Zelle) symbolisieren Abweichungen zu Guns-

ten von Frauen. Im vorliegenden Fall der ersten Zeile ist die Abweichung zwischen Frauen und 

Männern statistisch signifikant, wie in der Spalte ganz rechts angegeben. Aus statistischer 
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Signifikanz darf aber nicht automatisch auf ökonomische oder gesellschaftliche Signifikanz 

bzw. Relevanz geschlossen werden, wie untenstehende Box genauer ausführt. Im vorliegen-

den Fall ist die Grösse des beobachteten Unterschieds als vergleichsweise gering einzustufen.  

 

Statistische vs. ökonomische/gesellschaftliche Signifikanz 

In diesem Kapitel werden Unterschiede zwischen Männer und Frauen mittels Chi-Squared-Tests auf 

statistische Signifikanz untersucht. Damit wird – vereinfacht gesagt – eine Aussage dazu gemacht, ob 

es sich bei den beobachteten Unterschieden mutmasslich um echte Unterschiede handelt oder ob diese 

möglicherweise auch auf statistische Zufälle zurückzuführen sind. Bei der Interpretation der Testergeb-

nisse ist wichtig, dass die Tests keine Aussage dazu machen, ob die Grösse des Unterschieds tatsäch-

lich ökonomisch oder gesellschaftlich relevant ist. Der Chi-Squared-Test ist so aufgebaut, dass bei aus-

reichend grossen Datenmengen auch absolut betrachtet kleine Unterschiede statistisch signifikant sein 

können. Vor diesem Hintergrund darf die Aussage eines statistisch signifikanten Unterschieds allein 

nicht überbewertet werden, sondern muss gemeinsam mit der Grösse des beobachteten Unterschieds 

betrachtet und basierend darauf eingeordnet werden.  

Abbildung 5-2:  Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beherrschung einer im Wohnkan-

ton gängigen Landessprache als Hauptsprache im fünften Jahr nach der Zu-

wanderung (in Prozentpunkten), nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe 

 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE -Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Test auf statistische Signifikanz basierend auf Chi-Squared-Tests.  

Lesehilfe:  Die vierte Spalte zeigt Unterschiede im Anteil von Frauen mit entsprechenden Sprachkenntnissen im 
Vergleich zu Männern in Prozentpunkten. Der Wert von -2.9 in der ersten Zeile bedeutet, dass der An-
teil Frauen mit entsprechenden Kenntnissen um 2.9 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern.  

 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Wert bei 

Frauen

Differenz 

Frau - Mann

(in %P)

Unterschied stat. 

signifikant 

(P-Wert <0.05)?

Alle Personen 119’378 47.9% -2.9 Ja

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 49’269 61.3% 0.3 Nein

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 7’471 34.0% -2.6 Ja

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 40’698 46.7% -1.4 Ja

       EU/EFTA 29’798 55.3% -1.8 Ja

       Familiennachzug EU/EFTA 10’900 35.3% -7.8 Ja

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 17’974 29.4% -4.0 Ja

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 2’997 22.2% 4.3 Ja

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
4’388 29.6% -11.3 Ja

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 9’044 28.4% -5.3 Ja

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’966 30.3% -8.2 Ja

Indikator: Sprache des Wohnkantons als eine der beherrschten Hauptsprachen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe
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Schlüsselt man den Effekt nach Aufenthaltsstatus auf, zeigen sich verschiedene grössere Un-

terschiede zwischen Männern und Frauen. In den Ergebnissen zeigen sich verschiedene Mus-

ter (auf deren Hintergründe in Abschnitt b) noch genauer eingegangen wird): 

• Bei Personen mit Fluchthintergrund bestehen erhebliche geschlechtsspezifische Unter-

schiede, welche alle zu Ungunsten von Frauen ausfallen. Am grössten sind die Unter-

schiede bei anerkannten Flüchtlingen und ehemaligen vorläufig Aufgenommenen mit Här-

tefallbewilligung. 29.6% der Frauen dieser Gruppe beherrschen die Landessprache ihres 

Wohnkantons als Hauptsprache. Bei Männern sind es 11.3 Prozentpunkte mehr. Bei vor-

läufig Aufgenommenen mit F-Bewilligung beträgt der geschlechtsspezifische Unterschied 

8.2 Prozentpunkte zu Ungunsten von Frauen. 

• Ebenfalls ausgeprägte geschlechtsspezifische Differenzen bestehen bei Personen im Fa-

miliennachzug. Unter den Personen mit B-Bewilligungen ist dieses Muster sowohl bei Per-

sonen aus EU/EFTA-Ländern als auch bei Drittstaatsangehörigen sichtbar.  

• Frauen, welche als Drittstaatsangehörige aus dem Ausländerbereich und ausserhalb 

des Familiennachzugs in die Schweiz gekommen sind, haben leicht bessere Sprachkennt-

nisse als Männer (+4.3 Prozentpunkte). Wie in Abschnitt b) noch genauer aufgezeigt wird, 

besteht dabei ein Zusammenhang mit der Arbeitsmarktpartizipation und dem Bildungs-

stand. Drittstaatsangehörige aus dem Ausländerbereich, Frauen aber im Besonderen, ver-

fügen oft über überdurchschnittlich hohe Bildungsabschlüsse und kommen oft zu Erwerbs-

zwecken in die Schweiz (vgl. Abschnitt b) für mehr Details).  

• Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei Personen aus EU/EFTA-Staaten sind 

vergleichsweise gering. Dies dürfte u.a. darauf zurückzuführen sein, dass ein Teil dieser 

Personen aus Nachbarstaaten der Schweiz stammt und damit über gute Kenntnisse der 

Landessprachen verfügt.  

Für ein sehr kleines Teilsample der analysierten Personen gibt es aus der Arbeitskräfteerhe-

bung SAKE zusätzliche Informationen zum Niveau der Sprachkenntnisse des jeweiligen Wohn-

kantons. Die Analyse des Teilsamples zeigt, dass Frauen tendenziell über schlechtere Sprach-

kenntnisse verfügen (vgl. Abbildung 11-6 im Anhang). Für weitere Aussagen ist die Anzahl 

verfügbarer Beobachtungen aber zu klein. Wie eingangs erwähnt, kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Ergebnisse anders aussehen würden, wenn anstelle der Analyse nach Be-

herrschung einer Sprache als Hauptsprache das Erreichen eines geringeren Sprachniveaus 

untersucht würde. 

b) Erklärungsansätze zu den beobachteten geschlechtsspezifischen Unterschieden in 
den Sprachkenntnissen 

Was sind die Hintergründe der beobachteten Unterschiede in den Sprachkenntnissen zwi-

schen den Geschlechtern nach Aufenthaltsstatus und Analysegruppe? Einen für alle Gruppen 

passenden Erklärungsansatz gibt es nicht. Speziell im Bereich der Personen mit Fluchthinter-

grund sind die Hintergründe nicht immer eindeutig. Die nachfolgende Detailanalyse weist aber 

auf zwei wichtige Einflussfaktoren hin: 
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• Bildungsniveau der jeweiligen Personen; dieses dürfte einen Einfluss haben auf die Fähig-

keit, eine neue Sprache zu lernen. 

• Nationalität des Ehepartners oder der Ehepartnerin; hat der Partner oder die Partnerin die 

Schweizer Staatsbürgerschaft, verfügt dieser oder diese vermutlich über gute Sprachkennt-

nisse. Dies könnte wiederum beeinflussen, wie wichtig eigene Sprachkenntnisse im Alltag 

sind. 

Als erster Punkt wird das Bildungsniveau genauer beleuchtet. Dazu zeigt Abbildung 5-3 auf 

der horizontalen Achse eine Aufschlüsselung nach dem Niveau der höchsten abgeschlosse-

nen Ausbildung. Der Aufenthaltsstatus ist dabei etwas stärker aggregiert, damit in allen Kom-

binationen mit dem Bildungsniveau genügend Beobachtungen vorhanden sind. Spezifische 

Aussagen zu Personen im Familiennachzug sind daher nicht möglich. Die Zahlen in Abbildung 

5-3 zeigen jeweils das Ausmass der geschlechtsspezifischen Unterschiede an, d.h. die Diffe-

renz zwischen dem Anteil an Frauen und dem Anteil an Männern, welche die lokale Landes-

sprache als Hauptsprache beherrscht. Positive Werte (braun hinterlegt) bedeuten dabei, dass 

Frauen in der jeweiligen Personengruppe häufiger über die besagten Sprachkenntnisse verfü-

gen als Männer. Für den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Sprachkenntnissen 

müssen die Ergebnisse insbesondere zeilenweise analysiert werden. Dabei wird deutlich, dass 

zwischen zwei Gruppen unterschieden werden muss.  

• Bei Personen aus EU/EFTA-Staaten allgemein sowie Personen mit C-Niederlassungsbe-

willigungen aus Drittstaaten besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen dem Bildungs-

niveau auf der einen Seite sowie Richtung und Ausmass geschlechtsspezifischer Unter-

schiede hinsichtlich der Sprachkenntnisse auf der anderen Seite. Unter Personen mit hohen 

Bildungsabschlüssen fallen die Unterschiede tendenziell zu Gunsten von Frauen aus. Bei 

Personen ohne oder mit tiefen Bildungsabschlüssen verfügen Frauen tendenziell über ge-

ringere Sprachkenntnisse.  

• Bei Personen mit einer B-Aufenthaltsbewilligung aus Drittstaaten sowie vorläufig Aufge-

nommenen spielt das Bildungsniveau mit Blick auf die Sprachkenntnisse eine weniger klare 

Rolle. Zwar sind Frauen aus diesen Gruppen in den tieferen Bildungsschichten klar häufiger 

vertreten als Männer. Wie Abbildung 5-3 illustriert, führt dies aber nicht zu einer entspre-

chenden Häufung geschlechtsspezifischer Unterschiede in den Sprachkenntnissen. Sollte 

auch bei diesen Personengruppen ein solcher Zusammenhang existieren, wird er durch 

andere Faktoren überlagert. Gemäss Abbildung 5-3 verfügen Frauen in diesen Personen-

gruppen vielmehr allgemein über tiefere Sprachkenntnisse, unabhängig von ihren Bildungs-

niveaus. 
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Abbildung 5-3: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beherrschung einer im Wohnkan-

ton gängigen Landessprache als Hauptsprache im fünften Jahr nach der Zu-

wanderung (in Prozentpunkten), nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe und 

höchster abgeschlossenen Ausbildung 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-8 im Anhang. 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil von Frauen mit entsprechenden Sprachkenntnissen im Ver-
gleich zu Männern in Prozentpunkten. Der Wert von -0.5 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im 

Kreis der Personen mit Abschlüssen von einer Universität, FH oder PH der Anteil Frauen mit entspre-
chenden Kenntnissen um 0.5 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern.  

 

Ein zweiter wichtiger Erklärungsfaktor ist der Zivilstand und die Nationalität des Ehepartners 

oder der Ehepartnerin, wobei die Nationalität mutmasslich mit deren eigenen Sprachkennt-

nissen korreliert. Wie Abbildung 5-4 illustriert, zeigen sich dabei zwei Muster: Erstens sind bei 

Personen aus dem Ausländerbereich die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei nicht ver-

heirateten Personen tendenziell geringer als bei verheirateten Personen. Zweitens sind die 

Unterschiede bei vielen dieser Personengruppen besonders gross, wenn die zugewanderte 

Person mit einer Schweizerin oder einem Schweizer verheiratet ist. Speziell ausgeprägt ist 

dieses Muster bei Personen aus EU-EFTA-Staaten. Diese Phänomene könnten erklärt werden 

durch die Kombination von Geschlechterrollen und der Notwendigkeit, die jeweilige Landes-

sprache selbst gut zu beherrschen. Aus theoretischer Sicht ist diese Notwendigkeit für beide 

Geschlechter geringer, wenn ein Partner oder eine Partnerin bereits über gute Sprachkennt-

nisse verfügt und die Person im Alltag unterstützen kann. Die Analyse zeigt jedoch, dass 

Frauen in dieser Situation deutlich geringere Sprachkenntnisse haben, als dies bei Männern 

der Fall ist. Dies könnte auf die erwähnten Rollenbilder hinsichtlich der Stellung von Frauen in 

Beziehungen oder Familien zurückzuführen sein (vgl. auch Kapitel 3.2 in der Literaturanalyse) 

oder die Art der gelebten Familienmodelle. Anhand der Daten lässt sich dieser Erklärungsan-

satz aber nicht genauer überprüfen. 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Bis obligat. 

Schule

Berufs-

lehre

Maturität, 

Fachmittel-

schule

Höhere 

Fach- & 

Berufs-

bildung

Universität, 

FH, PH

Alle Personen 119’378 -2.9 -2.8 0.0 3.1 -0.5

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 49’269 0.1 -0.2 -0.1 9.6 1.4

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 7’471 -11.6 -6.2 1.5 3.5 -0.3

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 40’698 -0.2 -2.1 3.3 4.5 1.9

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 17’974 -7.0 -5.6 -2.4 -6.9 -7.9

F Vorläufig Aufgenommene 3’966 -4.7 -7.7 -7.6 -1.4 -5.2

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus

Indikator: Sprache des Wohnkantons als eine der beherrschten Hauptsprachen
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Abbildung 5-4: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beherrschung einer im Wohnkan-

ton gängigen Landessprache als Hauptsprache im fünften Jahr nach der Zu-

wanderung (in Prozentpunkten), nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe, Zi-

vilstand und Nationalität des Ehepartners / der Ehepartnerin 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE -Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-9 im Anhang. 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil von Frauen mit entsprechenden Sprachkenntnissen im Ver-
gleich zu Männern in Prozentpunkten. Der Wert von +1.2 in der Spalte oben rechts bedeutet, dass im 
Kreis der nicht-verheirateten Personen der Anteil Frauen mit entsprechenden Kenntnissen um 1.2 Pro-

zentpunkte höher ist als bei Männern.  

  

Ein weniger wichtiger Einflussfaktor für geschlechtsspezifische Unterschiede in den Sprach-

kenntnissen ist das Alter der zugewanderten Personen. Unter jungen Personen gibt es zwar 

tendenziell geringere Unterschiede. Dieser Faktor ist aber nicht hauptverantwortlich für die 

oben beschriebenen Muster. Dasselbe gilt für Kinder unter 16 Jahren: Die geschlechtsspezifi-

schen Unterschiede sind etwa gleich gross, wenn Personen mit oder ohne Kinder betrachtet 

werden. (vgl. Abbildung 11-7 im Anhang).  

In der Summe lässt sich festhalten, dass je nach Personengruppe das Bildungsniveau 

und/oder die Nationalität des Ehepartners oder der Ehepartnerin die Grösse geschlechtsspe-

zifischer Unterschiede in den Sprachkenntnissen beeinflussen. Besonders ausgeprägt sind 

beide Effekte bei Personen aus EU/EFTA-Staaten. Bei Personen aus Drittstaaten mit C-Nie-

derlassungsbewilligungen scheint hingegen primär das Bildungsniveau eine Rolle zu spielen. 

Mit beiden Faktoren nicht erklären lassen sich die Muster bei Personen mit Fluchthintergrund. 

Die Hintergründe der dort vorherrschenden, vergleichsweise grossen geschlechtsspezifischen 

Unterschiede in den Sprachkenntnissen lassen sich mit diesen Faktoren nur bedingt erklären. 

Möglicherweise sind diese Unterschiede auf weitere, quantitativ nicht oder nur bedingt mess-

bare Faktoren zurückzuführen. Auf solche Faktoren wird in Kapitel 6 genauer eingegangen. 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

CH-

EhepartnerIn

Ausländ. 

EhepartnerIn

Nicht 

verheiratet

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 40’698 -9.2 -2.9 1.2

       EU/EFTA 29’798 -7.8 6.4 1.3

       Familiennachzug EU/EFTA 10’900 -9.7 -3.3 -2.2

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 17’974 -4.6 -1.2 -5.1

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 2’997 1.8 0.1

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
4’388 -9.4 -9.8

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 9’044 -4.5 -5.3 5.2

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’966

zu wenig 

Beobachtungen
-1.5 -8.4

Indikator: Sprache des Wohnkantons als eine der beherrschten Hauptsprachen

zu wenig 

Beobachtungen
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5.3 Integrationsbereich Bildung 

Geschlechtsspezifische Unterschiede im Bereich der Bildung können anhand unterschiedli-

cher Merkmale untersucht werden. Dieses Kapitel widmet sich zuerst der Analyse des Bil-

dungsniveaus und anschliessend dem Besuch von Aus- oder Weiterbildungen. 

a) Geschlechtsspezifische Unterschiede beim höchsten Bildungsabschluss 

Zur Analyse des Bildungsniveaus werden Daten zum höchsten vorhandenen Bildungsab-

schluss aus der Strukturerhebung und der Arbeitskräfteerhebung verwendet und in fünf ver-

schiedene Kategorien gegliedert: von der obligatorischen Schule bis zu Abschlüssen von Uni-

versitäten, Fach- und Pädagogischen Hochschulen. Wichtig ist dabei, dass sowohl in der 

Schweiz als auch im Ausland erworbene Abschlüsse berücksichtigt wurden. 

Abbildung 5-5 zeigt, inwiefern sich zugewanderte Frauen und Männer unterschiedlich auf die 

fünf Kategorien verteilen. Die dargestellten Zahlen sind entsprechend leicht anders zu inter-

pretieren als im vorhergehenden Kapitel. Der Grund: Die Werte zeigen nicht mehr direkt die 

Grösse geschlechtsspezifischer Unterschiede bezüglich einer Variable mit nur zwei Ausprä-

gungen (z.B. der Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen oder nicht). Bei der Analyse von Unter-

schieden in der Verteilung (wie dem Ausbildungsniveau) bringen Abweichungen gegen oben 

auf einer Ausprägung automatisch auch solche gegen unten auf einer anderen Ausprägung 

mit sich. Von Interesse ist daher insbesondere ein Vergleich der Variation innerhalb einer Zeile 

(d.h. Analysegruppe). Braun hinterlegte Werte zeigen dabei einen höheren Anteil von Frauen 

in der jeweiligen Kategorie, rot hinterlegte Werte einen geringeren Anteil Frauen im Vergleich 

zu Männern. Der Wert von -1.3 Prozentpunkten in der ersten Zeile ganz rechts (Niveau «Uni-

versität, FH und PH») bedeutet zum Beispiel, dass über alle Personen hinweg betrachtet der 

Anteil von Frauen in dieser Bildungskategorie um 1.3 Prozentpunkte geringer ist als bei Män-

nern.  

Die erste Zeile der Abbildung macht deutlich, dass es über alle zugewanderten Personen hin-

weg nur geringe Unterschiede in der Verteilung auf die Bildungsniveaus zwischen Männer und 

Frauen gibt. Die Abweichungen zwischen den Geschlechtern bewegen sich je nach Kategorie 

im Bereich von +/- 1.5 Prozentpunkten. Bei der Aufschlüsselung nach Aufenthaltsstatus und 

Analysegruppe zeigen sich in einzelnen Subgruppen aber grössere Differenzen. Besonders 

ausgeprägt sind diese bei Personen mit B-Bewilligungen aus Drittstaaten und vorläufig Aufge-

nommenen. In diesen Gruppen verfügen Frauen im Vergleich zu Männern deutlich weniger 

häufig über Hochschulabschlüsse. Dafür ist der Anteil niedrig-qualifizierter Frauen (bis und mit 

obligatorischer Schule) deutlich grösser. Das umgekehrte Muster zeigt sich bei Personen mit 

B-Bewilligungen aus EU/EFTA-Staaten. In dieser Kategorie verfügen Frauen tendenziell über 

ein höheres Bildungsniveau. 
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Abbildung 5-5: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verteilung des höchsten abge-

schlossenen Bildungsabschlusses im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in 

Prozentpunkten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe  

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-10 im Anhang. 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Verteilung auf die fünf Bildungs-
kategorien. Der Wert von -1.3 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass 1.3 Prozentpunkte weniger 
Frauen über einen Abschluss einer Universität, FH oder PH verfügen, als dies bei Männern der Fall ist. 
 

Wie erwähnt, lassen die analysierten Daten keine Rückschlüsse darüber zu, ob eine Person 

ihren jeweiligen Abschluss vor der Einreise oder in den fünf Jahren seit der Zuwanderung in 

die Schweiz erworben hat. Es ist also nicht eindeutig, ob es sich bei den beobachteten Mustern 

tatsächlich um geschlechtsspezifische Unterschiede in der Integration handelt. Der Grund für 

die Unterschiede könnte auch im Zugang zu Bildung in den Herkunftsländern liegen (vgl. Ka-

pitel 6.3). Ebenfalls nicht beantworten lässt sich die Frage, ob die im Ausland erworbenen 

Abschlüsse in der Schweiz anerkannt sind. Zwar enthält ein Zusatzmodul der Arbeitskräfteer-

hebung eine entsprechende Frage. Die Anzahl Beobachtungen im Sample ist aber zu gering, 

um dazu eine datenbasierte Aussage machen zu können. Mutmasslich ist aber die Anerken-

nung von Abschlüssen für Personen aus EU-EFTA-Staaten einfacher als bei Personen aus 

Drittstaaten.  

Obwohl keine eindeutige Aussage zur Integration i.S. einer guten Ausbildung möglich ist, 

könnte gemäss den Daten ein Zusammenhang bestehen zwischen geschlechtsspezifischen 

Unterschieden in den Bildungsabschlüssen und der Betreuungspflicht für Kinder unter 16 

Jahren. Abbildung 5-6 zeigt eine entsprechende Aufschlüsselung für Personen mit B-Bewilli-

gungen und F-Bewilligungen. Dabei wird deutlich, dass bei Personen aus Drittstaaten (inkl. 

vorläufig Aufgenommene) Frauen mit Kindern unter 16 Jahren tendenziell weniger hohe Bil-

dungsabschlüsse aufweisen als Männer mit Kindern. Besonders stark ist dieser Effekt bei 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Bis obligat. 

Schule

Berufs-

lehre

Maturität, 

Fachmittel-

schule

Höhere 

Fach- & 

Berufs-

bildung

Universität, 

FH, PH

Alle Personen 70’006 0.7 -0.9 1.5 0.1 -1.3

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 26’241 -0.9 -2.6 1.2 0 2.2

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 5’039 2.1 0.2 0.8 0.3 -3.4

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 23’440 -1.7 -1.4 2.9 -0.1 0.4

       EU/EFTA 16’451 -4.8 -4.4 3.5 -0.3 5.8

       Familiennachzug EU/EFTA 6’989 -0.2 -0.6 0.3 1.1 -0.6

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 11’938 2.4 0.3 0.3 1.2 -4.2

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 718 -6.4

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
3’872 6.9 -2 -0.7 0.9 -5.1

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 6’209 1.9 -1.6 0.5 0.9 -1.7

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’348 12.1 1.4 -2.5 -0.9 -10.1

zu wenig Beobachtungen

Indikator: Höchste abgeschlossene Ausbildung (in fünf Kategorien)

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe
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unverheirateten Personen mit Kindern, welche alleinerziehende und im Konkubinat lebende 

Menschen umfasst. Für Personen aus Drittstaaten könnten Kinder also ein Treiber ge-

schlechtsspezifischer Unterschiede im Bildungsniveau darzustellen. Gesicherte Aussagen 

sind dazu nicht möglich, da die entsprechenden Unterschiede auch schon vorher entstanden 

sein könnten. Festhalten lässt sich aber, dass diese Abweichungen bei Personen aus 

EU/EFTA-Staaten praktisch nicht sichtbar sind. Der Effekt von Kindern tritt demnach nicht ge-

nerell, sondern nur für einzelne Personengruppen auf.  

Weitere mögliche Einflussfaktoren wie z.B. das Alter der zugewanderten Personen, spielen bei 

der Erklärung der beschriebenen geschlechtsspezifischen Unterschiede nur eine untergeord-

nete Rolle. 

Abbildung 5-6: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verteilung des höchsten abge-

schlossenen Bildungsabschlusses im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in 

Prozentpunkten), nach Vorhandensein von Kindern < 16 Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-11 im Anhang. 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Verteilung auf die fünf Bildungs-
kategorien. Der Wert von +0.4 in der Spalte oben rechts bedeutet, dass 0.4 Prozentpunkte mehr 

Frauen mit B-Aufenthaltsbewilligung aus EU/EFTA-Staaten über einen Abschluss einer Universität, FH 
oder PH verfügen, als dies bei Männern der Fall ist. 
 

b) Geschlechtsspezifische Unterschiede in der laufenden Aus- und Weiterbildung 

Im Gegensatz zur höchsten abgeschlossenen Ausbildung können laufende Aus- und Weiter-

bildungen eher mit der Integration in die Schweiz in Verbindung gebracht werden. Der dazu-

gehörige Indikator stammt aus der Strukturerhebung und beleuchtet, ob eine Person zum 

Stichtag der Befragung im fünften Jahr nach der Zuwanderung in einer Aus- oder Weiterbildung 

war oder nicht. Über die Art und Dauer der Weiterbildung ist dabei nichts Genaueres bekannt. 

Es kann sich also sowohl um Kurse im Rahmen spezifischer Integrationsmassnahmen handeln 

als auch um Bildungsangebote ohne Fokus auf Personen mit Migrationshintergrund. Ebenso 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Bis obligat. 

Schule

Berufs-

lehre

Maturität, 

Fachmittel-

schule

Höhere 

Fach- & 

Berufs-

bildung

Universität, 

FH, PH

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 23’440 -1.7 -1.4 2.9 -0.1 0.4

       mit Kinder <16 Jahre 5525 -1.9 -1.7 2.7 -1.5 2.3

       ohne Kinder <16 Jahre 17’915 -1.6 -1.3 2.8 0.2 -0.1

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 11’938 2.4 0.3 0.3 1.2 -4.2

       mit Kinder <16 Jahre 5557 4.7 1.6 0.6 1 -4.8

       ohne Kinder <16 Jahre 6’381 0.1 0.3 0.4 1.2 -2.1

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’348 12.1 1.4 -2.5 -0.9 -10.1

       mit Kinder <16 Jahre 849 12.4 1.3 -2.3 0.6 -12.1

       ohne Kinder <16 Jahre 2’499 8.5 0.3 -1.2 -1.3 -6.1

Indikator: Höchste abgeschlossene Ausbildung (in fünf Kategorien)
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gibt der Indikator keine Auskunft darüber, ob eine Person zu einem früheren Zeitpunkt bereits 

eine Weiterbildung besucht hat oder nicht. 

Abbildung 5-7 zeigt für diesen Indikator die geschlechtsspezifischen Unterschiede aufge-

schlüsselt nach Aufenthaltsstatus. Im Unterschied zu Abschnitt a) werden hier keine Unter-

schiede in der Verteilung, sondern die Differenzen bezüglich eines binären Indikators beleuch-

tet (in Aus-/Weiterbildung oder nicht). Damit sind die Zahlen – analog zu Kapitel 5.2 – wieder 

direkt als Grösse der geschlechtsspezifischen Unterschiede zu interpretieren. Das analysierte 

Sample ist eingeschränkt auf Personen, die mindestens 25 Jahre alt sind, damit die Analyse 

nicht durch Personen in Erstausbildung verzerrt wird (vgl. Erläuterungen in Kapitel 2.2c)). Die 

Zahlen in Abbildung 5-7 zeigen für viele Gruppen positive Abweichungen, d.h. Differenzen zu-

gunsten von Frauen. Demnach war zum jeweiligen Zeitpunkt der Befragung ein höherer Anteil 

von Frauen in Aus- oder Weiterbildung als Männer. Besonders ausgeprägt sind die Abwei-

chungen zu Gunsten von Frauen bei Drittstaatsangehörigen mit B-Bewilligungen aus dem Aus-

länderbereich (+7.8 Prozentpunkte). Bei einzelnen Gruppen kommt es zu Abweichungen zu 

Ungunsten von Frauen. Besonders fällt dies bei der Gruppe der anerkannten Flüchtlinge und 

ehemals vorläufig Aufgenommenen mit B-Aufenthaltsbewilligungen auf. Während sich 22.5% 

aller Männer dieser Gruppe im fünften Jahr nach der Zuwanderung in Aus- oder Weiterbildung 

befinden, waren es bei den Frauen nur 16% (Unterschied von -6.5 Prozentpunkten). Der Un-

terschied bei den vorläufig Aufgenommenen ist statistisch nicht signifikant. 
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Abbildung 5-7: Geschlechtsspezifische Unterschiede im Anteil der Personen, welche sich im 

fünften Jahr der Zuwanderung zum Stichtag in einer Aus- oder Weiterbildung 

befinden (in Prozentpunkten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analyse-

gruppe 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 25-65 Jahren. 

Lesehilfe:   Die vierte Spalte zeigt Unterschiede im Anteil von Frauen in Aus- oder Weiterbildung im Vergleich zu 
Männern in Prozentpunkten. Der Wert von +1.2 in der ersten Zeile bedeutet, dass der Anteil Frauen in 
Aus- oder Weiterbildung um 1.2 Prozentpunkte grösser ist als bei Männern.  
 

 

Die Ursachen für die Unterschiede sind vielfältig. Ein wichtiger Faktor dürften aber Unter-

schiede im bereits bestehenden Ausbildungsniveau sein. Vergleicht man die geschlechtsspe-

zifischen Differenzen in Abbildung 5-7 mit denjenigen aus Abbildung 5-5 zum höchsten Bil-

dungsabschluss, zeigt sich qualitativ ein ähnliches Muster: Gruppen mit Abweichungen zu-

gunsten von Frauen im Bildungsniveau weisen tendenziell auch ähnlich gelagerte Abweichun-

gen bezüglich der Aus- und Weiterbildung auf und umgekehrt. Dies könnte so interpretiert wer-

den, dass vorbestehende geschlechtsspezifische Unterschiede im Bildungsniveau durch spä-

tere Aus- und Weiterbildung nicht ausgeglichen, sondern eher noch verstärkt werden. Möglich-

erweise haben Männer aber auch bereits zu einem früheren Zeitpunkt nach der Zuwanderung 

Aus- und Weiterbildungsangebote besucht (vgl. Kapitel 4.2).  

Ebenfalls interessant ist die Rolle von Kindern. Abbildung 5-8 zeigt eine Aufschlüsselung nach 

Alter der zugewanderten Person und ob diese Kinder unter 16 Jahren hat. Dabei zeigt sich das 

Muster, dass Kinder unter 16 Jahren für gewisse Aufenthaltsstatus den Anteil von Frauen in 

Aus- und Weiterbildung tendenziell stärker senken als dies bei Männern der Fall ist. Dabei 

zeigt sich wiederum eine spannende Heterogenität nach Aufenthaltsstatus. Bei Personen mit 

B-Aufenthaltsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten sowie bei Drittstaatsangehörigen aus dem 

Ausländerbereich fällt der Effekt von Kindern relativ moderat aus und auch mit Kindern befin-

den sich in diesen Gruppen noch mehr Frauen als Männer in einer Aus- oder Weiterbildung. 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Wert bei 

Frauen

Differenz 

Frau - Mann

(in %P)

Unterschied stat. 

signifikant 

(P-Wert <0.05)?

Alle Personen >25 Jahre 98’227 5.5% 1.2 Ja

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 48’241 5.2% 1.5 Ja

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 7’260 6.7% 0.6 Nein

B Aufenthaltsbew.: EU/EFTA 39’091 6.6% 1.6 Ja

       EU/EFTA 28’940 8.0% 2.8 Ja

       Familiennachzug EU/EFTA 10’151 4.5% 0.6 Nein

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 16’799 9.3% -1.5 Ja

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 2’861 22.3% 7.8 Ja

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
3’911 16.0% -6.5 Ja

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 8’548 7.0% 1.5 Ja

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’000 11.8% -2.1 Nein

Indikator: Zum Stichtag in Aus- und Weiterbildung (SE)

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe
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Im Gegensatz dazu ist der Effekt bei 25-34-jährigen Personen mit Fluchthintergrund relativ 

gross. In der Gruppe der 25-34-jährigen vorläufig Aufgenommenen verändert sich dabei sogar 

die Richtung der geschlechtsspezifischen Differenz: Bei Personen ohne Kinder sind deutlich 

mehr Frauen in Weiterbildung (+10.1 Prozentpunkte), bei Personen mit Kindern ist der Anteil 

Frauen deutlich geringer als bei Männern (-10.0 Prozentpunkte). Analog zum Bildungsniveau 

gilt zudem, dass diese Muster sowohl bei verheirateten als auch unverheirateten Personen 

(alleinerziehend oder Konkubinat) auftreten, bei Letzteren aber nochmals etwas stärker aus-

fallen. 

Abbildung 5-8: Geschlechtsspezifische Unterschiede im Anteil der Personen, welche sich im 

fünften Jahr der Zuwanderung zum Stichtag in einer Aus- oder Weiterbildung 

befinden (in Prozentpunkten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analyse-

gruppe, Kindern unter 16 Jahren und Alter 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 25-65 Jahren. Absolute Werte der Frauen (Basis für 
Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-12 im Anhang. 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil von Frauen in Aus- und Weiterbildung im Vergleich zu Män-
nern in Prozentpunkten. Der Wert von +1.3 in der Spalte oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Per-

sonen mit B-Aufenthaltsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten mit Kindern unter 16 Jahren der Anteil 
Frauen in Aus- und Weiterbildung um 1.3 Prozentpunkte höher ist als bei Männern.  

 

Bei weiteren Faktoren konnte kein eindeutiger Zusammenhang zur Grösse der geschlechts-

spezifischen Unterschiede festgestellt werden. In der Summe lässt sich somit festhalten, dass 

ohne  Kinder 

<16 J.

mit  Kinder

 <16 J.

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA

(ohne Familiennachzug)
28’940 3.4 1.3

    25-34 Jahre 11’932 2.7 1.3

    35-49 Jahre 12’487 2.7 1.0

    50-65 Jahre 4’521

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaats-

angehörige, Ausländerbereich
2’861 7.4 7.2

    25-34 Jahre 1’173

    35-49 Jahre 1’354

    50-65 Jahre 334

Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA mit 

Härtefallbewilligung B
3’911 -5.3 -5.9

    25-34 Jahre 2’038 -0.1 -8.1

    35-49 Jahre 1’587 -2.6 -4.6

    50-65 Jahre 286

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’000 0.3 -6.3

    25-34 Jahre 1’493 10.1 -10.0

    35-49 Jahre 1’180 -2.8 -4.1

    50-65 Jahre 327

nicht genügend Beobachtungen

nicht genügend Beobachtungen

nicht genügend Beobachtungen

Indikator: Zum Zeitpunkt der Befragung in Aus- und Weiterbildung (SE)

Personenkreis (alle >25 Jahre)

Anz. 

Beobacht-

ungen

Differenz Frau - Mann (in %P)

nicht genügend Beobachtungen

 (insb. bei Personen mit Kindern)
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Kinder insbesondere bei Personen mit Fluchthintergrund dazu führen, dass der Anteil von 

Frauen in Aus- und Weiterbildung im Vergleich zu Männern kleiner ausfällt. Die Hintergründe 

dazu lassen sich anhand der Daten nicht genauer analysieren. Aus theoretischer Sicht sind 

verschiedene Erklärungsansätze denkbar: 

• Bei Personen mit Fluchthintergrund könnten Geschlechterrollen im Zusammenhang mit 

Kindern und deren Betreuung stärker ausgeprägt sein und zu grösseren Differenzen zu 

Ungunsten von Frauen führen.  

• Fehlender Zugang zu bezahlbarer familienergänzender Kinderbetreuung könnte ebenfalls 

eine Rolle spielen und Frauen mit Kindern eher davon abhalten, eine Aus- oder Weiterbil-

dung zu besuchen. Es spricht aber gegen diesen Erklärungsansatz, dass die entsprechen-

den Muster bei Personen aus EU/EFTA-Staaten nicht sichtbar sind. Inwieweit dies durch 

Unterschiede in den finanziellen Ressourcen der Haushalte erklärt werden könnte, lässt 

sich nicht genauer untersuchen. 

• Frauen mit Fluchthintergrund könnten in Bezug auf Integrationsmassnahmen weniger stark 

gefördert werden als Männer. Die Analyse in Kapitel 4.2 hat dazu je nach Art der Bildungs-

massnahmen unterschiedliche Muster gezeigt. Die Ergebnisse sind aber möglicherweise 

nicht repräsentativ für die ganze Schweiz. Genauere Aussagen sind aus den hier analysier-

ten Daten, wie erwähnt, nicht möglich.  

5.4 Integrationsbereich Arbeit 

Die Integration in den Arbeitsmarkt ist sowohl aus wirtschaftlicher wie auch gesellschaftlicher 

Perspektive ein wichtiges Element der Integration neu zugewanderter Personen. Dabei ist in-

teressant, ob Personen erwerbstätig sind und falls ja, in welchen Positionen und inwiefern sie 

dadurch finanziell eigenständig sind. Auf diese Faktoren wird in den nächsten Teilkapiteln ge-

nauer eingegangen. Dabei ist zu beachten, dass die Analysen nur bei den Sozialversicherun-

gen angemeldete Erwerbstätigkeiten umfassen. Zu möglichen weiteren Tätigkeiten (z.B. 

Schwarzarbeit oder unbezahlte Arbeit) kann keine Aussage gemacht werden. 

5.4.1 Erwerbsbeteiligung 

Dieses Teilkapitel widmet sich den Unterschieden in der Erwerbstätigkeit und möglichen Ein-

flussfaktoren auf die Erwerbstätigkeit von Migrantinnen und Migranten. 

a) Grösse der geschlechtsspezifischen Unterschiede 

Die Angabe, ob eine Person erwerbstätig ist, stützt sich in Abbildung 5-9 auf den Indikator, ob 

eine Person im fünften Jahr nach der Zuwanderung in mindestens zehn von zwölf Monaten ein 

AHV-pflichtiges Einkommen erzielt hat. Der Vorteil dieser Variable ist, dass sie auf ZAS-IK-

Daten basiert und damit für alle Personen der analysierten Grundgesamtheit vorliegt (vgl. Ka-

pitel 2.2). Die Erwerbsquote anhand der Befragungen des BFS liegt nur für ein kleines Sample 

der Grundgesamtheit vor und wird hier nur ergänzend analysiert. 
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Die in Abbildung 5-9 dargestellten Werte können direkt als Grösse geschlechtsspezifischer 

Unterschiede interpretiert werden – analog zu den Sprachkenntnissen und der Aus- und Wei-

terbildung. Die rot hinterlegten, negativen Werte bedeuten dabei eine geringere Erwerbsquote 

bei Frauen als bei Männern. 

Abbildung 5-9:  Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe 

 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Test auf statistische Signifikanz basierend auf Chi-Squared-Tests. 

Lesehilfe:  Die vierte Spalte zeigt Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Pro-
zentpunkten. Der Wert von -13.1 in der ersten Zeile bedeutet, dass der Anteil erwerbstätiger Frauen 

um 13.1 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern.  

 

Wie Abbildung 5-9 zeigt, bestehen bezüglich der Erwerbstätigkeit zugewanderter Personen 

erhebliche und statistisch signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Über alle 

Personen hinweg betrachtet (vgl. erste Zeile der Abbildung) haben Frauen eine rund 13 Pro-

zentpunkte geringere Erwerbsquote, d.h. sie sind deutlich weniger häufig arbeitstätig. Schlüs-

selt man die Unterschiede zusätzlich nach verschiedenen Aufenthaltsstatus auf, fallen unter 

anderem folgende Muster auf: 

• EU/EFTA: Zwar bestehen auch unter den Personen aus EU/EFTA-Staaten geschlechts-

spezifische Unterschiede in der Erwerbsquote. Sie fallen im Vergleich zu Personen aus den 

anderen Gruppen insgesamt aber deutlich geringer aus.  

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Wert bei Frauen

Differenz 

Frau - Mann

(in %P)

Unterschied 

stat. signifikant 

(P-Wert <0.05)?

Alle Personen 525’341 63.2% -13.1 Ja

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 72.8% -9.4 Ja

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 51.9% -26.8 Ja

B Aufenthaltsbew.: EU/EFTA 187’873 65.1% -9.4 Ja

       EU/EFTA 141’746 72.4% -2.9 Ja

       Familiennachzug EU/EFTA 46’127 53.8% -14.0 Ja

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 49.9% -20.0 Ja

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 15’330 57.9% -5.0 Ja

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
22’699 67.8% -11.9 Ja

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 40’929 40.5% -26.4 Ja

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
24’025 40.1% -20.1 Ja

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)
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• Familiennachzug: Bei Personen, welche im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz 

migriert sind, bestehen besonders grosse geschlechtsspezifische Differenzen in der Er-

werbstätigkeit. Dies zeigt sich bei den Personen mit einer B-Bewilligung, wobei der Effekt 

sowohl bei Personen aus EU/EFTA-Staaten wie auch bei Drittstaatsangehörigen auftritt. 

Für eine entsprechende Unterscheidung bei Personen mit C-Bewilligungen gibt es nicht 

genügend Beobachtungen. Wesentliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Er-

werbsquote zwischen Männern und Frauen gibt es auch bei Personen mit F-Bewilligungen. 

Es ist denkbar, dass dieser Effekt zum Teil ebenfalls durch Familiennachzüge getrieben 

wird. Dies lässt sich aber anhand der Daten nicht genauer überprüfen. 

• Heterogenität unter Personen mit B-Aufenthaltsbewilligungen (Asyl- vs. Ausländer-

bereich): Unabhängig vom Familiennachzug bestehen erhebliche geschlechtsspezifische 

Differenzen bei anerkannten Flüchtlingen und ehemaligen vorläufig Aufgenommenen mit 

Härtefallbewilligung B (-11.9 Prozentpunkte). Dies steht im Kontrast zur Gruppe der Dritt-

staatsangehörigen aus dem Ausländerbereich. Bei diesen fällt die Differenz mit -5 Prozent-

punkten deutlich geringer aus. Noch geringer sind die geschlechtsspezifischen Unter-

schiede bei Personen aus EU/EFTA-Staaten (-2.9 Prozentpunkte).  

Betrachtet man anstelle der oben genannten Definition der Erwerbstätigkeit (in min. zehn von 

zwölf Monaten ein AHV-pflichtiges Einkommen erzielt) die Ergebnisse aus den BFS-Befragun-

gen (SAKE und Strukturerhebung, Erwerbstätigkeit am Stichtag), fallen die geschlechtsspezi-

fischen Unterschiede absolut betrachtet nochmals leicht grösser aus (vgl. Abbildung 11-13 im 

Anhang). Qualitativ ergeben sich aber vergleichbare Resultate. 

Was sind die Hintergründe der festgestellten Unterschiede zwischen Männern und Frauen? - 

Auf diese Frage wird in den folgenden Abschnitten b) bis d) genauer eingegangen. 

b) Einfluss von Bildungs- und Sprachniveau 

Aus theoretischer Sicht erhöhen ein hohes Bildungsniveau und gute Sprachkenntnisse die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine Person erwerbstätig ist. Die Analysen dieser Studie zeigen aber, 

dass hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede primär die Sprachkenntnisse eine we-

sentliche Rolle spielen. Abbildung 5-10 zeigt die Grösse der Unterschiede zwischen Männern 

und Frauen in der Erwerbstätigkeit, aufgeschlüsselt danach, ob eine Person die Sprache ihres 

Wohnkantons als Hauptsprache beherrscht (vgl. auch Kapitel 5.2). Von besonderem Interesse 

ist dabei die Differenz zwischen den beiden Werten pro Zeile: Wie stark beeinflussen die 

Sprachkenntnisse die Unterschiede in der Erwerbstätigkeit? Die erste Zeile der Abbildung zeigt 

dabei den Vergleich über alle Personen hinweg. Dabei wird deutlich, dass sowohl bei Personen 

mit wie auch ohne gute Sprachkenntnisse erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede in 

der Erwerbstätigkeit bestehen – in beiden Fällen zu Ungunsten von Frauen. Der Vergleich der 

Zahlen zeigt aber, dass die Unterschiede in der Gruppe ohne gute Sprachkenntnisse deutlich 

grösser sind (-17.7 Prozentpunkte vs. -10.2 Prozentpunkte). Dieser Effekt ist insbesondere bei 

Personen aus EU/EFTA-Staaten sichtbar. Bei Zuwanderinnen und Zuwanderern aus Drittstaa-

ten ist der Effekt deutlich geringer.  
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Analog zu den Analysen zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden bezüglich der Sprach-

kenntnisse selbst (vgl. Kapitel 5.2), gilt auch hier die Einschränkung, dass das Beherrschen 

der Sprache des Wohnkantons als Hauptsprache ein hohes Niveau der jeweiligen Landesspra-

che voraussetzt. Hinzu kommt, dass Personen aus Drittstaaten dieses Niveau allgemein we-

niger häufig erreichen als Personen aus EU/EFTA-Staaten. Es ist deshalb nicht ausgeschlos-

sen, dass der tatsächliche Einfluss der Sprachkenntnisse auf geschlechtsspezifische Unter-

schiede in der Erwerbstätigkeit insbesondere bei Personen aus Drittstaaten in der Analyse 

nicht vollständig zur Geltung kommt. Anhand der verfügbaren Daten lässt sich nur festhalten, 

dass Unterschiede in den Sprachkenntnissen für Personen aus EU/EFTA-Staaten einen Teil 

der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Erwerbsquote erklären. 

Abbildung 5-10: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe und Niveau der Kennt-

nisse der im Wohnkanton gängigen Landessprache 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK-SE Daten für die Jahre 2016-
2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-20 im Anhang. 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Prozent-
punkten. Der Wert von -10.2 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen ohne 
Kenntnisse der lokalen Hauptsprache als Hauptsprache der Anteil erwerbstätiger Frauen um 10.2 Pro-

zentpunkte geringer ist als bei Männern.  
 

Unterschiede im Bildungsniveau spielen bei der Erklärung von Unterschieden in der Erwerbs-

quote zwischen Männern und Frauen nur eine geringe Rolle. Wie Abbildung 11-14 im Anhang 

zeigt, gibt es zwar tendenziell geringere geschlechtsspezifische Unterschiede bei Personen 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Sprache 

Wohnkanton 

nicht  als 

Hauptsprache

Sprache 

Wohnkanton 

als eine 

Hauptsprache

Alle Personen 119’378 -17.7 -10.2

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 49’269 -12.2 -8.2

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 7’471 -28.3 -25.3

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 40’698 -14.6 -7.4

       EU/EFTA 29’798 -4.7 -2.8

       Familiennachzug EU/EFTA 10’900 -17.9 -11.0

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 17’974 -22.3 -19.3

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 2’997 -2.9 -8.3

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
4’388 -12.7 -10.6

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 9’044 -27.4 -25.7

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’966 -21.1 -19.0

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe
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mit weniger hohen Bildungsabschlüssen. Die Unterschiede zwischen hoch- und niedrigqualifi-

zierten Personen sind aber nicht besonders gross.  

c) Einfluss von Kindern, Alter und Zivilstand 

Welche Rolle spielen Kinder bei geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Erwerbstätig-

keit? Abbildung 5-11 geht dieser Frage auf den Grund und zeigt in der horizontalen Dimension 

eine Aufschlüsselung, ob die jeweiligen Personen mindestens ein Kind unter 16 Jahren haben. 

In der vertikalen Dimension wird zusätzlich nach dem Alter der zugewanderten Person unter-

schieden. Interessant sind dabei die Unterschiede zwischen der Gruppe mit und ohne Kinder 

im Altersverlauf. 

Ganz grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Kinder unter 16 Jahre einen erheblichen Einfluss 

auf die Grösse geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Erwerbsquote haben. Unabhängig 

vom Aufenthaltsstatus sind die Unterschiede zu Ungunsten von Frauen in der Gruppe mit Kin-

dern deutlich grösser, z.T. um ein Vielfaches an Prozentpunkten. Ein Beispiel: Bei Personen 

aus EU/EFTA-Staaten mit B-Bewilligungen sind die Unterschiede im Kreis der Personen ohne 

Kinder relativ gering (-5.1 Prozentpunkte). Bei den Personen mit Kindern sind sie mit -22.3 

Prozentpunkten aber erheblich. Die zusätzliche Aufschlüsselung nach Alter zeigt zudem, dass 

der Effekt bei allen Personengruppen und allen Altersgruppen vorhanden ist. Er fällt aber ten-

denziell stärker aus für jüngere Personen. Dies lässt sich möglicherweise damit erklären, dass 

diese noch weniger im Arbeitsmarkt etabliert sind oder etwaige Kinder noch jünger sind und 

noch intensivere Betreuung benötigen.  
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Abbildung 5-11:  Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe, Alter der zugewander-

ten Person sowie Kindern unter 16 Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-21 im Anhang. 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Prozent-
punkten. Der Wert von -17.1 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen mit Kin-
dern der Anteil erwerbstätiger Frauen um 17.1 Prozentpunkten geringer ist als bei Männern. Der Un-
terschied zur Gruppe von Personen ohne Kinder beträgt +10.6 Prozentpunkte, d.h. die geschlechts-

spezifischen Unterschiede nehmen mit der Gruppe mit Kindern deutlich zu.  

 

Der festgestellte Einfluss von Kindern könnte auf zwei Faktoren zurückzuführen sein, entweder 

auf fehlenden Zugang zu bezahlbarer familienergänzender Kinderbetreuung oder auf Vorstel-

lungen bezüglich Geschlechterrollen, welche im Zusammenhang mit Kindern stärker ins Ge-

wicht fallen. In diesem Zusammenhang ist die zusätzliche Unterscheidung nach Zivilstand in-

teressant. Es wäre möglich, dass Geschlechterrollen bereits bei verheirateten Personen ohne 

Kinder stärker zu Tage treten. Diese These wird in Abbildung 5-12 genauer beleuchtet. Diese 

schlüsselt die Unterschiede in der Erwerbsquote zusätzlich nach Zivilstand in drei Kategorien 

ohne Kinder

<16 J.

mit Kinder 

<16 J.

Effekt Kinder 

<16 J.

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 -6.5 -17.1 -10.6

    <25 Jahre 4’611 -1.1 -24.1 23.0

    25-34 Jahre 64’548 -2.0 -16.5 14.5

    35-49 Jahre 93’457 -8.0 -18.8 10.8

    50-65 Jahre 33’880 -10.8
zu wenig

 Beobachtungen
n/a

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 -12.2 -39.7 27.5

    <25 Jahre 1’076
zu wenig

 Beobachtungen
-51.4 n/a

    25-34 Jahre 15’442 -11.1 -42.8 31.7

    35-49 Jahre 11’962 -11.0 -34.6 23.6

    50-65 Jahre 2’362 -9.2 -2.1 -7.1

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 -5.1 -22.3 17.2

    <25 Jahre 8’446 2.7 -20.4 23.1

    25-34 Jahre 71’995 -2.0 -22.0 20.0

    35-49 Jahre 80’042 -7.7 -24.1 16.4

    50-65 Jahre 27’390 -9.1 -15.1 6.0

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 -11.5 -30.3 18.8

    <25 Jahre 7’066 -8.1 -32.0 23.9

    25-34 Jahre 39’957 -11.2 -32.6 21.4

    35-49 Jahre 32’218 -12.1 -29.1 17.0

    50-65 Jahre 6’864 -9.1
zu wenig

 Beobachtungen
n/a

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 -16.4 -26.1 9.7

    <25 Jahre 7’145 -4.1 -25.1 21.0

    25-34 Jahre 9’182 -18.1 -34.3 16.2

    35-49 Jahre 6’060 -17.9 -20.9 3.0

    50-65 Jahre 1’638 -4.6
zu wenig

 Beobachtungen
n/a

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Differenz Frau - Mann (in %P)
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auf: (a) nicht verheiratet (ledig, geschieden, verwitwet; inkl. Konkubinat und Alleinerziehende), 

(b) verheiratet mit ausländischer Ehepartnerin oder Ehepartner, (c) verheiratet mit einer Person 

mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Interessant sind dabei insbesondere die Unterschiede in 

der Gruppe ohne Kinder, da diese mutmasslich den reinen Effekt des Zivilstands zeigen. Dabei 

zeigen sich die folgenden Muster: 

• In der Gruppe unverheirateter Personen ohne Kinder gibt es bei Personen mit C-Bewilli-

gungen (EU/EFTA und Drittstaaten) sowie bei Personen mit B-Bewilligungen aus EU/EFTA-

Staaten praktisch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Erwerbsquote. Im Ge-

gensatz dazu gibt es bei der Erwerbsquote von Personen aus Drittstaaten mit B- und F-

Bewilligungen auch in der Gruppe unverheirateter Personen ohne Kinder relevante Unter-

schiede zwischen Männer und Frauen.  

• Bei allen betrachteten Aufenthaltsstatus sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei 

verheirateten Personen deutlich grösser als bei unverheirateten Personen. Dies gilt auch 

bei Personen ohne Kinder.  

• In Ehen mit Schweizer Ehepartnern oder Ehepartnerinnen sind die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede in der Erwerbsquote etwas tendenziell geringer. Dies gilt im Besonderen für 

verheiratete Paare ohne Kinder. Bei Paaren mit Kindern ist der Effekt weniger deutlich sicht-

bar.  
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Abbildung 5-12:  Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe, Zivilstand sowie Kin-

dern unter 16 Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Einreise). 
Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-22 im Anhang. 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Prozent-
punkten. Der Wert von -17.1 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen mit Kin-

dern der Anteil erwerbstätiger Frauen um 17.1 Prozentpunkten geringer ist als bei Männern. Der Un-
terschied zur Gruppe von Personen ohne Kinder beträgt +10.6 Prozentpunkte, d.h. die geschlechts-
spezifischen Unterschiede nehmen mit der Gruppe mit Kindern deutlich zu.  

 

Exkurs: Rolle der familienergänzenden institutionellen Kinderbetreuung: Unterschiede zwi-

schen Kantonen 

Die Kantone haben unterschiedliche Systeme, wie stark familienergänzende Kinderbetreuung für Eltern 

finanziell unterstützt und das Angebot gefördert wird. Interessant wäre dabei der Vergleich von Kanto-

nen mit einem sehr guten und einem weniger guten Zugang zu institutioneller Betreuung. Ein solcher 

Vergleich ist aber nur bedingt möglich, da sich die Fördersysteme der Kantone anhand einer Vielzahl 

von Faktoren unterscheiden (Förderinstrumente, Grösse des Fördertopfs, Sozialtarife, Bedeutung der 

schulergänzenden Betreuung) und sich der effektive Zugang neben finanziellen Faktoren auch daraus 

ergibt, ob das Angebot die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen deckt. 

Obwohl mit Zurückhaltung zu interpretieren, wurde im Rahmen dieser Studie ein Vergleich von drei 

verschiedenen Kantonen durchgeführt und der Zusammenhang zum Ausmass der geschlechtsspezifi-

schen Unterschiede in der Erwerbsquote untersucht. Dabei wurden die Kantone Bern, Waadt und St. 

ohne  Kinder 

<16 J.

mit  Kinder 

<16 J.

Effekt Kinder 

<16 J.

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 -6.5 -17.1 10.6

    nicht verheiratet 91’186 -0.5 -4.2 3.7

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 95’554 -13.3 -20.0 6.7

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 9’756 -7.5 -25.8 18.3

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 -11.2 -39.7 28.5

    nicht verheiratet 2’052 1.3
zu wenig 

Beobachtungen
n/a

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 9’893 -14.8 -41.7 26.9

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 18’897 -12.5 -39.9 27.4

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 -5.1 -22.3 17.2

    nicht verheiratet 90’595 1.1 -5.5 6.6

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 90’394 -13.1 -27.1 14

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 6’884 -4.3 -24.4 20.1

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 -11.5 -30.3 18.8

    nicht verheiratet 26’952 -7.2 -2.8 -4.4

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 36’267 -15.7 -36.6 20.9

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 22’886 -11.0 -31.3 20.3

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 -16.4 -26.1 9.7

    nicht verheiratet 16’940 -11.9 -22.9 11

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 7’085 -19.1 -32.7 13.6

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 0 n/a n/a n/a

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Differenz Frau - Mann (in %P)
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Gallen miteinander verglichen. Trotz aller Unschärfen gilt Bern tendenziell als Vorreiter in der Förderung 

familienergänzender Kinderbetreuung. Der Kanton Waadt verfügt über ein System, welches u.a. eine 

Mitfinanzierung der institutionellen Kinderbetreuung durch Unternehmen vorsieht, jedoch Mühe hat, die 

hohe Nachfrage an Plätzen zu befriedigen. Im Kanton St. Gallen ist die Förderung von familienergän-

zenden Betreuungsstrukturen vergleichsweise gering, wenn auch aktuell eine Reform geplant ist.  

Inwiefern bestehen zwischen diesen drei Kantonen Unterschiede im Einfluss von Kindern auf ge-

schlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbsquote? Abbildung 11-16 im Anhang zeigt, dass der 

Effekt von Kindern im Kanton St. Gallen tatsächlich tendenziell grösser ist als in den beiden anderen 

Kantonen. Beim Vergleich zwischen Waadt und Bern gibt es kein eindeutiges Muster. Aufgrund der 

oben beschriebenen Vorbehalte kann dieses Ergebnis als weiterer, vorsichtiger Hinweis auf die Rele-

vanz familienergänzender Kinderbetreuung gewertet werden.  

 

Die Resultate dieses Unterkapitels machen deutlich, dass geschlechtsspezifische Unter-

schiede in der Erwerbsquote nicht nur mit Kindern, sondern je nach Aufenthaltsstatus auch mit 

dem Zivilstand und z.T. mit der Nationalität des Ehepartners oder der Ehepartnerin in Verbin-

dung stehen. Konsolidiert betrachtet, gibt es für die verschiedenen Ergebnisse unterschiedli-

che Erklärungsansätze:  

• Der Effekt von Kindern unter 16 Jahren fällt unabhängig vom Aufenthaltsstatus erheblich 

aus. Dies könnte damit erklärt werden, dass es keinen ausreichenden Zugang zu bezahl-

barer familienergänzender Kinderbetreuung gibt und Frauen – mutmasslich aufgrund von 

Geschlechterrollen – deshalb einen grösseren Teil der Kinderbetreuung übernehmen.  

• Der Effekt von Kindern ist bei Personen aus Drittstaaten tendenziell nochmals grösser als 

bei Personen aus EU-EFTA-Ländern. Dafür sind zwei Erklärungsansätze denkbar: Bei die-

ser Personengruppe könnten Geschlechterrollen in Bezug auf Kinder und deren Betreuung 

stärker ausgeprägt sein als bei anderen Personengruppen. Alternativ wäre auch ein Zu-

sammenhang mit geringeren finanziellen Möglichkeiten zur Finanzierung familienergänzen-

der Kinderbetreuung denkbar, womit der oben erwähnte Aspekt nochmals stärker ins Ge-

wicht fallen würde. Beide Erklärungsansätze können anhand der Daten nicht genauer ge-

prüft werden. 

• Unabhängig davon, ob die Personen Kinder haben, bestehen erhebliche Unterschiede zwi-

schen verheirateten und unverheirateten Personen. Dies könnte darauf hindeuten, dass 

Geschlechterrollen auch unabhängig von Kindern eine Rolle spielen. Dabei sind aber zwei 

Richtungen denkbar: Entweder führt die Heirat unabhängig von Kindern dazu, dass öfters 

ein «traditionelles» Familienmodell gewählt wird, bei dem nur der Mann erwerbstätig ist. So 

könnte plausibel erklärt werden, warum im Kreis der verheirateten Personen ohne Kinder 

die geschlechtsspezifischen Unterschiede deutlich grösser sind als im Kreis der Unverhei-

rateten ohne Kinder. Alternativ wäre aber auch eine Art Selbst-Selektions-Effekt denkbar, 

wonach Personen mit traditionelleren Wertvorstellungen eher heiraten und die geringere 

Erwerbsquote nicht ursächlich mit dem Zivilstandwechsel in Verbindung steht. Auch betref-

fend dieser beiden Erklärungsansätze gilt, dass sich diese anhand der Daten nicht genauer 

überprüfen lassen.  
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d) Weitere Einflussfaktoren 

Im Rahmen dieser Studie wurden verschiedene weitere mögliche Einflussfaktoren analysiert. 

Sie spielen bei der Erklärung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Erwerbsquote aber 

nur eine untergeordnete Rolle: 

• Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind in den Regionen der Schweiz (Deutsch-

schweiz vs. lateinische Schweiz) im Schnitt ungefähr gleich gross. In der lateinischen 

Schweiz ist einzig der Effekt von Kindern tendenziell leicht geringer als in der Deutsch-

schweiz (vgl. Abbildung 11-17 im Anhang).  

• Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Erwerbsquote der untersuchten 

Personengruppen sind in den verschiedenen Gemeindetypen (städtisch, intermediär, länd-

lich) etwa gleich gross (vgl. Abbildung 11-18 im Anhang). 

In der Arbeitskräfteerhebung wurden Personen nach den Gründen für fehlende Erwerbstätig-

keit befragt. Da diese Information aber nur für wenige Beobachtungen im Sample verfügbar 

ist, waren dazu keine Analysen möglich.  

5.4.2 Art der Erwerbstätigkeit 

Neben der Erwerbstätigkeit an sich ist auch deren Verteilung auf die verschiedenen sozio-

professionellen Kategorien von Interesse. Dafür stehen Daten aus der Arbeitskräfteerhebung 

SAKE zur Verfügung. Abbildung 5-13 zeigt, dass es insbesondere bei Personen mit einer B-

Aufenthaltsbewilligung aus Drittstaaten zu grösseren geschlechtsspezifischen Unterschieden 

kommt. Frauen sind im fünften Jahr nach der Zuwanderung deutlich weniger häufig als Männer 

in akademischen Berufen, Kaderfunktionen oder im Management tätig (-10.1 Prozentpunkte), 

dafür mehr in qualifizierten und intermediären Berufen (+7.8 Prozentpunkte). Dieses Muster ist 

zwar auch bei den anderen Aufenthaltsstatus zu beobachten, ist aber bei Personen mit B-

Bewilligungen aus Drittstaaten speziell stark ausgeprägt. Eine genauere Analyse nach Sub-

gruppen (Ausländerbereich, anerkannte Flüchtlinge und ehemalige vorläufig Aufgenommene 

mit Härtefallbewilligung, Familiennachzug) innerhalb dieser Kategorie ist aufgrund von zu we-

nigen Beobachtungen nicht verlässlich möglich. Für Aussagen zu vorläufig Aufgenommenen 

gibt es im Datensatz zu wenige Beobachtungen. 
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Abbildung 5-13: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der sozioprofessionellen Kategorie 

des Berufs erwerbstätiger Personen im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in 

Prozentpunkten), nach heutigem Aufenthaltsstatus 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Test auf statistische Signifikanz basierend auf Chi-Squared-Tests. Bei sämtlichen Kategorien 
gibt es statistisch signifikante Abweichungen in der Verteilung zwischen Männer und Frauen. Absolute 
Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-23 im Anhang. 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Verteilung auf die fünf sozio-
professionelle Kategorien. Der Wert von -0.8 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass -0.8 Prozent-
punkte mehr Frauen freiberuflich oder selbstständig tätig sind als Männer. 

 

Ein ähnliches Muster ist bei der Verteilung von Führungsfunktionen zu beobachten. Zugewan-

derte Frauen arbeiten im fünften Jahr nach der Zuwanderung deutlich weniger häufig in Füh-

rungsfunktionen als Männer (vgl. Abbildung 11-19 im Anhang). In diesem Fall ist der Effekt bei 

Personen mit B-Bewilligungen aus Drittstaaten aber weniger stark ausgeprägt wie beispiels-

weise bei Personen mit C-Niederlassungsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten.  

Ebenso zeigen die Daten, dass Frauen tendenziell häufiger Teilzeit arbeiten. Für eine genau-

ere Analyse dieses potenziell interessanten Aspekts reicht die Zahl der Beobachtungen in den 

zur Verfügung stehenden Datenquellen aber nicht aus, weshalb dazu keine genauere Auswer-

tung vorliegt. Weitere potenziell interessante Faktoren wie Überqualifikation oder Unterbe-

schäftigung (inkl. unfreiwillige Teilzeit) lassen sich ebenfalls nicht untersuchen, da diese Vari-

ablen einzig aus der Arbeitskräfteerhebung stammen und damit nur für einen Bruchteil des 

analysierten Samples zur Verfügung stehen.  

5.4.3 Höhe der Erwerbseinkommen / finanzielle Eigenständigkeit 

Neben der Erwerbsquote und Art der Erwerbstätigkeit wären grundsätzlich auch geschlechter-

spezifische Unterschiede in der finanziellen Situation und der Höhe der Erwerbseinkommen 

interessant. Aus verschiedenen Gründen sind dazu aber keine klaren Aussagen möglich: 

• Erwerbseinkommen müssen zusammen mit dem Beschäftigungsgrad und der Anzahl ge-

arbeiteten Stunden betrachtet werden. Diese Angaben sind zwar in der Arbeitskräfteerhe-

bung verfügbar, die Anzahl Beobachtungen reicht aber für eine robuste Analyse nicht aus 

(vgl. auch Kapitel 5.4.2).  

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Ungelernte 

MA

Qualif. & Interm. 

Berufe

Akad. Berufe, 

Kader, Mgmt.

Freie Berufe & 

Selbst-ständige

Alle Personen 18’439 0.9 4.2 -4.3 -0.8

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 9’721 1.3 4.2 -4.7 -1

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 1’124 3 -2.6 0.9 -1.4

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 5’739 -0.9 3.9 -1.3 -1.7

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 1’804 -0.7 7.8 -10.1 3.1

F Vorläufig Aufgenommene 50 Zu wenige Beobachtungen

Indikator: Sozio-professionelle Kategorie des Berufs erwerbstätiger Personen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus
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• Aus den individuellen Konti der AHV (ZAS-IK) ist zwar das Erwerbseinkommen für die er-

werbstätigen Personen verfügbar. Aber auch hier fehlen aber die Angaben zum Beschäfti-

gungsgrad.  

• Für die Analyse der finanziellen Situation muss das gesamte Haushaltseinkommen betrach-

tet werden. Da sich Konstellationen wie das Konkubinat anhand der Daten aber nicht nach-

vollziehen lassen, lässt sich das Haushaltseinkommen mit den ZAS-IK-Daten nicht berech-

nen.  

In diesem Sinne sind die Auswertungsmöglichkeiten auf rein deskriptive Analysen der Unter-

schiede im persönlichen Erwerbseinkommen beschränkt. Zu den dazugehörigen Ursachen 

und Hintergründen lassen sich zudem kaum fundierte Schlüsse ziehen. Insbesondere lassen 

sich daraus keine Aussagen hinsichtlich einer möglichen geschlechtsspezifischen Lohndiskri-

minierung ableiten. Trotzdem ist die Analyse möglicher geschlechtsspezifischer Unterschiede 

interessant, da sie Auskunft über die finanzielle Eigenständigkeit von Personen gibt. Zu diesem 

Zweck zeigt Abbildung 5-14 zeigt das Ausmass der geschlechtsspezifischen Unterschiede im 

durchschnittlichen Monatslohn während der Monate, welche eine Person arbeitstätig war 

(ZAS-IK). Das Sample ist dabei auf Personen beschränkt, welche während mindestens 10 von 

12 Monaten erwerbstätig waren. Vor dem Hintergrund der in Kapitel 5.4.1 gewonnen Erkennt-

nisse zur Erwerbsquote, werden die Unterschiede nach Altersgruppen und ob eine Person 

Kinder unter 16 Jahren hat oder nicht aufgeschlüsselt. Bei der Interpretation der Zahlen ist 

wichtig, dass die Abbildung, im Unterschied zu früheren Auswertungen, Abweichungen zwi-

schen Mann und Frau in Prozent zeigt (statt wie bisher in Prozentpunkten). Der Grund dafür 

ist, dass bei der Analyse mit dem Erwerbseinkommen ein absoluter Wert betrachtet wird. Rot 

hinterlegte negative Werte symbolisieren aber weiterhin Abweichungen zu Ungunsten von 

Frauen. 

Abbildung 5-14 zeigt, dass es hinsichtlich Erwerbseinkommen im fünften Jahr der Zuwande-

rung – rein deskriptiv betrachtet - erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. 

Niveaumässig besonders gross sind diese bei vorläufig Aufgenommenen sowie Personen mit 

B-Bewilligungen aus Drittstaaten mit Kindern. . Auffällig sind zudem die z.T. sehr grossen Dif-

ferenzen zwischen Personen mit und ohne Kinder, wobei dabei mutmasslich Unterschiede im 

Beschäftigungsgrad eine wichtige Rolle spielen dürften. Wie bereits erwähnt, sind genauere 

Untersuchungen dazu aufgrund fehlender Daten nicht möglich. Aus diesem Grund wird an die-

ser Stelle auf eine weitergehende Analyse und Interpretation verzichtet. Mit Blick auf das 

selbsterwirtschaftete Einkommen und die damit verbundenen finanzielle Eigenständigkeit lässt 

sich aber festhalten, dass Frauen im fünften Jahr nach der Zuwanderung über erheblich gerin-

gere Erwerbseinkommen verfügen als Männer.  
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Abbildung 5-14: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Höhe der Brutto-Erwerbseinkom-

men im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozent; ohne Bereinigung 

nach Beschäftigungsgrad etc.), nach heutigem Aufenthaltsstatus, Kindern un-

ter 16 Jahren und Alter  

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS_IK-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-24 im Anhang. 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Höhe der Brutto-Erwerbseinkom-
men in Prozent. Der Wert von -38.7 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass Personen mit C-Bewilli-
gungen aus EU/EFTA-Staaten mit Kindern im Schnitt über ein 38.7% geringerer Erwerbseinkommen 

verfügen als Männern. Etwaige Unterschiede im Beschäftigungsgrad etc. sind dabei nicht mitberück-
sichtigt.  

  

ohne  Kinder 

<16 J.

mit  Kinder 

<16 J. 

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 152’283 -16.3 -38.7

    <25 Jahre 3’185 -32.7 zu wenig Beobachtungen

    25-34 Jahre 52’057 -4.3 -33.9

    35-49 Jahre 72’423 -21.8 -38.0

    50-65 Jahre 24’618 -28.8 -50.6

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 19’250 -30.0 -54.6

    <25 Jahre 566

    25-34 Jahre 10’146 -20.2 -58.0

    35-49 Jahre 7’191 -31.7 -45.9

    50-65 Jahre 1’347 -59.4 zu wenig Beobachtungen

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 131’104 -23.5 -41.1

    <25 Jahre 4’647 -21.5 zu wenig Beobachtungen

    25-34 Jahre 51’965 -13.7 -40.5

    35-49 Jahre 56’202 -28.6 -40.3

    50-65 Jahre 18’290 -33.6 -45.3

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 40’478 -26.6 -77.8

    <25 Jahre 4’005 1.3 -83.1

    25-34 Jahre 14’058 -1.7 -78.7

    35-49 Jahre 18’787 -34.1 -71.8

    50-65 Jahre 3’628 -62.5 zu wenig Beobachtungen

F Vorläufig Aufgenommene 12’693 -61.3 -63.2

    <25 Jahre 4’158 -17.4 zu wenig Beobachtungen

    25-34 Jahre 5’034 -63.8 -64.6

    35-49 Jahre 2’876 -78.2 -65.6

    50-65 Jahre 625 0.0 zu wenig Beobachtungen

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

%-Abweichung Frau vs. Mann

zu wenig Beobachtungen

Indikator: Median-Monatseinkommen aus AHV-pflichtiger Arbeit (in CHF)
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5.4.4 Bezug von Sozialhilfe 

Teilweise verknüpft mit der Erwerbstätigkeit ist der Bezug von Sozialhilfe. Abbildung 5-15 zeigt 

dazu das Ausmass geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Sozialhilfequote. Für die In-

terpretation der Daten ist wichtig, dass die Richtung der Ergebnisse inhaltlich anders zu inter-

pretieren sind als in früheren Kapiteln. Positive Abweichungen zwischen den Geschlechtern 

bedeuten, dass Frauen eine höhere Sozialhilfequote haben als Männer, d.h. aus diesem Blick-

winkel tendenziell weniger gut integriert sind.  

Gemäss Abbildung 5-15 gibt es über alle zugewanderten Personen hinweg nur geringe ge-

schlechtsspezifische Unterschiede. Betrachtet man zusätzlich die Aufschlüsselung nach Auf-

enthaltsstatus, ergeben sich aber folgende Erkenntnisse: 

• Unter Personen mit C-Niederlassungsbewilligungen sind die geschlechtsspezifischen Un-

terschiede sehr gering. Dies war insofern theoretisch zu erwarten, da eine solche Bewilli-

gung in der Regel finanzielle Eigenständigkeit voraussetzt.  

• Bei Personen mit Fluchthintergrund, bei welchen Sozialhilfebezug 5 Jahre nach der Ein-

reise sehr verbreitet ist, haben Frauen nochmals eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Unter-

stützungsleistungen zu beziehen (+10.9 Prozentpunkte bei vorläufig Aufgenommen, +7.1 

Prozentpunkte bei Personen mit B-Bewilligungen mit Fluchthintergrund). 

• Bei Personen mit B-Bewilligungen aus Drittstaaten scheinen Frauen weniger oft Sozialhilfe 

zu beziehen als Männer. Dieser Effekt ist aber aufgrund des Simpsons-Paradox verzerrt 

(vgl. Box unten). Innerhalb dieser Personengruppe müssen daher die Subgruppen betrach-

tet und interpretiert werden.  

• Auffällig geringe Unterschiede gibt es im Bereich des Familiennachzugs. Dies war wiede-

rum theoretisch zu erwarten, da ein Familiennachzug i.d.R. nur möglich ist, wenn die sich 

bereits in der Schweiz befindende Person erwerbstätig ist oder anderweitig genügend fi-

nanzielle Mittel aufweist.  

Bei der Analyse ist zu beachten, dass verheiratete Paare in der Regel gemeinsam Sozialhilfe 

beziehen, womit geschlechtsspezifische Unterschiede entfallen würden. Bei der gezeigten Ab-

bildung 5-15 scheint dieser Effekt aber keine wesentliche Rolle zu spielen. Die gezeigten Er-

gebnisse bleiben bezüglich der Richtung und dem Ausmass der Unterschiede stabil, wenn 

man die Analyse auf unverheiratete Personen beschränkt.  
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Abbildung 5-15: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sozialhilfequote im fünften Jahr 

nach der Zuwanderung (in Prozentpunkten), nach heutigem Aufenthaltsstatus 

/ Analysegruppe 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SHS-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Test auf statistische Signifikanz basierend auf Chi-Squared-Tests. 

Lesehilfe:  Die vierte Spalte zeigt Unterschiede in der Sozialhilfequote von Frauen im Vergleich zu Männern in 
Prozentpunkten. Der Wert von -0.8 in der ersten Zeile bedeutet, dass der Anteil sozialhilfeabhängiger 
Frauen um 0.8 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern. 

 

Simpsons-Paradox: Kontraintuitive Muster zwischen aggregierter und disaggregierter Analyse 

Bei Personen mit B-Bewilligungen aus Drittstaaten ist auf aggregierter Ebene ein negativer Wert aus-

gewiesen, bei allen Subkategorien jedoch positive Werte. Dies erscheint auf den ersten Blick kontra-

intuitiv, lässt sich aber mit der Verteilung der Frauen auf die verschiedenen Subkategorien erklären. 

Konkret sind Frauen in denjenigen Kategorien übervertreten, in welchen absolut sehr geringe Sozialhil-

fequoten auftreten (z.B. im Familiennachzug) und umgekehrt. Dies führt zu dem in der Statistik als 

Simpsons-Paradox bekannten Phänomen und zu Verzerrungen des Ergebnisses auf übergeordneter 

Ebene. Der Hintergrund dazu ist, dass die Information über die Verteilung der Frauen auf die verschie-

denen Kategorien in der rein deskriptiven Analyse der aggregierten Ebene nicht berücksichtigt wird. In 

der Regel ist dies unproblematisch, ausser es bestehen gleichzeitig – wie im vorliegenden Fall – grosse 

Unterschiede in den Werten (Sozialhilfequoten) der verschiedenen Kategorien. 

 

Was sind die Hintergründe der gezeigten geschlechtsspezifischen Unterschiede? Die Analy-

semöglichkeiten dazu sind eingeschränkt, da es bei Detailuntersuchungen je nach Gruppe z.T. 

sehr wenige Beobachtungen mit Sozialhilfe gibt und in diesen Fällen keine robusten Analysen 

möglich sind. Dies ist der Grund, warum die weiteren Auswertungen in Abbildung 5-16: sich 

auf Personen mit B-Bewilligungen und vorläufig Aufgenommene beschränken. Die Abbildung 

schlüsselt die aggregierten Sozialhilfequoten auf nach Zivilstand und ob die zugewanderten 

Personen Kinder unter 16 Jahren haben oder nicht. Braun hinterlegte, positive Abweichungen 

zwischen Männer und Frauen bedeuten, dass Frauen höhere Sozialhilfequoten aufweisen. Die 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Wert bei Frauen

Differenz 

Frau - Mann

(in %P)

Unterschied stat. 

signifikant 

(P-Wert <0.05)?

Alle Personen 525’342 9.3% -0.8 Ja

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 0.7% 0.1 Ja

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 2.3% 0 Nein

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 3.8% 0.8 Ja

       EU/EFTA 141’746 3.8% 1.0 Ja

       Familiennachzug EU/EFTA 46’127 3.8% -0.8 Ja

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaatsangehörige 86’105 24.0% -5.6 Ja

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 15’330 0.8% 0.4 Ja

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
22’699 84.0% 7.1 Ja

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 40’929 3.8% 0.4 Nein

F Vorläufig Aufgenommene

(mit/ohne Familiennachzug)
24’025 89.1% 10.9 Ja

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe

Indikator: Im jeweiligen Jahr Sozialhilfe bezogen
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Abbildung macht deutlich, dass es insbesondere bei unverheirateten Personen mit Kindern zu 

erheblichen Abweichungen zu Ungunsten von Frauen kommt (i.S.v. höherer Sozialhilfequo-

ten). In diese Kategorie fallen u.a. alleinerziehende Personen. Alleinerziehend zu sein ist ein 

bekannter Risikofaktor für Sozialhilfebezug, unabhängig eines allfälligen Migrationshinter-

grunds, und betrifft mehrheitlich Frauen.79 Bei verheirateten Personen mit Kindern sind die 

Unterschiede zwischen Migrantinnen und Migranten dann wiederum eher gering, da üblicher-

weise die ganze Familie Sozialhilfe bezieht. Auffällig ist, dass die Sozialhilfequoten in der 

Gruppe der Drittstaatsangehörigen mit B-Aufenthaltsbewilligungen bei Frauen ohne Kinder 

eindeutig geringer sind als bei Männern. Bei vorläufig Aufgenommenen ist das Muster genau 

umgekehrt. 

Abbildung 5-16: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sozialhilfequote im fünften Jahr 

nach der Zuwanderung (in Prozentpunkten), nach heutigem Aufenthaltsstatus, 

Zivilstand sowie Kindern unter 16 Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SHS-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Absolute Werte der Frauen (Basis für Differenzberechnung) gibt Abbildung 11-25 im Anhang. 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede in der Sozialhilfequote zwischen Frauen und Männern in Prozentpunk-
ten. Der Wert von +1.7 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen mit B-Aufent-
haltsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten der Anteil sozialhilfeabhängiger Frauen um 1.7 Prozent-
punkte höher ist als bei Männern.  

 

Weitere Detailanalyse ergeben, wie oben erwähnt, keine oder nur bedingt robuste Ergebnisse. 

Tendenziell zeigt sich das Muster, dass insbesondere ein zweites Kind zu einem Anstieg der 

geschlechtsspezifischen Unterschiede führt. Klare Zusammenhänge zwischen Bildungsniveau 

und Sprachkenntnissen zur Höhe der Unterschiede in der Sozialhilfequote lassen sich dage-

gen nicht feststellen. Die Ergebnisse zu diesen Zusammenhängen sind aufgrund der sehr we-

nigen Beobachtungen mit grosser Zurückhaltung zu interpretieren.  

  

 

79  Vgl. Bundesamt für Statistik BFS (2023). 

ohne  Kinder

<16 J.

mit  Kinder 

<16 J.

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 0.4 1.7

    nicht verheiratet 90’595 0.4 6.7

    verheiratet 97’278 0.4 0.3

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaatsangehörige 86’105 -11.0 1.2

    nicht verheiratet 26’952 -13.8 11.9

    verheiratet 59’153 -5.2 -0.7

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 11.6 4.2

    nicht verheiratet 16’940 12.3 10.3

    verheiratet 7’085 8.3 -0.5

Indikator: Im jeweiligen Jahr Sozialhilfe bezogen

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Differenz Frau - Mann (in %P)
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Exkurs: Gesundheitszustand als Voraussetzung für und Folge von Integration 

Der Gesundheitszustand zugewanderter Personen hat eine grosse Relevanz und Einfluss auf 

den Integrationserfolg, stellt aber keinen strategisch definierten separaten Integrationsbereich 

dar. Gleichzeitig können sich Hindernisse in der Integration ihrerseits negativ auf die physische 

und psychische Gesundheit auswirken. Es besteht also eine gegenseitige Wechselwirkung zu 

den in dieser Studie betrachteten Integrationsbereichen. 

Aus der Literatur ist bekannt, dass zugewanderte Personen tendenziell häufiger von Erkran-

kungen und gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind als gleichaltrige Personen 

ohne Migrationshintergrund.80 Hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede bestehen einige 

Hinweise aus der internationalen Literatur81 sowie aus den wenigen Untersuchungen zur 

Schweiz82, dass zugewanderte Frauen einem höheren Risiko für physische und psychische Ge-

sundheitsprobleme ausgesetzt sind als zugewandte Männer. Auch bewerten sie ihren eigenen 

Gesundheitszustand als schlechter als dies bei Männern der Fall ist. 83 Die Gründe dafür sind 

vielfältig und, wie oben erwähnt, oftmals geprägt von der Wechselwirkung mit anderen Integrati-

onsbereichen. In Studien werden u.a. folgende Gründe genannt: 

• Migrantinnen haben nach der Ankunft oft weniger soziale Kontakte als Migranten, was sich 

allgemein negativ auf ihren Gesundheitszustand auswirken kann.84 Ebenso haben Migran-

tinnen seltener Zugang zu formellen sozialen Netzwerken, was wiederum den Zugang zur 

Gesundheitsversorgung erschwert, da oft das nötige Wissen fehlt.85 

• Schlechtere Sprachkenntnisse von Migrantinnen schränken den Zugang zu Gesundheits-

dienstleistungen zusätzlich ein.86  

• Insbesondere geflüchtete Frauen sind einem erhöhten Risiko geschlechtsspezifischer/-ba-

sierter und sexueller Gewalt ausgesetzt.87 

 

Aus den für diese Studie verwendeten Register- und Umfragedaten lassen sich nur wenige Er-

kenntnisse zur Ist-Situation in der Schweiz ableiten. Der Grund: Im verwendeten Datensatz sind 

Informationen zum Gesundheitszustand einzig aus der Arbeitskräfteerhebung verfügbar und ste-

hen deshalb nur für eine geringe Anzahl an Beobachtungen zur Verfügung. Abbildung 5-17 zeigt 

die Ergebnisse der Analyse dieser Daten und beleuchtet, ob Personen im fünften Jahr nach der 

Zuwanderung an länger anhaltenden gesundheitlichen Problemen leiden und falls ja, mit wel-

chem Schweregrad. Rot-hinterlegte positive Werte zeigen dabei Abweichungen zu Ungunsten 

von Frauen, d.h. wenn sie relativ häufiger in Kategorien mit gesundheitlichen Einschränkungen 

vorkommen. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen im fünften Jahr der Zuwanderung tendenziell 

häufiger länger anhaltende gesundheitliche Probleme haben als Männer. Die Unterschiede zwi-

schen den verschiedenen Aufenthaltsstatus sind dabei relativ gering, wobei für vorläufig 

 

80  BASS (2020); Gesundheitsförderung Schweiz; Bundesamt für Gesundheit BAG; Konferenz der kantonalen Ge-

sundheitsdirektorinnen und -direktoren (2020). 

81  Kosyakova; Salikutluk (2023) 

82  BASS (2020); BASS; ZHAW; ISPM; u. a. (2011) 

83  OECD; Europäische Kommission (2023) 

84  Beiser; Hou (2017) 

85  Cheung; Phillimore (2017) 

86  Bundesamt für Migration (2006); Cheung; Phillimore (2017) 

87  Axinn; Ghimire; Williams; u. a. (2013); Cheung; Phillimore (2017); Kosyakova; Salikutluk (2023)  
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Aufgenommene aufgrund zu weniger Beobachtungen keine Aussage möglich ist. Weitere De-

tailanalysen sind aufgrund der geringen absoluten Zahl an Beobachtungen von gesundheitlichen 

Problemen aber nicht möglich. Zur Gesundheit von Migrantinnen und Migranten ohne Aufent-

haltsbewilligungen sind keine Aussagen möglich, da keine Daten dazu vorliegen.  

Abbildung 5-17:  Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Einschränkungen aufgrund gesund-

heitlicher Probleme während min. sechs Monaten im fünften Jahr nach der Zu-

wanderung (in Prozentpunkten), nach heutigem Aufenthaltsstatus 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren  (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Einreise).  

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Verteilung auf die drei Gesund-
heitskategorien. Der Wert von +0.5 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass 0.5 Prozentpunkte mehr Frauen 
starke gesundheitliche Einschränkungen verfügen, als dies bei Männern der Fall ist. 

Im Rahmen dieser Studie durchgeführten Interviews mit Migrantinnen und Migranten (vgl. Kapitel 

6) wurde das Thema Gesundheit nicht schwerpunktmässig behandelt. Das Setting unserer Studie 

konnte Hemmnisse, über die psychische Gesundheit zu sprechen, nicht spezifisch abbauen. Nur 

einzelne interviewte Migrantinnen wie Migranten sprachen von sich aus über psychische Prob-

leme, die durch die Unsicherheit über den Aufenthaltsstatus, der damit zusammenhängenden 

Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, oder sozialer Isolation ausgelöst wurden. Diesbezüglich 

wurde von Schlüsselpersonen erwähnt, dass bei Männern der Grund für die psychischen Prob-

leme eher im Statusverlust und bei Frauen in der sozialen Isolation oder traumatischen Fluchter-

lebnissen liege. Letzteres wurden von den Migrantinnen selbst nicht explizit genannt. Gemäss 

den Fachpersonen können solche Traumata jedoch ein Hindernis für mehrere Integrationsberei-

che darstellen, da es den Personen durch Konzentrationsschwierigkeiten schwerer fällt, eine 

Sprache zu lernen und fixen Arbeitszeiten nachzugehen.  

Auf Nachfrage wurden in den Interviews mit Migrantinnen auch Sprachbarrieren im Gesundheits-

wesen thematisiert, dabei konnten jedoch keine klaren und allgemeingültigen Erkenntnisse ge-

wonnen werden. Die Barrieren betreffen bei Paaren mit Kindern meistens die Frauen, da sie rund 

um Schwangerschaft und Geburt auf medizinische Betreuung angewiesen sind und später die 

Kinder zum Arzt begleiten und zuhause pflegen, wenn sie krank sind. 

Obwohl Gesundheit eine zentrale Voraussetzung für Integration darstellt, ist sie aufgrund der 

zentralen Einflüsse aus anderen Integrationsbereichen vermutlich nur teilweise als Ansatzpunkt 

für Fördermassnahmen geeignet. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie von Gesundheits-

förderung Schweiz, dem BAG und der GDK aus dem Jahr 2020.88 Es erscheint insgesamt 

 

88  Gesundheitsförderung Schweiz; Bundesamt für Gesundheit BAG; Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirekto-

rinnen und -direktoren (2020). 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Keine Ein-

schränkung 

(≥ 6 Monate)

Geringe Ein-

schränkung 

(≥ 6 Monate)

Starke Ein-

schränkung 

(≥ 6 Monate)

Alle Personen 23’079 -3.5 3 0.5

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 11’096 -3.8 2.9 0.8

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaatsangehörige 1’716 -2.4 2.9 -0.5

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 7’278 -3.3 3 0.3

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaatsangehörige 2’914 -2.6 2.2 0.4

F Vorläufig Aufgenommene 75

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus

zu wenig Beobachtungen
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zielführender, Unterschiede bei anderen Faktoren wie z.B. Sprachkenntnisse oder soziale In-

tegration abzubauen und so indirekt auf die Abweichungen im Bereich Gesundheit Einfluss zu 

nehmen. Eine Ausnahme bilden traumatisierte Geflüchtete, die eine auf ihre Bedürfnisse ange-

passte psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung oder zumindest eine nieder-

schwellige Kurzintervention benötigen. Gezielte Massnahmen zur Chancengleichheit bei der Er-

haltung der Gesundheit (Prävention) und dem Zugang zu Leistungen im Krankheitsfall (physisch 

und psychisch), z.B. die Förderung interkultureller Kompetenzen von Fachpersonen im Gesund-

heitswesen, werden bereits umgesetzt.89  

Darüber hinaus können auch Massnahmen sinnvoll sein, die die Selbstwirksamkeit und Gesund-

heitskompetenz von Migrantinnen stärken. Diese können z.B. über das Programm «Stabilisierung 

und Ressourcenaktivierung von Personen mit besonderen Bedürfnissen» des SEM umgesetzt 

werden.90 Ein Beispiel aus der Literatur ist diesbezüglich das «Self-Care Project #Alone Toge-

ther» aus Malta: Der Verein Migrant Women Association Malta (MWAM) setzt ein umfassendes 

Projekt zur Sensibilisierung und Förderung der Resilienz im Bereich mentale Gesundheit von 

Frauen um. Im Rahmen von Veranstaltungen zu den Themen Wohlbefinden, Krankheit und 

Psychohygiene werden die Teilnehmerinnen unterrichtet und es wird ihnen ein sicherer Rahmen 

für Austausch geboten.91 

5.5 Zwischenfazit 

Mittels der quantitativen Analyse wurde der Ist-Zustand betreffend geschlechtsspezifische Un-

terschiede in der Integration beleuchtet. Gegenstand der Untersuchung war dabei der Stand 

im fünften Jahr nach der Zuwanderung. Die zentralen Erkenntnisse können wie folgt zusam-

mengefasst werden:  

• Bei den Sprachkenntnissen bestehen z.T. erhebliche geschlechtsspezifische Unter-

schiede zu Ungunsten von Frauen. Besonders im Kreis der Personen mit Fluchthintergrund 

sowie solchen im Familiennachzug haben Frauen weniger oft gute Sprachkenntnisse als 

Männer.92 Allgemein wichtige Einflussfaktoren für die Grösse der geschlechtsspezifischen 

Unterschiede sind (a) das Bildungsniveau (ein höheres Bildungsniveau verringert die Un-

terschiede) sowie (b) der Zivilstand (tendenziell geringere Unterschiede bei Unverheirate-

ten; besonders grosse Unterschiede, wenn die zugewanderte Person mit einer Schweizerin 

oder einem Schweizer verheiratet ist). Bei Personen mit Fluchthintergrund funktionieren die 

zwei postulierten Erklärungsansätze aber nur bedingt. Die genauen Hintergründe der gros-

sen Differenzen bei dieser Personengruppe konnten nicht eindeutig geklärt werden.  

• Im Bereich Bildung zeigt sich, dass Frauen aus Drittstaaten nach fünf Jahren seltener 

Hochschulabschlüsse haben und insbesondere Frauen aus dem Asylbereich öfter niedrig-

qualifiziert sind als Männer. Diese Abweichungen zwischen den Geschlechtern im höchsten 

Bildungsabschluss könnten jedoch bereits in der Zeit vor der Zuwanderung entstanden sein 

 

89  BAG (2024) 

90  Staatssekretariat für Migration (2024) 

91  European Migration Network (2022) 

92  Personen mit Fluchthintergrund: Anerkannte Flüchtlinge und ehemalige vorläufig Aufgenommene mit Härtefallbe-

willigung B sowie aktuell vorläufig Aufgenommene mit F-Bewilligungen.  
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und sind deshalb nur bedingt aussagekräftig in Bezug auf den Integrationsstand. In Bezug 

auf Integration sind die Unterschiede bei laufenden Aus- und Weiterbildungen interessan-

ter. Bei der Aus- und Weiterbildung zeigt die Analyse, dass Frauen im fünften Jahr der 

Zuwanderung tendenziell häufiger ein Bildungsangebot besuchen als Männer. Einzig bei 

Personen mit Fluchthintergrund bestehen Abweichungen zu Ungunsten von Frauen. Ein 

wichtiger Einflussfaktor für Richtung und Grösse der geschlechtsspezifischen Differenzen 

sind Kinder unter 16 Jahre im Haushalt. Diese führen insbesondere bei Personen mit 

Fluchthintergrund zu Differenzen zu Ungunsten von Frauen. Dies könnte auf einen Einfluss 

von Geschlechterrollen oder den (fehlenden) Zugang zu bezahlbarer externer Kinderbe-

treuung hindeuten. Anhand der Daten lassen sich diese Erklärungsansätze aber nicht ge-

nauer verifizieren. 

• Bei der Erwerbsbeteiligung zeigt die Analyse allgemein erhebliche geschlechtsspezifische 

Unterschiede zu Ungunsten von Frauen. Besonders gross sind diese bei Personen aus 

Drittstaaten (mit Fluchthintergrund, aber auch mit Niederlassungsbewilligung) und Perso-

nen im Familiennachzug. Wichtige Erklärungsfaktoren sind (a) schlechtere Sprachkennt-

nisse in der lokalen Sprache sowie (b) Kinder unter 16 Jahre im Haushalt. Allgemein neh-

men die geschlechtsspezifischen Unterschiede zu, wenn betreuungspflichtige Kinder vor-

handen sind. Bei Personen aus Drittstaaten ist dieser Effekt stärker ausgeprägt als bei Per-

sonen aus EU/EFTA-Staaten. Dies könnte wiederum auf den fehlenden Zugang zu bezahl-

barer externer Kinderbetreuung hindeuten. Ebenso zeigt die Analyse, dass die Unter-

schiede zwischen Männern und Frauen bei Verheirateten grösser sind als bei unverheira-

teten Personen, selbst wenn das Ehepaar keine Kinder hat. Analog zum Bereich Bildung 

könnte dieses Muster auf unterschiedlich ausgeprägte Geschlechterrollen hindeuten. 

• Sozialhilfe / Erwerbseinkommen: Frauen mit Fluchthintergrund haben auf hohem Niveau 

nochmals höhere Sozialhilfequoten als Männer. Bei den anderen Analysegruppen sind die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede relativ gering. Diese Erkenntnis gilt auch, wenn nur 

unverheiratete Personen betrachtet werden. Die geringen Unterschiede sind entsprechend 

nicht davon getrieben, dass verheiratete Paare in der Regel gemeinsam Sozialhilfe bezie-

hen. Hinsichtlich der Erwerbseinkommen können nur rein deskriptive Auswertungen durch-

geführt werden, da wichtige Informationen, z.B. zum Beschäftigungsgrad, fehlen. Es zeigt 

sich aber, dass Frauen deskriptiv betrachtet deutlich geringere Erwerbseinkommen haben 

als Männer. Bei den vorläufig Aufgenommenen sind die Einkommensunterschiede am 

grössten, sowohl mit als auch ohne Kinder. Bei den anderen Personengruppen sind die 

Einkommensunterscheide bei Personen mit Kindern deutlich ausgeprägter als bei Perso-

nen ohne Kinder, was auf Betreuungspflichten und die Teilzeitarbeit von Frauen zurückzu-

führen sein könnte. Aufgrund der fehlenden Daten zu wichtigen Einflussfaktoren kann aus 

den Analysen keine Aussage zu einer möglichen geschlechtsspezifischen Lohndiskriminie-

rung abgeleitet werden.  

Betreffend Repräsentativität kann festgehalten werden, dass die in den Daten gefundenen 

Muster grundsätzlich robust sind, sofern genügend Beobachtungen vorliegen. Gerade bei De-

tailanalysen nach Subgruppen ist dies jedoch nicht zwingend der Fall. Da bei den Daten zum 

Erwerb die Grundgesamtheit bekannt ist, sind die Analysen dazu besonders robust. 
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6 Einflussfaktoren und Konsequenzen 

Die Analysen der Literatur sowie unterschiedlicher Datensätze haben in den vorangehenden 

Kapiteln Hinweise auf geschlechtsspezifische Unterschiede im Zugang zu Integrationsmass-

nahmen sowie im Integrationsstand und mögliche Erklärungen dafür ergeben. Um die bereits 

eruierten Einflussfaktoren zu vertiefen, zu ergänzen und Zusammenhänge zwischen den Ein-

flussfaktoren und dem Integrationsstand herzustellen, wurden qualitative Interviews mit Fach-

personen, Schlüsselpersonen und mit Migrantinnen und Migranten durchgeführt. Dies diente 

dem besseren Verständnis, welchen Herausforderungen Migrantinnen bei ihrer Integration in 

unterschiedlichen Bereichen gegenüberstehen, die Männer weniger betreffen, und welche 

Konsequenzen sich daraus für ihren Integrationsstand ergeben. Da für jegliche aufenthalts-

rechtliche Regelungen gewisse Integrationskriterien als Voraussetzungen zu erfüllen sind 

(siehe Anhang A, Kapitel 10), stellen schlechtere Sprachkenntnisse, weniger Bildungserwerb, 

eine mangelnde Teilnahme am Wirtschaftsleben bzw. Sozialhilfebezug oder eine weniger aus-

geprägt soziale Integration ein Hindernis bei der Verbesserung des Aufenthaltsrechts dar.  

Die meisten interviewten Fachpersonen fokussieren für ihre Arbeit auf Migrantinnen und Mig-

ranten, die Integrationsbedarf haben. Je nach Funktion der interviewten Person bzw. Ziel-

gruppe der Dienstleistung oder Massnahme, für die die Person verantwortlich war, konnte ein 

Vergleich zwischen Personen mit Fluchthintergrund, Personen im Familiennachzug sowie der 

weiteren Migrationsbevölkerung gezogen werden. Detailliertere Informationen zu den inter-

viewten Personen finden sich in Kapitel 2.3 und in Anhang C (Kapitel 12). In den Interviews 

(sowie in der Studie generell) wurde nicht auf die grosse Mehrheit der Migrationsbevölkerung 

eingegangen, der die Integration sehr gut gelingt. 

Die Interviewten sprachen vor allem die sprachliche, berufliche und soziale Integration an (Ka-

pitel 6.2, 6.3 und 6.6). Aus den Gesprächen ergaben sich folgende, bereichsübergreifende 

Schwerpunkte, denen jeweils ein eigenes Unterkapitel gewidmet wird: 

• Geschlechterrollen und Kinderbetreuung (Kapitel 6.1) 

• Familiennachzug (Kapitel 6.4) 

• Förderpraxis (Kapitel 6.5)  

Über den Gesundheitszustand wurde nicht schwerpunktmässig gesprochen, da er für die 

Fachpersonen in ihrer täglichen Arbeit weniger im Vordergrund steht und das Thema für die 

Migrantinnen und Migranten sensibel sein kann. Zwischen dem Gesundheitszustand und dem 

Integrationsstand besteht eine Wechselwirkung, wobei psychische und physische Beeinträch-

tigungen einerseits ein Hindernis für die Integration darstellen sowie andererseits das Ergebnis 

einer mangelnden Integration sein können (siehe Exkurs in Kapitel 5). 

6.1 Geschlechterrollen und Kinderbetreuung 

Die Fachpersonen bestätigten, dass im Asylbereich zwischen jungen Frauen und Männern, 

die noch keine Kinder haben, praktisch keine Unterschiede im Integrationserfolg oder der 
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Integrationsgeschwindigkeit bestehen – abgesehen von Faktoren wie unterschiedlicher Bil-

dungsniveaus bei der Einreise, die für Frauen je nach Herkunftsland einen Nachteil darstellen 

können (vgl. Kapitel 5.3a)). Die Integrations- und Job-Coaches betonen, dass alleinstehende 

junge Frauen im Asylbereich oft sehr zielorientiert seien, wobei diesbezüglich eine Verzerrung 

möglich ist: insgesamt gibt es weniger junge Frauen als junge Männer, die sich allein und nicht 

zusammen mit ihrer Familie oder mit einem Partner auf die Flucht begeben bzw. nicht später 

über den Familiennachzug in die Schweiz einreisen. Diesen Weg nehmen wohl nur sehr durch-

setzungsstarke Frauen auf sich. Frauen mit Kindern, die an Integrationsmassnahmen teilneh-

men möchten, stehen oft vor der Herausforderung, die Kinderbetreuung zu organisieren, was 

durch traditionelle Rollenbilder im Herkunftsland und in der Schweiz sowie zu wenigen 

und/oder nicht bezahlbaren Kinderbetreuungsangeboten erschwert wird. 

a) Hauptzuständigkeit für Kinder und Haushalt 

Sowohl die Integrationsdelegierten, Fachpersonen wie auch befragte Migrantinnen und Mig-

ranten gaben an, dass Frauen in der migrantischen Bevölkerung grösstenteils als hauptzu-

ständig für Kinderbetreuung und den Haushalt gesehen würden. Dies scheint mit im Herkunfts-

land vorherrschenden kulturellen Vorstellungen zusammenzuhängen und vor allem den Asyl-

bereich zu betreffen, in einem geringeren Ausmass auch weitere Migrantinnen aus Drittstaaten 

oder EU/EFTA-Ländern. Dem Mann komme umgekehrt die Rolle zu, die Familie finanziell ab-

zusichern. In diesem Rollenbild haben Kinder einen hohen Stellenwert und es kann ein Druck 

der erweiterten Familie bestehen, Kinder zu bekommen. Je nach Herkunftsland werden wei-

tere Forderungen an die Frauen gestellt, z.B. auch den Haushalt der Schwiegereltern zu füh-

ren.  

Diese Rollenbilder bestehen zu einem gewissen Grad auch in der Schweiz und die Einschrän-

kungen, denen Frauen aufgrund der genannten Rollenbildern gegenüberstehen, betreffen 

längst nicht nur Migrantinnen, sondern auch Schweizerinnen. Bei Migrantinnen fallen diese 

Rollenbilder je nach Herkunftsland stärker oder weniger stark ins Gewicht.  

Möchten Migrantinnen der ihnen zugedachten Rolle gerecht werden und die Hauptzuständig-

keit für den Haushalt und die Kinder übernehmen, erschwert dies die Teilnahme an Integrati-

onsmassnahmen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Betreuung für ihre Kinder 

nicht sichergestellt ist, da Frauen dadurch z.B. nicht in Sprach- oder Bewerbungskursen prä-

sent sein können und ihnen zudem wenig Zeit bleibt, um Hausaufgaben zu erledigen und zu 

lernen. Die Teilnahme an zeitintensiveren Integrationsmassnahmen wie Beschäftigungs- oder 

Qualifizierungsprogrammen wird ohne die Verfügbarkeit von familienergänzender Kinderbe-

treuung oder die Übernahme der Kinderbetreuung durch den Mann oder weitere Familienan-

gehörige verunmöglicht. Ist keine niederschwellige Kinderbetreuung verfügbar, kann dies dar-

über hinaus bedeuten, dass Frauen Sozialberatungsangebote weniger wahrnehmen, da sie 

sich um die Kinder kümmern, während ihr Partner am Gespräch teilnimmt. Dadurch ist der 

Informationsfluss zu den Männern besser gewährleistet als zu Frauen.  

Es ist anzumerken, dass die Aufteilung der Haushalts- und Erwerbsarbeit sowie der Kinderbe-

treuung auf sehr individuelle Präferenzen eines Paars zurückgeführt werden kann. Gemäss 
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den interviewten Fachpersonen sowie Migrantinnen und Migranten existieren Familien, in de-

nen der Mann hauptsächlich für die Kinderbetreuung zuständig ist, während die Frau haupt-

sächlich einem Erwerb nachgeht oder eine Ausbildung absolviert – diese stellen jedoch eher 

eine Ausnahme dar. In gewissen Fällen funktioniere dies gut, in anderen erhöhe dies gemäss 

den Sozialdiensten die Belastung für die Frauen, da der Mann in ihrer Abwesenheit zwar die 

Kinder beaufsichtigt, die Frauen jedoch abends trotzdem die Hausarbeit erledigen. Im 

schlimmsten Fall führt dies zu einer Überlastung der Frauen, die dann die begonnene Ausbil-

dung oder den angetretenen Arbeitsplatz aufgeben müssen.  

b) Zugang zu und Verfügbarkeit von formellen Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

Je nach kulturellem Hintergrund und Bildungsstand der Migrantinnen besteht ein starkes und 

aktiv kommuniziertes Bedürfnis nach familienergänzender Kinderbetreuung. So berichteten 

Fachpersonen, dass Ukrainerinnen mit Schutzstatus S diese Möglichkeit einfordern, da die 

familienergänzende Kinderbetreuung in ihrem Herkunftsland gut ausgebaut ist und sie diese 

vor ihrer Flucht bereits genutzt hatten. Ähnlich verhält es sich mit qualifizierten Migrantinnen, 

die in ihrem Herkunftsland arbeitstätig waren und ihre Kinder familienergänzend oder durch 

eine Nanny betreuen liessen. Für diese Frauengruppen stellten die Kosten für familienergän-

zende Kinderbetreuung in der Schweiz eine grosse Herausforderung dar, um wieder in den 

Arbeitsmarkt einzusteigen. 

Es war in den Interviews vonseiten der befragten Migrantinnen und Migranten auch im Asylbe-

reich überwiegend eine Bereitschaft da, familienergänzende Kinderbetreuung in Anspruch zu 

nehmen, die Kosten dafür wurden jedoch als Hindernis genannt. Diesbezüglich kann die Sozi-

alhilfe finanzielle Unterstützung bieten. Einige Familien möchten jedoch möglichst keine Sozi-

alhilfe in Anspruch nehmen, um schneller die Kriterien für eine Niederlassungsbewilligung zu 

erfüllen. Sie entscheiden sich daher für eine Ablösung aus der Sozialhilfe, selbst wenn dies 

bedeutet, dass sie sich familienergänzende Kinderbetreuung nicht leisten können und dies zu-

lasten der Integration der Frau geht. Der administrative Aufwand z.B. für die Organisation eines 

Kitaplatzes oder schulergänzender Betreuung ist für migrantische Familien aufgrund von 

Sprachbarrieren sowie mangelndem Verständnis der Strukturen ausserdem eine Herausforde-

rung, selbst wenn die Sozialberatung sie dabei unterstützt.  

Nach Aussagen der Fachpersonen bestehen in gewissen Kantonen und Regionen zu wenige 

Kitaplätze im Vergleich zur Nachfrage. Im Kanton Waadt mangelt es kantonsweit an Kitaplät-

zen, in Uri wiederum ist das Angebot tendenziell in ländlichen Regionen eingeschränkt, v.a. in 

der schulergänzenden Betreuung. Auch im Kanton Zürich gibt es in vielen Gemeinden keine 

Tagesschulen und die schulergänzende Betreuung wird zwar subventioniert, übersteigt aber 

für gewisse Familien gemäss einer Integrationsdelegierten trotzdem ihre finanziellen Möglich-

keiten. Diesem strukturellen Problem müssen sich migrantische Familien genauso wie Schwei-

zer Familien stellen.  

Die Öffnungszeiten von Kindertagesstätten und schulergänzenden Betreuungsangeboten kön-

nen zu kurz sein für Personen, die Schicht-, Nacht- oder Wochenendarbeit leisten. Dies betrifft 

ausgeprägt Branchen wie Detailhandel, Gastronomie, Hotellerie und Pflege, in denen viele 
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Migrantinnen arbeiten. Für unregelmässige Arbeitszeiten bieten Kinderbetreuungseinrichtun-

gen ebenfalls zu wenig Flexibilität. Dies gilt ebenso für (über die Sozialhilfe organisierte) tem-

poräre Praktikumseinsätze, die sich oft spontan ergeben und einen raschen Arbeitsstart erfor-

dern. Ob Migrantinnen in den oben genannten Branchen arbeiten können, hängt von der Un-

terstützung ihres Partners oder des erweiterten (familiären) Umfelds ab, in dem allenfalls die 

Kinderbetreuung übernommen werden kann. Alleinerziehende sind diesbezüglich z.B. in ihren 

Möglichkeiten eingeschränkt. Wenn ein soziales Netzwerk Migrantinnen eine gewisse Flexibi-

lität bei der Kinderbetreuung bieten kann, so ermöglicht ihnen dies, Arbeiten zu Randzeiten 

auszuüben (z.B. Reinigung), die wiederum öfter unter prekären Arbeitsbedingungen verrichtet 

werden.  

c) Informelle Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

Einzelne interviewte Migrantinnen und Migranten gaben an, dass sie ihre Kinder nicht fremd-

betreuen lassen möchten, wenn diese noch sehr jung sind, sondern eine Betreuung innerhalb 

der (erweiterten) Familie bevorzugen. Diese Betreuungslösung ist jedoch für viele migrantische 

Familien nicht umsetzbar, da ein grosser Teil ihrer erweiterten Familie im Herkunftsland lebt 

und daher keine Verwandten für diese Aufgabe verfügbar sind. Besonders für Alleinerziehende 

stellt dies eine grosse Herausforderung dar. Fach- und Schlüsselpersonen berichteten von 

Fällen, in denen getrennte Frauen ihren Ex-Partner als zu wenig zuverlässig wahrnehmen, als 

dass er regelmässig die gemeinsamen Kinder betreuen könnte. Aber auch interviewte Frauen 

in einer Partnerschaft trauten ihrem Partner die Kinderbetreuung teilweise nicht zu und bevor-

zugten es, hauptverantwortlich dafür zu sein.  

Mehrere interviewte Fachpersonen erwähnten, dass sich Ukrainerinnen zur Sicherstellung der 

Kinderbetreuung untereinander organisierten, während interviewte Migrantinnen aus anderen 

Herkunftsländern nur vereinzelt erwähnten, dass zwischendurch z.B. ihre Nachbarin für einige 

Stunden auf ihre Kinder aufpasse und umgekehrt. Dies kann z.B. für den Besuch eines wö-

chentlichen Sprachkurses oder für Notfälle, wie wenn ein Kind krank wird und nicht in die Kita 

gebracht werden kann, sehr nützlich sein. Es ist jedoch keine langfristige Betreuungslösung 

z.B. für einen Intensivsprachkurs oder eine Vollzeitstelle. 

d) Aus Rollenbildern entstehende Konflikte 

Je nach Herkunftsregion werden Frauen dazu erzogen, ihre Meinung zurückhaltend zu äus-

sern und die Verantwortung für die finanzielle Situation ihrem Partner abzugeben, während sie 

für den Haushalt zuständig sind. Eine Fachperson aus dem Asylbereich äusserte den Eindruck, 

dass Frauen seltener konkrete Integrationsziele nennen als Männer, die die Sprache lernen 

und danach möglichst schnell die Familie finanziell unterstützen möchten. Männer träten in 

Beratungsgesprächen tendenziell viel fordernder auf, während Frauen eher offen dafür sind, 

etwas auszuprobieren, das ihnen vorgeschlagen wird. Eine gewisse Zurückhaltung vonseiten 

der Frauen könnte auch an mangelndem Selbstvertrauen liegen. Eine Ausnahme bilden ge-

mäss den Fachpersonen Ukrainerinnen, die ihre mit dem S-Status zusammenhängende 

Rechte proaktiv einfordern. 
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Das beschriebene, eher zurückhaltende Verhalten von manchen Migrantinnen bewog eine 

männliche Schlüsselperson mutmasslich zur Aussage, dass Frauen oft gar nicht arbeiten oder 

Sprachkurse besuchen wollten. Tendenziell betonten jedoch viele Migrantinnen und weibliche 

Schlüsselpersonen in den Interviews, dass Frauen gerne einer Arbeit ausserhalb des Haus-

halts nachgehen möchten. Dies sei jedoch aus Mangel an Kinderbetreuungsoptionen und der 

fehlenden Unterstützung ihres Mannes für einige Frauen nicht möglich. Andere Frauen möch-

ten erst in den Arbeitsmarkt einsteigen, nachdem die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben.  

Während es den meisten interviewten Männern wichtig ist, dass ihre Partnerin die Sprache 

lernt, sehen einige das Absolvieren einer Ausbildung oder die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

als sekundär. Das Zurückstellen von Integrationsmassnahmen, bis die Kinder ein gewisses 

Alter erreicht haben, kann jedoch problematisch sein. Gemäss den interviewten Fachpersonen 

sinkt bei Personen, die ca. drei Jahre lang an keinem Integrationsangebot teilgenommen ha-

ben, die Motivation, z.B. die Sprache besser zu lernen, da die Personen sich andere Ressour-

cen erarbeitet habe, um sich «durchzuschlagen». Dies kann auch Frauen betreffen, die sich 

jahrelang um die Kinder gekümmert haben. Daraus können Abhängigkeiten vom Partner ent-

stehen, die eine nachhaltige und langfristige Integration erschweren können. Diese Problema-

tik betrifft sowohl Frauen im Asylbereich wie auch Frauen im Ausländerbereich, die ihrem Part-

ner zwecks Heirat und Familiengründung in die Schweiz folgen.  

Fachpersonen berichteten von Fällen, in denen Spannungen zwischen einem Paar entstehen, 

wenn die Frau die Sprache schneller lernt oder einer Arbeit nachgehen kann, weil sich ihr 

Partner dann minderwertig fühlt. Von Fachpersonen wie auch Schlüsselpersonen wurden Fälle 

genannt, in denen sich Paare trennen, weil die Frau auf mehr Unabhängigkeit pocht, als ihr 

Mann zu akzeptieren bereit ist.  

Abschliessend soll hier angemerkt werden, dass auch Männer unter den ihnen zugeschriebe-

nen Rollenbilder leiden können. Gerade geflüchtete Männer berichteten in der Fokusgruppen-

diskussion über einen grossen Druck, eine Familie in einem Land ernähren zu müssen, in dem 

sie weder die Sprache beherrschen noch über eine anerkannte Ausbildung für die bisherige 

berufliche Tätigkeit verfügen. Zudem kann die Übernahme von Betreuungspflichten mit sozia-

len Herausforderungen oder Ausgrenzungen verbunden sein, da dies je nach kultureller Her-

kunft auf wenig Verständnis von anderen Migranten stösst, wie ein Interviewter anmerkte, der 

sich die Kinderbetreuung mit seiner aktuellen Ehefrau aufteilt und sein Kind aus einer früheren 

Ehe regelmässig betreut. 

6.2 Sprache 

Die Sprache ist der Schlüssel zur sozialen und beruflichen Integration. Einige Fachpersonen 

wie auch befragte Migrantinnen und Migranten nehmen subjektiv wahr, dass Frauen die Spra-

che tendenziell schneller lernen, wobei im Falle einer hohen Kommunikationsbereitschaft das 

Üben leichter falle. Gleichzeitig wurde von Fallführenden aus dem Asylbereich darauf hinge-

wiesen, dass Frauen je nach Herkunftsland einen tieferen Bildungsstand als Männer haben, 

da der Zugang zu Bildung für Mädchen und Frauen eingeschränkt sein kann (z.B. in 
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Afghanistan). Dies erschwert wiederum das Erlernen einer Landessprache, gerade wenn die 

Frauen nicht alphabetisiert sind.  

Von Integrationsdelegierten wird angegeben, dass ausserhalb des Asylbereichs mehr Frauen 

als Männer Sprachkurse besuchen.93 Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Frauen 

umgekehrt seltener einer Arbeit nachgehen. Eine allgemeine Herausforderung ist, dass Ge-

meinden frei darin sind, bis zu welchem Sprachniveau sie die Kurse subventionieren. Weiter-

führende Kurse können sich die Frauen häufig nicht leisten, da die Kosten sowohl für den Kurs 

selbst als auch die Kinderbetreuung ihre finanziellen Mittel überstiegen. So erwähnte die In-

tegrationsdelegierte einer Gemeinde, dass sie nur Hochqualifizierten einen Intensivkurs emp-

fiehlt, da diese den Kurs eher selbst finanzieren können.  

Fallführende Personen geben an, dass bei Paaren mit kleinen Kindern oft Männer zuerst einen 

Sprachkurs besuchen, während die Frauen sich um Kinder und Haushalt kümmern. In diesen 

Fällen ist der Mann durch die besseren Sprachkenntnisse besser über Integrationsmassnah-

men informiert, gilt als Ansprechperson z.B. für den Sozialdienst, findet vor seiner Partnerin 

eine Arbeit, ist somit öfter ausserhalb des Familienhaushalts und kommt so potenziell mehr in 

Kontakt mit Personen, um seine Sprachkenntnisse weiter zu verbessern und sich einen Be-

kanntenkreis aufzubauen. Insgesamt bringt er somit bessere Voraussetzungen mit, sich ein 

neues Leben aufzubauen, und hat z.B. bessere Perspektiven, eine Verbesserung des Aufent-

haltsstatus zu erreichen. 

6.3 Aus- und Weiterbildung sowie Arbeit 

Nach Einschätzung der Fachpersonen verfügen Frauen im Asylbereich tendenziell über einen 

tieferen Bildungsstand als Männer. Dies deckt sich mit der Datenanalyse in Kapitel 5.3, bei der 

anhand der verfügbaren Daten jedoch nicht festgestellt werden konnte, ob sich dies auf ge-

schlechtsspezifische Unterschiede in der Integration zurückführen lässt oder ob die Unter-

schiede bereits bei der Einreise bestanden. Gemäss den interviewten Fachpersonen wider-

spiegeln die Unterschiede in den Bildungsniveaus die geschlechtsspezifische Bildungsbeteili-

gung in den Herkunftsländern. Aus ihrer Erfahrung sei der Zugang zu Bildung je nach Her-

kunftsland für beide Geschlechter gleichwertig vorhanden (hier wurden z.B. die Türkei oder 

Syrien genannt) oder für Frauen im Durchschnitt erschwert (z.B. Afghanistan oder Eritrea).  

Auch bezüglich Arbeitserfahrung herrsche oft ein Ungleichgewicht: Gerade wenn sie im Her-

kunftsland in ländlichen Regionen aufwuchsen, in denen Bildungsstrukturen fehlen, gingen 

viele Migranten einer körperlich anstrengenden Tätigkeit z.B. auf dem Bau nach oder sammel-

ten anderweitig Berufserfahrung, während Frauen im eigenen Haushalt oder z.B. auf einem 

Bauernhof arbeiteten. Gemäss den befragten Job Coaches bestehen dementsprechend auch 

oft geschlechtsspezifische Berufswünsche, da Migrantinnen und Migranten ihre bestehenden 

Fähigkeiten nutzen möchten.  

 

93  Dies bildet die subjektive Einschätzung der in den ausgewählten Kantonen befragten Fachpersonen aus dem Mig-

rationsbereich ab und kann durch die IAS-Kennzahlen sowie die Einzeldaten zur Teilnahme an Integrationsmass-

nahmen des Kantons Zürich nur teilweise bestätigt werden (vgl. Kapitel 4). 
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Migranten und Migrantinnen aus dem Asylbereich sind oft niedrigqualifiziert oder verfügen nicht 

über eine in der Schweiz anerkannte Ausbildung. Frauen müssen gemäss Aussagen der In-

tegrationsdelegierten an der KID-Tagung sowie den befragten Sozialarbeitenden und Job Coa-

ches aus verschiedenen Gründen mehr Hindernisse überwinden, um eine Ausbildung zu ab-

solvieren oder eine Arbeitsstelle zu erhalten als Männer: 

• Die Anerkennung von Diplomen und Qualifikationen ist für die Anstellung in gewissen Be-

rufen, die in der Schweiz zu einem grossen Teil von Frauen ausgeübt werden (Pflege, Lehr-

berufe etc.), häufig nötig, weil diese Berufe reglementiert sind. Dem ist oft nicht so in «typi-

schen Männerberufen» (z.B. Bau und Gastronomie). In letzteren Berufen bestehen mehr 

Stellen für niedrig- oder nicht qualifizierte Personen.  

• Einige Berufe, für die sich mehr Frauen als Männer interessieren, bieten mehr Möglichkei-

ten zum Quereinsteigen, erfordern jedoch sehr gute Deutsch- oder sogar Schweizer-

deutschkenntnisse, wie z.B. die Pflegeassistenz. Trotz niederschwelligen Ausbildungskur-

sen und Fachkräftemangel bestehen für Migrantinnen dadurch hohe Hürden, in diesen Be-

rufen in den Arbeitsmarkt einzusteigen.  

• In vielen Branchen für Niedrigqualifizierte bestehen wenig Teilzeitmöglichkeiten, die Fami-

lien bei der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit unterstützen würden, 

oder es muss Schichtarbeit geleistet werden. Diese Problematik betrifft jedoch auch Fami-

lien ohne Migrationshintergrund. In Kombination mit den in der Schweiz vorherrschenden 

Rollenbildern, die die Hauptzuständigkeit für die Kinderbetreuung den Frauen zuweisen, 

erschwert dies Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt, Aus- und Weiterbildungsangeboten. 

So kommt auch eine Studie des SECO zu Geschlechtergleichstellung im Bereich arbeits-

marktliche Massnahmen (AMM) zum Schluss, dass die Vereinbarkeit einer Teilnahme an 

AMM mit Haus- und Familienarbeit besonders für Frauen eine Herausforderung darstellt.94 

Dasselbe gilt für das Absolvieren einer Lehre oder von Brückenangeboten. Schweizerinnen 

absolvieren eine Lehre tendenziell, bevor sie Kinder haben, weshalb die mangelnden Teil-

zeitmöglichkeiten dieser Art von Ausbildung fast ausschliesslich für Frauen, die als junge 

Erwachsene in die Schweiz einreisen, eine Herausforderung bezüglich Kinderbetreuung 

darstellen.  

• Als Konsequenz bestehen für Frauen somit unter dem Strich weniger Verdienstmöglichkei-

ten als für Männer. 

Fallführende betonten in den Gesprächen, dass Frauen flexibler seien als Männer, neue Be-

rufsfelder auszuprobieren und weniger mit dem Statusverlust hadern würden, wenn ihre Aus-

bildung nicht anerkannt wird. Zudem hätten sie realistischere Vorstellungen bezüglich ihres 

Integrationsziels.  

Bei Paaren, bei denen beide Partner über einen guten Bildungsstand verfügen, bestehen ge-

mäss den Fallführenden weniger Unterschiede in der beruflichen Integration, da beide eine 

Arbeitsmarktbeteiligung anstreben. Vorbehalten bleibt der Effekt von Geschlechterrollen, ge-

mäss denen auch hochqualifizierte Frauen nach der Geburt ihrer Kinder grösstenteils dem 

 

94  BSS Volkswirtschaftliche Studien; Universität St. Gallen (2022) 
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Arbeitsmarkt fernbleiben. Unabhängig von ihrer Qualifikation ist der Einstieg in den Schweizer 

Arbeitsmarkt für Frauen schwieriger, wenn sie durch die Kinderbetreuung längere Unterbrüche 

in ihrer beruflichen Tätigkeit aufweisen. Dies betrifft vor allem Frauen, die über einen Familien-

nachzug bzw. zwecks Heirat und Familienplanung in die Schweiz kommen. Da deren Mann 

normalerweise bereits über eine Arbeitsstelle verfügt (da er für den Nachzug nicht sozialhilfe-

abhängig sein darf, siehe Kapitel 6.4) übernehmen sie aus finanziellen Gründen die Kinderbe-

treuung, falls sie nicht zeitnah selbst eine Arbeitsstelle finden. Gemäss den interviewten Fach-

personen, die im Asylbereich arbeiten, können für Frauen, die sich in einer beruflichen Quali-

fikationsmassnahme befinden, Heirat und Kinder einen Unterbruch der Integrationsbestrebun-

gen darstellen und sie zeitlich zurückwerfen. 

Arbeitgebende seien, soweit Job Coaches dies einschätzen können, grundsätzlich offen für 

beide Geschlechter, ausser es handle sich z.B. um schwere körperliche Arbeit, für die Männer 

bevorzugt würden, oder um Arbeit, die einen hohen Grad an Feinmotorik verlangt wird, für die 

Frauen bevorzugt würden. Diese geschlechtsspezifischen Präferenzen der Arbeitgebenden 

betreffen jedoch auch Frauen und Männer ohne Migrationshintergrund. Frauen würden allen-

falls diskriminiert, wenn sie ein Kopftuch tragen, wie sowohl die Integrationsdelegierten wie 

auch Fachpersonen sowie Migrantinnen und Migranten anmerken. Je nach kantonaler Gesetz-

gebung ist das Tragen einer religiös motivierten Kopfbedeckung an öffentlichen Arbeitsplätzen 

(Schule, Verwaltung etc.) verboten, wie z.B. im Kanton Waadt.  

In den Gesprächen mit Migrantinnen und Migranten zu ihrer persönlichen Integrationssituation 

wurde sowohl von Frauen wie auch von Männern betont, dass hauptsächlich der Aufenthalts-

status, fehlende berufliche Beziehungen und allenfalls gesundheitliche oder psychische Prob-

leme die Arbeitssuche in der Schweiz herausfordernd gestalten, was jedoch keine geschlechts-

spezifischen Faktoren darstellen. Die meisten interviewten Personen berichteten, dass sie 

keine offen rassistisch diskriminierenden Arbeitgeber erlebt hätten, wobei man bei der Ableh-

nung einer Bewerbung natürlich nie wisse, was die eigentlichen Gründe dahinter seien. Ein-

zelne Frauen berichteten jedoch, dass ihnen bei einer Bewerbung direkt kommuniziert worden 

sei, sie müssten für die Arbeitsstelle ihr Kopftuch ablegen.  

Darüber hinaus kommt es auf die familiäre und finanzielle Situation an, welchen beruflichen 

Weg Migrantinnen und Migranten anstreben. Gemäss den befragten Fachpersonen besteht 

unter Migrantinnen und Migranten, auch durch den Austausch mit Landsleuten, die bereits 

länger in der Schweiz sind, mittlerweile ein Bewusstsein für den Wert der dualen Bildung. Sie 

werden im Asylbereich von den fallführenden und weiteren beratenden Stellen explizit auf die 

duale Bildung hingewiesen. Bestehen jedoch finanzielle Verpflichtungen gegenüber Familien-

mitgliedern, die im Herkunftsland leben, oder ist ein Familiennachzug geplant, so wird eine 

möglichst rasche finanzielle Selbstständigkeit angestrebt, so dass eine Ausbildung zurückge-

stellt wird. Der Stellenwert der Grossfamilie kann je nach Herkunftsland auch dazu führen, dass 

Migrantinnen und Migranten die erweiterte Verwandtschaft finanziell unterstützen müssen. 

Diesbezüglich sind es gemäss den Sozialarbeitenden eher Männer, die auf eine Ausbildung 

verzichten, um schneller aus der Sozialhilfe abgelöst zu werden bzw. über mehr finanzielle 

Ressourcen zu verfügen. Eine schnellere Ablösung aus der Sozialhilfe kann auch angestrebt 

werden, um den Aufenthaltsstatus schneller verbessern zu können.  
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Arbeitsverhältnisse ausserhalb des regulierten Arbeitsmarkts wurden in den Gesprächen aus 

ethischen und vertrauensfördernden Gründen nicht thematisiert. Unregulierte Arbeitsverhält-

nisse verstärken bestehende Problematiken bezüglich der Integration und stellen die betroffe-

nen Personen vor noch höhere Herausforderungen. Die Arbeitsverhältnisse können eine mög-

liche Konsequenz von mangelnder Integration, aber auch deren Ursache sein, da die betroffe-

nen Personen explizit für diese Jobs angeworben werden und in die Schweiz einreisen. Gerade 

in gewissen Branchen wie der Gastronomie, der Reinigung oder privaten Haushalten betrifft 

dies viele Frauen.95  

6.4 Familiennachzug 

Ein Familiennachzug ist nur möglich, wenn keine Sozialhilfeabhängigkeit vorliegt. Dies bedeu-

tet, dass die nachziehende Person in der Regel erwerbstätig ist, während die nachgezogene 

Person bei der Einreise allenfalls noch über keine Arbeitsstelle verfügt. Für die nachgezogene 

Person besteht einerseits der Vorteil, dass ihr Partner oder ihre Partnerin die Schweiz bereits 

kennt und Orientierung bieten kann. Gleichzeitig entsteht dadurch andererseits ein geringerer 

Anreiz, sich selbst zu informieren oder z.B. die Landessprache zu lernen, selbst wenn von den 

Behörden ein Sprachnachweis gefordert wird. In dieser Situation kann eine gewisse (finanzi-

elle) Abhängigkeit der nachgezogenen Person von der nachziehenden Person entstehen.  

Bei niedrigqualifizierten Paaren reist gemäss den Aussagen einer Integrationsdelegierten 

meist der Mann zuerst in die Schweiz ein, während bei hochqualifizierten Paaren auch Frauen 

ihre Männer nachziehen. Wird eine Frau nachgezogen und sind zeitnah Kinder geplant, so 

ergibt sich bei niedrigqualifizierten Frauen oft die Rolle als Mutter und Hausfrau und eine all-

fällige Erwerbstätigkeit wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wobei sich die Integra-

tion in den Arbeitsmarkt umso schwieriger gestaltet, je länger die Kinderpause andauert. Dies 

gilt auch für hochqualifizierte Migrantinnen. In gewissen Fällen können Frauen dadurch sehr 

isoliert sein, was auch eine Herausforderung für den Spracherwerb und die soziale Integration 

darstellt. Gemäss einer Integrationsdelegierten stellen sich viele nachgezogene Frauen ihre 

sprachliche und berufliche Integration einfacher vor, da dies für ihren Mann bereits funktioniert 

hat. Wenn die Arbeitssuche dann weniger erfolgreich verläuft, führt dies zu Frustration.  

Im Familiennachzug besteht ausserhalb des Asylbereichs kein Anrecht auf staatlich finanzierte 

Integrationsmassnahmen und die Kosten beispielsweise für Sprachkurse müssen von der be-

reits in der Schweiz wohnenden Person getragen werden. Sind die finanziellen Mittel dafür 

nicht vorhanden oder liegen die Prioritäten in der Familiengründung, so wird gemäss den In-

tegrationsfachpersonen oft auf Integrationsangebote für Frauen verzichtet. Viele Männer wün-

schen sich gemäss der Aussage einer Schlüsselperson zwar, dass ihre Frau die Landesspra-

che spricht, um den Alltag selbstständig bewältigen zu können, sehen ihre Rolle aber trotzdem 

im Haushalt und in der Kinderbetreuung. Somit finanzieren sie ihrer Partnerin oft Sprachkurse 

sowie Integrationskurse, in denen die grundlegendsten Informationen zum Leben in der 

 

95  Aufgrund mangelnder Daten zu dieser Personengruppe kann deren Situation im Rahmen der vorliegenden Studie 

nicht vertieft betrachtet werden. 
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Schweiz vermittelt werden, jedoch keine Ausbildung oder Massnahmen, die die Frauen z.B. 

auf den Arbeitsmarkt vorbereiten würden.  

6.5 Förderpraxis 

Die befragten Stellen gaben an, dass sie Frauen und Männer grundsätzlich gleichermassen 

fördern und für dieselben Integrationsangebote anmelden. Auch die befragten Migrantinnen 

und Migranten fühlten sich aufgrund ihres Geschlechts nicht anders von den Fallführenden 

und Beratungspersonen behandelt. Bei genauerer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass 

die Gleichbehandlung oft nicht mehr sichergestellt ist, sobald Frauen Mütter sind. Die für die 

Asylsozialhilfe zuständigen Stellen im Kanton Uri gaben z.B. an, dass sich die Integrationsar-

beit bei Frauen und Männern unterscheidet, sobald sie Kinder haben. Es würde dann berück-

sichtigt, dass Frauen durch die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung andere Voraussetzungen 

hätten, Integrationsbemühungen zu leisten. Zwar wird angestrebt, beiden Eltern einen 

Deutschkurs anzubieten, der nicht zur selben Zeit stattfindet, damit sie sich die Kinderbetreu-

ung aufteilen können. Dafür ist das Kursangebot jedoch zu klein und die Kinderbetreuungs-

plätze stellen eine finanzielle Herausforderung für den Sozialdienst dar. Frauen besuchen da-

her oft einen weniger intensiven Deutschkurs. Dasselbe gilt für die Finanzierung von berufli-

chen Qualifikationsmassnahmen: Da die Familie als wirtschaftliche Einheit wahrgenommen 

wird, wird aus Kostengründen meist ein Elternteil zuerst gefördert. Tendenziell ist dies der 

Mann, ausser es zeigt sich, dass die Frau im Deutschkurs deutlich schneller vorankommt oder 

aufgrund ihrer Ausbildung oder Arbeitserfahrung ein höheres Potenzial für die Arbeitsmarktin-

tegration aufweist.  

Einige befragte Sozialdienste gaben selbstkritisch an, dass sie bemüht seien, nicht in Stereo-

typen zu denken, es aber durchaus sein kann, dass Mütter deutlicher Unterstützung bei der 

Vermittlung in eine Ausbildung oder eine Arbeitsstelle fordern müssen als Väter, bei denen 

dies standardmässig geschieht. Ausserdem gab ein Job Coach an, dass bei schwangeren 

Frauen nach Bekanntgabe der Schwangerschaft die Integrationsmassnahme oft bis zu zwei 

Jahre lang unterbrochen oder abgebrochen wird. Dies kann durchaus auf Wunsch der Frau 

geschehen, ist jedoch auch in der Praxis des Coachings verankert bzw. es wird von den Job 

Coaches nicht aktiv darauf hingearbeitet, die Integrationsmassnahme (oder eine weniger zeit-

intensive Massnahme) schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Ebenso nehmen Job Coaches 

oder der Sozialdienst von Frauen oft an, dass ausschliesslich sie für die Kinderbetreuung zu-

ständig sind und sie daher eine Teilzeitstelle anstreben. Teilzeitpensen werden von den Sozi-

aldiensten nach Angabe einer befragten Fachperson oft nicht unterstützt oder zumindest nicht 

aktiv gefördert, da sie sich nicht zur Ablösung aus der Sozialhilfe eignen. 

Dies führt zu Fällen, in denen sich die Familie nach einer erfolgreichen beruflichen Integration 

des Mannes von der Sozialhilfe ablösen kann und diese der Frau dann keine weiteren Integ-

rationsmassnahmen mehr finanziert, wie ein für die berufliche Integration zuständiger Dienst-

leister aus dem Kanton Solothurn schildert. Das Einkommen solcher Familien reiche dann nicht 

für einen familienergänzenden Betreuungsplatz, was der Frau das Absolvieren einer Ausbil-

dung verunmögliche. Das Ziel der Sozialhilfe, die Familie möglichst schnell abzulösen, geht in 
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diesem Fall zulasten der Integration der Frau. Mit der Ablösung fällt die Fallführung weg, ob-

wohl die Integration nicht grundsätzlich für die ganze Familie abgeschlossen ist. Manchmal 

wird von der Fallführung aus Kostengründen auf eine rasche Ablösung von der Sozialhilfe hin-

gearbeitet, oft ist es jedoch auch der Wunsch der Familie, möglichst schnell finanziell unab-

hängig zu werden. 

Darüber hinaus ist gemäss Angaben aus den Interviews bei migrantischen Familien in der So-

zialhilfe meist der Mann Dossierträger und daher die primäre Ansprechperson. Als Konse-

quenz kommen Männer auch oft allein in die Sozialberatung, weshalb die Fallführenden 

Frauen z.B. im Kanton Uri explizit einladen, wenn sie etwas mit Ihnen besprechen möchten. 

Im Kanton Waadt, der aktuell ebenfalls ein Forschungsprojekt zu den Geschlechtsunterschie-

den in der Integration durchführt, sollen Fallführende im Asylbereich Frauen und Männer bei 

Bedarf explizit separat zu Gesprächen einladen, da dies in einer neuen Weisung so empfohlen 

wird.  

Die befragten Integrationsdelegierten der Gemeinden gaben an, sich je nach den verfügbaren 

Ressourcen in der Ausgestaltung der Angebote auf jene migrantischen Gruppen zu konzent-

rieren, die lokal stark vertreten sind, und zu versuchen, einen Zugang zu schwer erreichbaren 

Gruppen zu schaffen. Dazu gehören auch Frauen, die im Familiennachzug einreisen. Wenn 

die finanziellen und personellen Ressourcen der Integrationsbeauftragten dies zulassen, wer-

den diese Frauen zu Erstgesprächen eingeladen. Davor werden die Männer, die einen Famili-

ennachzug planen, aufgeklärt, was für den Nachzug beachtet werden muss, damit keine finan-

ziellen Schwierigkeiten und falsche Vorstellungen entstehen. Dazu gehört der Hinweis, dass 

Kinder hohe Fixkosten bedeuten, Kitaplätze teuer sind und beachtet werden muss, dass die 

Frauen allenfalls nicht sofort eine Arbeit finden werden. Ausserhalb des Asylbereichs sind die 

Ressourcen zur Integrationsförderung jedoch beschränkt und es besteht z.B. ein beschränktes 

Angebot an subventionierten Sprachkursen.  

6.6 Soziale Integration 

Ob Frauen ausserhalb der Familie Bekanntschaften knüpfen und sich ein Netzwerk aufbauen, 

ist gemäss den befragten Fachpersonen je nach Kultur und Charakter der einzelnen Frauen 

sehr unterschiedlich. Einige Frauen leben nach Aussagen der Schlüsselpersonen sehr isoliert 

bzw. in der Kernfamilie oder allenfalls noch in einer reduzierten Grossfamilie, haben darüber 

hinaus aber wenige soziale Kontakte. Dies beeinflusst, wie sicher oder wohl Migrantinnen sich 

dabei fühlen, auf unbekannte Personen zuzugehen bzw. inwiefern sie z.B. Quartiertreffs, Fa-

milienzentren oder spezifische Angebote für die Migrationsbevölkerung wie z.B. Diskussions-

runden von Femmes Tische besuchen. Solche Angebote können als Begegnungsort zwischen 

der Migrationsbevölkerung und der Schweizer Bevölkerung dienen. Unter anderem können 

Migrantinnen dadurch erleben, wie die Lebensbedingungen, Möglichkeiten und Familienmo-

delle von Frauen in der Schweizer Gesellschaft ausgestaltet sind. Aber auch der ausschliess-

liche Austausch unter Migrantinnen ist wertvoll für die Frauen, da es der sozialen Isolation 

entgegenwirkt, wenn sie Kontakte über die Familie hinaus pflegen.  
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Gemäss den Integrationsdelegierten können sich Kinder positiv auf die soziale Integration von 

Migrantinnen auswirken, da sie durch die Kinder in Kontakt mit anderen Müttern kommen, sei 

dies beispielsweise auf dem Spielplatz oder durch die Schule. Gleichzeitig stellen Betreuungs-

pflichten eine Hürde dar, um sich z.B. freiwillig zu engagieren und das Integrationsangebote 

aktiv mitzugestalten. 

Die befragten Migrantinnen gaben an, dass es herausfordernd sei, mit der Schweizer Bevöl-

kerung in Kontakt zu kommen, da diese eher zurückhaltend und desinteressiert sei. Darüber 

hinaus bestehen Stereotypen für gewisse Personengruppen und gerade arabisch-aussehen-

den Männern und Frauen mit Kopftuch wird teilweise mit Misstrauen begegnet. Die Stereotype 

sind dabei geschlechtsspezifisch. So wird z.B. davon ausgegangen, dass Frauen mit Kopftuch 

von ihren Männern bevormundet werden und dass besagte Männer kriminelles Potenzial in 

sich tragen. Die meisten Migrantinnen und Migranten gaben jedoch an, dass die hauptsächli-

che Herausforderung bei der sozialen Integration sei, dass ihre hohe Arbeitsbelastung und 

Kinderbetreuungspflichten ihnen wenig Freizeit lassen.  

Die Ausgestaltung der Integrationsangebote kann dazu beitragen, dass die soziale Integration 

geschlechtsspezifisch abläuft. So sprechen niederschwellige Angebote oft implizit unterschied-

liche Gruppen an. Ist ein Café z.B. tagsüber geöffnet und bietet Kinderbetreuung an, wird es 

eher von nicht-erwerbstätigen Frauen besucht, die sich so austauschen können und entlastet 

werden. Werden die Öffnungszeiten verlängert, so finden sich dort eher auch Männer nach 

Feierabend ein, wie eine Integrationsdelegierte berichtet. Männer sind auch eher über die Ar-

beitsstelle oder in Sportvereinen integriert als Frauen, die weniger arbeitstätig sind und durch 

die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung Angebote schätzen, die eine solche anbieten oder 

während der Schulzeit stattfinden. Dies betrifft vor allem Migrantinnen aus dem Asylbereich.  

Viele Frauen schätzen auch Angebote, die explizit nur für Frauen offen sind. Dies ermöglicht 

ihnen einen offenen Austausch, während sie durch ihre kulturelle Prägung allenfalls zurückhal-

tender wären, wenn Männer dabei wären. Die interviewten Migrantinnen und Schlüsselperso-

nen geben an, dass es für einige Frauen je nach kulturellem Hintergrund und Partner einfacher 

sei, allein das Haus zu verlassen, wenn sie sich nur mit Frauen treffen. In solchen Fällen wird 

durch geschlechtsspezifische Angebote der sozialen Isolation in der Kernfamilie oder reduzier-

ten Grossfamilie entgegengewirkt. Eine gute soziale Integration ist eine Voraussetzung zur 

Verbesserung des Aufenthaltsstatus. 

6.7 Zwischenfazit  

Die Zusammenstellung der Erkenntnisse aus den Gesprächen zeigt, dass es für Migrantinnen 

im Asylbereich und im Familiennachzug, insbesondere wenn sie über beschränkte finanzielle 

Ressourcen verfügen, viele Hindernisse bei der Integration gibt. Traditionelle Geschlechterrol-

len und mangelnder Zugang zu Kinderbetreuung sind zentrale Faktoren, welche Migrantinnen 

den Integrationsprozess erschweren oder gar verunmöglichen. Einige Herausforderungen be-

stehen bereits bei der Einreise, z.B. was den Bildungsstand oder die Arbeitserfahrung anbe-

langt. Diese Unterschiede können durch die unterschiedlich ausgeprägte Teilnahme an 
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Fördermassnahmen bzw. die unterschiedliche Beratung und Förderung von Frauen und Män-

nern, sobald diese Kinder haben, zementiert oder verstärkt werden.  

Im Asylbereich bemühen sich die interviewten Integrationsstellen und Sozialdienste um eine 

Gleichbehandlung der Geschlechter. Zeitdruck und beschränkte finanzielle Ressourcen kön-

nen jedoch dazu führen, dass Mütter an weniger Integrationsmassnahmen angemeldet wer-

den. Einzelne interviewte Fachpersonen legen selbstkritisch dar, dass bei einem Paar oftmals 

der Mann ihre primäre Ansprechperson sei und das Sozialhilfedossier auf seinen Namen ge-

führt werde. Im Familiennachzug, in dem die nachziehende Person Integrationsmassnahmen 

selbst finanzieren muss, besteht die Herausforderung, dass bei einem niedrigen Einkommen 

die Integration der nachgezogenen Person, die oftmals die Frau ist, vernachlässigt wird. 

Frauen im Familiennachzug sind schwieriger zu erreichen, zu informieren und zu beraten, da 

sie kein Anrecht auf staatliche Unterstützung haben und daher auch keine Fallführung besteht.  

Ob geschlechtsspezifische Herausforderungen von den Migrantinnen selbst als solche wahr-

genommen werden, scheint in Zusammenhang mit ihren individuellen Integrationszielen zu 

stehen. So sind z.B. Hürden für die Integration in den Arbeitsmarkt für Migrantinnen nur inso-

fern relevant, als dass sie eine Erwerbstätigkeit anstreben. Besteht z.B. für Frauen im Asylbe-

reich das primäre Ziel nach Ankunft in der Schweiz in der Familiengründung «in Sicherheit» 

und in der Betreuung der Kinder bis zum Schuleintritt, kann für sie kurzfristig die soziale und 

sprachliche Integration relevanter sein als die berufliche Integration. Die Präferenzen bzw. die 

angestrebten Lebensentwürfe der befragten Frauen können dabei von ihrem kulturellen Hin-

tergrund abhängen, scheinen jedoch auch sehr individuell. Obwohl in vielen Gesprächen, v.a. 

mit Schlüsselpersonen und Migrantinnen betont wurde, dass beiden Geschlechtern in allen 

Integrationsbereichen theoretisch die gleichen Möglichkeiten offenstehen und der Integrations-

erfolg auch von den Ressourcen oder der Resilienz der Personen abhängt, bestehen sowohl 

im Asyl- wie auch im Ausländerbereich strukturelle Hürden wie z.B. der Zugang zu Kinderbe-

treuung, die Migrantinnen eher zu überwinden haben als Migranten.  

Sowohl Migrantinnen wie auch Migranten betonten in den Gesprächen, dass ihr grösstes Prob-

lem ihr Aufenthaltsstatus und die damit verbundenen (fehlenden) Rechte sowie Unsicherheiten 

seien. Während die Auswirkungen des Aufenthaltsstatus nicht geschlechtsspezifisch sind, sind 

es jedoch die Aussichten, diesen zu verbessern: Bezüglich der Prüfung der Integrationskrite-

rien als Voraussetzungen für aufenthaltsrechtliche Regelungen besteht de iure zwar keine Un-

gleichbehandlung von Mann und Frau, de facto sind Frauen im Hinblick auf die Integrations-

kriterien jedoch oft schlechter gestellt, wie die vorausgehenden Resultate zeigen. Da Frauen 

überdurchschnittlich häufig Bildungsdefizite aufweisen oder von der Sozialhilfe abhängig sind, 

haben sie einen schlechteren Aufenthaltsstatus bzw. ihnen wird eine Verbesserung ihres Auf-

enthaltsrechts im Vergleich zu Männern und Kindern (oft) erschwert. 
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7 Fazit 

Die Analyse zeigt, dass es in der Schweiz in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung, Sprache 

und soziale Integration ähnliche geschlechtsspezifische Benachteiligungen von Migrantinnen 

gibt wie in der Literatur beschrieben. Diese Benachteiligungen betreffen insbesondere Frauen 

im Asylbereich und im Familiennachzug. Die Analyse der IAS-Kennzahlen und zusätzlichen 

Daten aus dem Kanton Zürich zeigt, dass geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Teil-

nahme an Integrationsmassnahmen bestehen, insbesondere im Bereich der Arbeitsintegration 

und Bildung. Frauen nehmen seltener an Bildungsmassnahmen teil, während Männer in den 

ersten Jahren nach der Zuwanderung generell häufiger an Integrationsmassnahmen teilneh-

men. Dieser Effekt kehrt sich nach einigen Jahren um. Die Ergebnisse sind mit Zurückhaltung 

zu interpretieren, da die vorhandenen Daten keine tiefergehende Erklärung für diese Unter-

schiede liefern und das Bild in verschiedenen Förderbereichen uneinheitlich bleibt. 

Die quantitative Analyse des Integrationsstands im fünften Jahr nach der Zuwanderung zeigt 

diverse geschlechtsspezifische Unterschiede zu Ungunsten von Frauen auf. Frauen haben 

häufig schlechtere Sprachkenntnisse als Männer, insbesondere im Asylbereich und im Famili-

ennachzug. Frauen aus Drittstaaten haben seltener Hochschulabschlüsse und Frauen aus 

dem Asylbereich sind öfter niedrigqualifiziert als Männer. Geflüchtete Frauen nehmen seltener 

an Aus- oder Weiterbildungen teil. Frauen aus Drittstaaten (mit Fluchthintergrund, aber auch 

mit Niederlassungsbewilligung) und im Familiennachzug haben eine tiefere Erwerbsbeteili-

gung als Männer derselben Gruppen. Die Geschlechterunterschiede verstärken sich, wenn die 

Frauen verheiratet sind oder Kinder haben. Frauen haben tiefere Erwerbseinkommen als Män-

ner, insbesondere im Kreis der Personen mit Kindern. Dies könnte auf die Teilzeitarbeit von 

Frauen zurückzuführen sein. Genauer lässt sich dies anhand der Daten aber nicht untersu-

chen. In diesem Sinne ist auch keine Aussage zu einer geschlechtsspezifischen Lohndiskrimi-

nierung möglich. Die Analyse zeigt zudem, dass Frauen mit Fluchthintergrund häufiger Sozial-

hilfe beziehen als Männer. Bei den anderen Personengruppen sind die geschlechtsspezifi-

schen Unterschiede diesbezüglich relativ gering. 

In den Interviews mit Fachpersonen sowie Migrantinnen und Migranten kristallisierte sich her-

aus, dass traditionelle Geschlechterrollen und ein eingeschränkter Zugang zu Kinderbetreuung 

für Frauen grosse Herausforderungen bei der Integration darstellen. Ein weiteres Problemfeld 

ist die Förderpraxis: Trotz der Bemühungen der Fachpersonen im Integrationsbereich beste-

hen für Frauen strukturelle Integrationshürden, da sie aufgrund Zeitdrucks und beschränkten 

Ressourcen nicht gleich gefördert werden wie Männer, sobald sie Kinder haben.  

Grundsätzlich ist sowohl im Asylbereich wie auch im Familiennachzug wichtig, dass die Moti-

vation von Migrantinnen gefördert wird, ihre Integrationsziele zu erreichen. Die Kapazität für 

Integrationsbemühungen kann aber je nach den Lebensumständen im Asylbereich wie auch 

im Familiennachzug eingeschränkt sein. Neben möglichen psychischen Belastungen wie einer 

traumatischen Flucht oder einer Isolation in der Kernfamilie können auch knappe finanzielle 

Mittel die Personen daran hindern, ihre Situation zu verbessern. Viele Migrantinnen (und Mig-

ranten) arbeiten als Notlösung in Teilzeitjobs zu Randzeiten, in Schicht- oder Wochenendar-

beit, für die sie wenig verdienen. Selbst wenn die Öffnungszeiten von 



 7. Fazit ECOPLAN 

83 

Kinderbetreuungseinrichtungen flexibler wären, könnten sich diese Familien keine familiener-

gänzende Kinderbetreuung leisten oder es wäre für sie finanziell nicht attraktiv. Aus dieser 

Situation heraus ist es schwierig, z.B. eine Ausbildung zu beginnen oder eine Arbeit zu einem 

höheren Pensum zu finden. Darüber hinaus ist der Beginn einer Ausbildung auch aus einem 

Vollzeitpensum heraus schwierig, wenn dieses zu einem niedrigen Lohn bestritten wird und 

Lohneinbussen nicht in Kauf genommen werden können, selbst wenn der Wunsch nach einer 

Verbesserung der beruflichen Situation besteht. 

Im Asylbereich besteht die Problematik oft darin, dass Familien von der Sozialhilfe abgelöst 

werden und folglich keinen Anspruch mehr haben auf subventionierte Integrationsmassnah-

men, obwohl die Frauen noch Förderbedarf haben, da sie sich nach der Einreise in der Schweiz 

vorrangig um die Kinder gekümmert haben. Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ein-

reise, z.B. in Bezug auf den Bildungsstand und die Arbeitserfahrung, werden durch die unglei-

che Teilnahme an Fördermassnahmen verstärkt. Frauen im Familiennachzug sind für die In-

tegrationsförderung schwerer zu erreichen, da sie kein Anrecht auf staatliche Unterstützung 

haben und daher auch keine Fallführung besteht. Es besteht die Herausforderung, dass die 

Integrationsmassnahmen selbst finanziert werden müssen. 

Diese Faktoren tragen dazu bei, dass Frauen im Vergleich zu Männern schlechtere Chancen 

haben, ihren Aufenthaltsstatus zu verbessern, da sie die dazu notwendigen Integrationskrite-

rien schlechter erfüllen. Die Erkenntnisse der Studie zeigen somit einen deutlichen Handlungs-

bedarf auf, da der Gleichstellungsartikel (Art. 8 Abs. 3 der Bundesverfassung) aktuell klar ver-

letzt ist. Vor diesem Hintergrund bietet Kapitel 8 eine Auslegeordnung an Handlungsmöglich-

keiten und fasst Kapitel 9 diese zu Empfehlungen zusammen.  
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8 Auslegeordnung zu Handlungsmöglichkeiten  

Die vorangegangenen Kapitel haben aufgezeigt, dass drei wichtige Faktoren für geschlechts-

spezifische Unterschiede in der Integration bei traditionellen Geschlechterrollen, mangelnden 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten und in der Förderpraxis (unterschiedliche Behandlung von 

Frauen und Männern, wenig an die Bedürfnisse von Frauen angepasste Integrationsangebote, 

Herausforderungen bei der Finanzierung von/Zugang zu Integrationsangeboten für Haushalte 

mit geringen finanziellen Mitteln, die keine Sozialhilfe beziehen) liegen. In diesem Kapitel wer-

den Ansatzpunkte und Massnahmen dargestellt, um für Frauen Hürden in den unterschiedli-

chen Integrationsbereichen abzubauen. Einige der dargestellten Handlungsmöglichkeiten be-

treffen nicht nur spezifisch die Verbesserung der Integration von Migrantinnen, sondern wür-

den Personen mit Migrationshintergrund generell bei der Integration unterstützen oder auch 

Frauen ohne Migrationshintergrund nützen.  

Das vorliegende Kapitel speist sich aus den in der Literatur genannten Ursachen und Treibern, 

Hinweisen auf Erklärungen für geschlechtsspezifische Unterschiede aus der quantitativen Da-

tenanalyse und der Vertiefung dieser Gründe in den Interviews. In den Interviews wurden die 

unterschiedlichen Personengruppen gefragt, welche Massnahmen die Situation von Migran-

tinnen verbessern können. Darüber hinaus wurden Inputs aus den Workshops mit Integrati-

onsdelegierten und Asylkoordinatorinnen und -koordinatoren zu bereits bestehenden und in 

Zukunft wünschenswerten Massnahmen sowie Inputs aus der Begleitgruppe berücksichtigt.  

Analog zu den Einflussfaktoren ergaben sich bezüglich der Handlungsmöglichkeiten themati-

sche Schwerpunkte, die mehrere Integrationsbereiche betreffen und in den folgenden Unter-

kapiteln vertieft werden: geschlechtsspezifische Angebote in Kapitel 8.1, Kinderbetreuungs-

möglichkeiten in Kapitel 8.2, Teilzeitmöglichkeiten in Kapitel 8.3 und die Sensibilisierung und 

Anpassung der Förderpraxis in Kapitel 8.6. In den Unterkapiteln zu den Integrationsbereichen 

werden danach nur noch Handlungsmöglichkeiten genannt, die spezifisch diesen Bereich be-

treffen (Kapitel 8.4, 8.5 und 8.7).  

Kapitel 9 fasst die im vorliegenden Kapitel ausgelegten Handlungsmöglichkeiten in Form von 

Empfehlungen zusammen. 

8.1 Geschlechtsspezifische Angebote 

In mehreren Integrationsbereichen bestehen geschlechtsspezifische Angebote (z.B. Mento-

ringprogramme für die Arbeitssuche oder für den Alltag, Begegnungsprojekte). In den Gesprä-

chen wurden geschlechtsspezifische Programme von allen befragten Gruppen aus mehreren 

Gründen für sinnvoll befunden und von den befragten Migrantinnen sehr geschätzt: 

• Frauen können in den Gruppen offen über frauenspezifische Themen sprechen, die sie in 

einer gemischten Runde nicht ansprechen würden.  

• Gerade Frauen, die sich hauptsächlich um den Haushalt und die Kinder kümmern, kommen 

so aus dem Haus und können sich vernetzen, aber auch in einem «geschützten Raum» in 
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Ruhe auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren. Je nach kulturellem Hintergrund und 

Partner ist es für Frauen einfacher, sich an einen Ort zu begeben, an dem nur Frauen sind.  

• Der Austausch unter Migrantinnen stärkt den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit, v.a. 

wenn die Angebote von Migrantinnen für Migrantinnen organisiert werden. Schlüsselperso-

nen mit Migrationshintergrund können so eine Vorbildrolle einnehmen. In Begegnungspro-

jekten mit Schweizer Frauen können sich Migrantinnen mit den hiesigen Rollenbildern aus-

einandersetzen.  

Darüber hinaus eignen sich geschlechtsspezifische Angebote, um Migrantinnen ihre Rechte 

und Pflichten in der Schweiz näherzubringen, wie beispielsweise, dass sich Frauen für die 

Arbeit oder für soziale Kontakte ausserhalb des Haushalts bewegen dürfen oder häusliche 

Gewalt verboten ist. Auch für sehr spezifische Situationen können Angebote speziell für Mig-

rantinnen sinnvoll sein, z.B. Kurse zur Geburtsvorbereitung oder Mentorinnenprogramme für 

(hoch)qualifizierte Migrantinnen, wie sie Mamamundo anbietet.96  

Die Kritik, dass geschlechtsspezifische Angebote die Rollenbilder zementierten und der In-

tegration damit abträglich sind, wird von den interviewten Personen mehrheitlich nicht geteilt. 

Zum einen gehe es vielmehr darum, die Migrantinnen da abzuholen, wo ihre Interessen und 

Fähigkeiten lägen, auch wenn dies eine «geschlechterstereotype» Ausgestaltung eines Ange-

bots bedeuten kann (wie z.B. ein Nähatelier). Zum anderen sei es nicht zielführend, wenn sich 

Frauen in gemischten Gruppen nur zurückhaltend äussern (z.B. aufgrund von Traumata oder 

der kulturellen Prägung).  

Auch eine SECO-Studie zu Geschlechtergleichstellung im Bereich arbeitsmarktlicher Mass-

nahmen (AMM) betont, dass geschlechtsspezifische Massnahmen v.a. für besonders vul-

nerable Gruppen sinnvoll sind. Im Bereich AMM bestehen nur vereinzelt geschlechtsspezifi-

sche Angebote. Die in der Studie befragten Fachpersonen sahen grundsätzlich keinen Mehr-

wert darin, Angebote spezifisch für Frauen zu konzipieren, da sich die Bedürfnisse nicht nach 

Geschlecht unterscheiden. Sie sahen solche Massnahmen höchstens für spezifische Gruppen 

wie Frauen mit Migrationshintergrund als sinnvoll an.97 Ein solches Beispiel stellt z.B. das Men-

torinnenprogramm für (hoch)qualifizierte Migrantinnen des Vereins découvrir im Kanton Waadt 

dar.98 Es empfiehlt sich daher, nur für ein Geschlecht zugängliche Massnahmen dort einzuset-

zen, wo sich die Bedürfnisse der Geschlechter unterscheiden.  

In der Begleitgruppe gingen die Meinungen auseinander, ob in möglichst vielen Integrations-

bereichen Angebote jeweils nur für Frauen bestehen sollten, oder ob dies auf lange Sicht eher 

kontraproduktiv für die Integration von Frauen ist. Die Expertinnen in der Begleitgruppe stimm-

ten jedoch darin überein, dass der Zugang zu Angeboten jeweils institutionell grundsätzlich für 

beide Geschlechter und Personen in unterschiedlichen Lebenssituationen gewährleistet sein 

sollte. Dies bedeutet, dass Angebote im Regelfall nicht auf ein Geschlecht zugeschnitten sein 

und für dieses Geschlecht beworben werden sollten, sondern dass vielmehr die Vereinbarkeit 

 

96 Mamamundo (2024) 

97 BSS Volkswirtschaftliche Studien; Universität St. Gallen (2022), S. 44 

98 Association découvrir (2024) 
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mit familiären Pflichten gegeben sein muss, was theoretisch Mütter, Väter und Personen, die 

Angehörige pflegen, gleichermassen betrifft (siehe auch Kapitel 8.2 und 8.3).  

Es bestehen bisher viel mehr Angebote spezifisch für Frauen als für Männer. Die befragten 

Schlüsselpersonen regen an, mehr Angebote nur für Männer zu schaffen. Dabei könnten z.B. 

Themen wie die Kinderbetreuung und das Schweizer Bildungssystem vermittelt werden, damit 

Väter stärker in ihre Verantwortung als Elternteil hineinwachsen können. Männer aus bestimm-

ten Kulturkreisen für diese Thematik zu gewinnen, ist gemäss einer aus der Türkei stammen-

den männlichen Schlüsselperson jedoch eine Herausforderung. Weiter wären Angebote sinn-

voll, die Männern aufzeigen, welche Vorteile sich für sie und die ganze Familie ergeben, wenn 

ihre Partnerin in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integriert ist.  

8.2 Kinderbetreuung 

Für gewisse Integrationsmassnahmen, wie z.B. Sprachkurse, bestehen bereits Kinderbetreu-

ungsangebote, die den Frauen die Teilnahme erleichtern sollen. Dies ist jedoch nicht flächen-

deckend der Fall und, um einer Ausbildung oder Arbeit nachzugehen, benötigen Migrantinnen 

bezahlbare Kinderbetreuungsangebote über solche punktuellen Möglichkeiten hinaus. Dies 

betrifft sowohl Kitas wie auch die schulergänzende Betreuung bzw. das Tagesschulangebot. 

Konkret muss ermöglicht werden, dass sich migrantische Familien die Kinderbetreuung leisten 

können ohne Sozialhilfe beziehen zu müssen. Migrantischen Familien soll dabei nicht nur bei 

einer Arbeitstätigkeit der Frau ein Platz subventioniert werden, sondern auch wenn sie eine 

Ausbildung absolviert. Auch die Studie zur Geschlechtergleichstellung im Bereich AMM regt 

eine Prüfung einer stärkeren der Unterstützung bei der Kinderbetreuung an.99 Diese Aspekte 

des verbesserten Zugangs zu Kinderbetreuung sollen auch für Schweizer Familien gelten, da 

die Problematik nicht nur die migrantische, sondern die gesamte Bevölkerung betrifft.  

Alternativ zur institutionellen Kinderbetreuung wurde von Job Coaches die Möglichkeit der in-

formellen Kinderbetreuung genannt. Mit informeller Kinderbetreuung sind Angebote wie z.B. 

Nachbarschaftsnetzwerke gemeint, in denen Personen (ohne spezifische Ausbildung dafür) 

gegen ein geringes Entgelt Kinderbetreuung anbieten. Solche Angebote sind günstiger als ein 

Kitaplatz und bieten je nachdem mehr zeitliche Flexibilität, z.B. an Abenden oder Wochenen-

den, was gerade für Alleinerziehende wertvoll sein kann. Sie werden jedoch von fallführenden 

Stellen oder der Sozialhilfe oft nicht unterstützt. Gründe dafür können die geringe Verbindlich-

keit und Verlässlichkeit solcher Angebote sowie die fehlenden fördernden und integrierenden 

Elemente für die betreuten Kinder durch qualifiziertes Personal und gemischte Kindergruppen 

sein. Fachleute können im Einzelfall abwägen, ob die Vor- oder Nachteile der informellen Kin-

derbetreuung überwiegen.  

Für Familien, die ihre Kinder nur in geringem Masse fremdbetreuen lassen möchten, kann ein 

Spielgruppenbesuch eine Option darstellen, da die Spielgruppe niederschwelliger ist und in 

einem zeitlich begrenzten Umfang stattfindet. Gemäss einer Integrationsdelegierten werden im 

 

99 BSS Volkswirtschaftliche Studien; Universität St. Gallen (2022) 
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Zusammenhang mit der frühen Förderung bereits Spielgruppenplätze für Familien einkom-

mensabhängig subventioniert, die sich das Angebot nicht leisten können, für deren Kinder dies 

jedoch aus sprachlichen oder sozialen Gründen vorteilhaft wäre. Ein Spielgruppenbesuch er-

laubt Eltern allerdings keine Teilnahme an intensiveren Integrationsmassnahmen, Ausbildun-

gen oder Erwerbsarbeit. 

8.3 Teilzeitangebote 

Neben der Sicherstellung von Kinderbetreuung bieten Integrationsmassnahmen, die in Teilzeit 

absolviert werden können bzw. mit der Betreuungs- und Haushaltsarbeit vereinbar sind, einen 

grossen Mehrwert für Migrantinnen. Deutschkurse, die z.B. während der Schulzeit oder abends 

stattfinden, existieren bereits zu einem gewissen Grad. Anders verhält es sich mit Ausbildun-

gen: Eine reguläre Lehre und Brückenangebote können meistens nicht in Teilzeit absolviert 

werden. Gewisse Ausnahmen und neue Angebote bestehen jedoch: Im Pflegebereich besteht 

teilweise die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbildung zur Fachperson Gesundheit gewisse Mo-

dule des allgemeinbildenden Unterrichts vor- oder nachzuholen. Gemäss den befragten Job 

Coaches im Kanton Solothurn gibt es ausserdem seit 2021 die Möglichkeit, bei der kantonalen 

Verwaltung eine Teilzeitlehre (60-80%) zu absolvieren, die spezifisch für Alleinerziehende aus-

geschrieben wird.100 Seit 2023 ist es im Kanton Bern möglich, eine EBA-Ausbildung in Teilzeit 

zu absolvieren.101 Dabei wird die zweijährige Ausbildung in einem Pensum von 60-70% in drei 

Jahren absolviert.102  

8.4 Sprache 

Sprachkurse für Migrantinnen bestehen sowohl innerhalb wie auch ausserhalb des Asylbe-

reichs. Sie sind jedoch unterschiedlich finanziert bzw. unterschiedlich stark subventioniert. 

Ausserhalb des Asylbereichs bestehen nur beschränkt subventionierte Sprachkurse, z.B. für 

Frauen, die im Familiennachzug kommen. Im Asylbereich werden Sprachkurse oft nur bis zum 

Niveau B1 finanziert. Das Niveau B1 reicht gemäss den befragten Fachpersonen und Migran-

tinnen und Migranten oft nicht aus, um den Alltag zu bewältigen oder eine Arbeitsstelle zu 

finden. Gerade wenn Frauen aufgrund von Betreuungspflichten nicht in den Arbeitsmarkt ein-

steigen, können sie ihre Sprachkenntnisse nicht durch den Austausch mit Arbeitskolleginnen 

und -kollegen verbessern. Der Sprachkurs ist in diesem Fall einer der wenigen Orte, an dem 

sie Raum zum Lernen haben und ihre Kinder nicht betreuen müssen. Ein höheres Sprachni-

veau erhöht auch die Chancen von Migrantinnen mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt, falls sie 

einer Erwerbstätigkeit nachgehen möchten, sobald die Kinder älter sind und kann Vorausset-

zung sein für die Verbesserung des Aufenthaltsstatus.  

 

100  Kanton Solothurn (2024) 

101  Zaugg (2023) 

102  gibb Berufsfachschule Bern (2024) 
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8.5 Aus- und Weiterbildung sowie Arbeit  

a) Anerkennung von Diplomen und Arbeitserfahrung 

Migrantinnen wie Migranten können davon betroffen sein, dass ihr Diplom für einen gewissen 

Beruf in der Schweiz nicht anerkannt wird. Dies betrifft jedoch vor allem reglementierte Berufe, 

in denen oft viele Frauen tätig sind, wie z.B. die Pflege oder den Lehrberuf. Während in solchen 

Berufen die professionellen Standards unbedingt sichergestellt werden müssen, besteht von-

seiten des Kantons oder der Branche ein gewisser Spielraum bei der Erteilung der Berufsaus-

übungsbewilligung, der je nach konjunktureller Lage genutzt wird. So wird angesichts des an-

haltenden Lehrkräftemangels an der Pädagogischen Hochschule Bern ab Frühling 2024 ein 

CAS zum Unterrichten mit ausländischem Lehrdiplom angeboten.103 Der Abschluss ist nicht 

mit einem Schweizer Diplom gleichzusetzen, erleichtert jedoch den Einstieg in den Lehrberuf. 

Der Unterricht ist mit Online-Vorlesungen und Seminaren zu Randzeiten darauf ausgerichtet, 

dass er mit familiären Verpflichtungen vereinbar ist und auch von Personen im mittleren Alter 

besucht werden kann.104 Während der Studiengang darauf ausgelegt ist, den Fachkräfteman-

gel zu bekämpfen, könnten solche Angebote gezielt eingesetzt werden, um Hürden bei der 

Anerkennung von Diplomen abzubauen und so die Integration von Migrantinnen (und Migran-

ten) zu vereinfachen. 

Neben der Anerkennung des Diploms ist es für Migranten und Migrantinnen mangels Arbeits-

zeugnisse oft eine Herausforderung, ihre bisherige Arbeitserfahrung nachzuweisen, wenn sie 

im Herkunftsland einem Beruf nachgegangen sind, den sie ohne Ausbildung ausüben konnten. 

Von Arbeitgebern wird Arbeitserfahrung im Herkunftsland auch mit Arbeitsbestätigung oft nicht 

gleichwertig behandelt wie Erfahrung im Schweizer Kontext. Gerade wenn Migrantinnen dem 

Arbeitsmarkt durch die Kinderbetreuung länger fernbleiben, liegen allfällige Arbeitserfahrungen 

beim Wiedereinstieg ausserdem länger zurück. Nicht selten sind gewisse Frauen neben der 

Kinderbetreuung freiwillig tätig. Ist dies der Fall, so besteht für die Organisation oder den Ver-

ein, für den sie sich engagieren, die Möglichkeit, ihnen dafür ein Zeugnis auszustellen. So 

geschieht dies gemäss einer Integrationsdelegierten z.B. im örtlichen Familienzentrum, indem 

sie Praktikumsstellen zu diesem Zweck anbieten.  

b) Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Ein indirektes Ungleichgewicht besteht auch bei den Eidgenössischen Berufsattesten (EBA), 

die gemäss den von uns interviewten Fachpersonen überwiegend von Personen mit Migrati-

onshintergrund absolviert werden. Diese existieren vor allem für handwerkliche Berufe, die ty-

pischerweise von Männern ausgeübt werden und die sich Migrantinnen nach Aussagen der 

befragten Fachpersonen weniger zutrauen. Die Auswahl an Branchen, in denen ein EBA ge-

macht werden kann und für die sich Frauen interessieren, sind z.B. Detailhandel, Pflegeassis-

tenz, Reinigung und Hauswirtschaft. All diese Branchen zeichnen sich jedoch durch 

 

103  PHBern (2023) 

104  Schneeberger (2024) 



 8. Auslegeordnung zu Handlungsmöglichkeiten ECOPLAN 

89 

unregelmässige Arbeitszeiten (und teilweise tiefe Löhne) naus und sind daher schlecht mit der 

Kinderbetreuung vereinbar.  

Darüber hinaus wurden von den Integrationsdelegierten und Asylkoordinator/-innen an Work-

shops während der KID-Tagung Angebote zur Begleitung in spezifischen Situationen genannt, 

wie z.B. Programme für junge Mütter, die eine Ausbildung absolvieren oder in den Arbeitsmarkt 

einsteigen möchten. Solche Unterstützung bieten z.B. der AMIE (Berufseinstieg für junge Müt-

ter) in den beiden Basel, Solothurn und Zürich und MiA (Mütter in Ausbildung) in Bern und der 

Innerschweiz.105 Im Kanton Waadt bietet das Programm «Coaching+ Grandir ensemble» Teil-

nehmerinnen die Möglichkeit, sich in der frühen Förderung weiterzubilden, die Sprache zu ler-

nen und sich zu vernetzen sowie einen Plan für ihre berufliche Zukunft zu fassen.106 Dabei 

sollen auch der soziale Zusammenhalt und die Selbstorganisation der Teilnehmerinnen ge-

stärkt werden, was ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern soll. Das Integrations-

projekt HEKS@home bietet Migrantinnen die Möglichkeit, erste Arbeitserfahrung bezüglich 

Kinderbetreuung und Hausarbeit im Rahmen eines Praktikums bei einer Schweizer Familie zu 

sammeln.107  

8.6 Förderpraxis 

Wie bisher mehrmals aufgegriffen wurde, kann die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung Mig-

rantinnen gegenüber Migranten in der Integration benachteiligen. Migrantinnen (aber auch 

Migranten), die ihre kleinen Kinder zuhause betreuen, möchten allenfalls eine Ausbildung ab-

solvieren oder die Arbeitsintegration nachholen, wenn ihre Kinder älter und selbstständiger 

sind.  

Dazu haben sie im Asylbereich das Recht, in diesem Fall brauchen sie dann jedoch länger als 

die Zeitspanne von 5-7 Jahren, nach der gemäss der IAS die Erstintegration abgeschlossen 

ist. Obwohl die Zeitspanne von 5-7 Jahren nur ein Richtwert darstellt, werden gemäss den 

befragten Fachpersonen Fördermassnahmen zu einem späteren Zeitpunkt selten finanziert. 

Die Kantone können Gelder aus der Integrationspauschale jedoch theoretisch zu einem belie-

bigen Zeitpunkt einsetzen und in eigenem Ermessen darüberhinausgehende Massnahmen fi-

nanzieren. Diesbezüglich können die Kantone den bestehenden Spielraum noch stärker nut-

zen und fallführenden Stellen so mehr Flexibilität bieten: 

• Frauen, die nach der Ablösung von der Sozialhilfe finanziell von ihrem Mann abhängig sind, 

können von einer weiterlaufenden Fallführung profitieren, in der mit ihnen in einem 

Coaching ihr Integrationsziel herausgearbeitet wird. Dadurch können sie z.B. Sprachkurse 

bis zu einem höheren Niveau besuchen oder Zugang zu spezifischeren Angeboten erhal-

ten.  

 

105 Junge Mutter (2024) 

106 OSEO Vaud (2024) 

107 HEKS (2024) 
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• Für Frauen stellt auch die Vermittlung in Teilzeitjobs eine Option dar, um erste Arbeitser-

fahrung zu sammeln und dem Arbeitsmarkt nicht zu lange fernzubleiben. Dies betrifft auch 

Frauen in Haushalten, die noch von der Sozialhilfe abhängig ist. In gewissen Fällen kann 

für diese Frauen eine Teilzeitbeschäftigung sinnvoll sein, auch wenn die Personen mit ei-

nem Einkommen aus einer Teilzeiterwerbstätigkeit nicht unmittelbar von der Sozialhilfe ab-

gelöst werden können.  

Im Familiennachzug müssen die nachgezogenen Personen bereits bei der Einreise über 

Kenntnisse der Landessprache verfügen oder für einen Sprachkurs angemeldet sein. Um die 

Erlangung der Sprachkenntnisse verbindlicher zu gestalten und gleichzeitig die Abhängigkei-

ten innerhalb eines Paares im Familiennachzug zu reduzieren, kann eine Integrationsverein-

barung sinnvoll sein, wie sie z.B. der Kanton Luzern kennt. Er kann von Personen, die aus 

einem Drittstaat im Familiennachzug einreisen und deren Partner oder Partnerin nicht Schwei-

zer oder Schweizerin ist, verlangen, im ersten Jahr nach Ankunft in der Schweiz 120 Lektionen 

Sprachkurs sowie einen Integrationskurs zu besuchen.108 Eine befragte Schlüsselperson be-

fürwortet Kurse, die das Schweizer System erklären, und spricht sich für subventionierte Inten-

sivsprachkurse aus. Dies könne für Paare im Familiennachzug mit Kinderwunsch einen Anreiz 

darstellen, den Spracherwerb der nachgezogenen Partnerin gegenüber der Familienplanung 

zeitlich zu priorisieren. 

Einige interviewte Fallführende, Sozialarbeitende und Berufsberatende finden es wichtig, dass 

Paare im Asylbereich darüber aufgeklärt werden, was eine Familiengründung in der Schweiz 

bedeutet. Dazu gehören der Hinweis auf die Kosten von Kindern allgemein sowie der familien-

ergänzenden Kinderbetreuung, falls keine erweiterte Familie dafür zur Verfügung steht. Dazu 

gehört auch, den Familien aufzuzeigen, dass Kinder bedeuten können, auf staatliche Unter-

stützung angewiesen zu sein und z.B. gegenüber jungen Paaren mit Kinderwunsch im Asylbe-

reich die Vorteile einer vor der Familiengründung abgeschlossenen Ausbildung zu betonen. In 

einzelnen Fällen könne auch Sexualaufklärung angezeigt sein bzw. die Aufklärung darüber, 

dass Frauen ein Mitbestimmungsrecht in der Familienplanung haben. Vielmehr ist jedoch das 

Aufzeigen von Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen ausserhalb des Haushalts und der Kin-

derbetreuung gefragt. Sollte eine Frau deutlich bessere Sprachkenntnisse und/oder Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt haben als ihr Mann, wird nach Angabe einiger Sozialarbeitenden auch 

Überzeugungsarbeit bei den Männern geleistet, damit sich diese der Kinderbetreuung widmen, 

was jedoch herausfordernd sein kann.  

Im Kanton Waadt wird im Asylbereich bereits punktuell darauf geachtet, bei Paaren und Fami-

lien die Frau ebenfalls zur Sozialberatung einzuladen oder Paare getrennt zu Beratungsge-

sprächen aufzubieten bzw. wird dies den Sozialarbeitenden empfohlen, ist aber noch nicht 

institutionalisiert. Bei Familiennachzügen kann es gemäss einer Integrationsdelegierten ziel-

führend sein, Frauen zusammen mit ihrem Partner aufzubieten, damit sie eher zum Erstge-

spräch erscheinen und die Paardynamik beobachtet werden kann, um allenfalls die Frau später 

intensiver zu begleiten.  

 

108 Jost (2016); Vogel (2012), S. 40 
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Um Fallführende, Beratungspersonen, Sozialarbeitende und weitere Personen, die Migrantin-

nen und Migranten bei ihrer Integration unterstützen, auf eine geschlechtsbewusste Förderung 

zu sensibilisieren, kann ein regelmässiger Austausch zielführend sein. Der Kanton Waadt ver-

fügt bereits über eine kantonale Arbeitsgruppe, die sich für frauenspezifische Förderung ein-

setzt.  

8.7 Soziale Integration 

Zur Förderung der sozialen Integration bestehen diverse, wenn auch nicht flächendeckende 

Angebote. Damit diese Angebote auch von Frauen besucht werden, ist gemäss den befragten 

Personen wichtig, dass diese niederschwellig zugänglich sind, wie z.B. ein Café, in dem sich 

Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund austauschen können und in das auch Kinder 

mitgebracht werden können. Um Frauen zu erreichen, die aufgrund der Kinderbetreuungs-

pflichten selten das Haus verlassen, eignen sich Hausbesuchsprogramme wie schritt:weise, 

das die frühe Förderung von sozial benachteiligten Familien stärkt.109 Begegnungsorte anzu-

bieten ist jedoch einfacher und niederschwelliger umzusetzen als aufsuchende Angebote. Um 

mehr Frauen (und auch Männer) zur Teilnahme an Begegnungsprojekten zu motivieren, hat 

sich gemäss mehrerer Integrationsdelegierten der Einsatz von Schlüsselpersonen sehr be-

währt. Diese informieren die Migrationsbevölkerung auch über diverse Angebote wie Kitas. 

Schlüsselpersonen müssen die lokalen oder regionalen Angebote kennen, je nach Verteilung 

der entsprechenden Migrationsbevölkerung über den Kanton. In den Kantonen Uri und Solo-

thurn werden sie über ein kantonales Netzwerk koordiniert.  

Freiwilligenarbeit oder das Engagement in einem Verein kann die soziale Integration stark för-

dern. Bei der Konzeption von Begegnungsangeboten ist es daher gemäss den befragten In-

tegrationsbeauftragten von Vorteil, wenn Migrantinnen und Migranten eingebunden werden 

und möglichst viel Verantwortung für das Angebot an sie abgegeben wird. Sie sollen dabei 

auch Leitungsfunktionen übernehmen, was zu Beginn mehr Betreuung braucht, sich aber ge-

rade bei Frauen in einem gesteigerten Selbstwertgefühl auszahlen kann. Die betroffenen Mig-

rantinnen können eine Vorbildfunktion für andere Frauen mit Migrationshintergrund darstellen 

und aufzeigen, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen, sich freiwillig zu engagieren und so 

zu vernetzen, was ihnen später auch erste Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen 

kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Frauen allenfalls durch Haushaltsführung, Kinder-

betreuung und/oder die Arbeitssuche bereits sehr ausgelastet sind. Sie sind somit auf Flexibi-

lität angewiesen, damit ihr freiwilliges Engagement keine zusätzliche Belastung wird.  

Auch von Femmes Tisch Moderatorinnen wurde in den Gesprächen berichtet, dass sie sich 

zuerst freiwillig engagiert hätten und dadurch zum bezahlten Mandat als Femmes Tisch Mo-

deratorin gekommen sind. Für die Austauschrunden im Rahmen von Femmes Tischen werden 

Migrantinnen befähigt, diese Runden als Moderatorin selbst durchzuführen. Dass mehr Fem-

mes Tische als Männer Tische bestehen, weist darauf hin, dass das Bedürfnis oder die zeitli-

chen Ressourcen für diesen Austausch eher bei Migrantinnen bestehen. Das Angebot an 

 

109 a:primo (2024) 



 8. Auslegeordnung zu Handlungsmöglichkeiten ECOPLAN 

92 

solchen oder ähnlichen Gesprächsrunden für Männer sollte jedoch ausgebaut werden, damit 

auch sie auf Themen wie Geschlechterrollen und Kinderbetreuung sensibilisiert werden kön-

nen.  

Die von Femmes Tische angebotenen Austauschrunden sind insofern niederschwellig zugäng-

lich, als dass sie in der Muttersprache der Teilnehmenden durchgeführt werden. Um die Mig-

rationsbevölkerung stärker in Kontakt mit der Schweizer Bevölkerung zu bringen, würden sich 

bestehende Gefässe wie Vereine eignen. Dazu muss nicht nur das Konzept von Vereinen der 

Migrationsbevölkerung nähergebracht werden, sondern auch die Schweizer Bevölkerung da-

rauf sensibilisiert werden, dass ihr eine aktive Rolle in der Integration zukommt, indem sie 

Migrantinnen und Migranten gegenüber Offenheit zeigt und z.B. Unterstützung bei Sprachbar-

rieren leistet, statt diese als anstrengend zu empfinden. Gerade für nichterwerbstätige Frauen 

wäre dies wichtig, da sie kein soziales Umfeld durch einen Arbeitsplatz haben.  
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9 Empfehlungen 

Die wichtigsten Gründe für geschlechtsspezifische Unterschiede in der Integration liegen in 

mangelnden Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Geschlechterrollen und der Förderpraxis (unter-

schiedliche Förderung von Frauen und Männern, an die Bedürfnisse von Frauen angepasste 

Angebote, Finanzierung von Angeboten ausserhalb von Sozialhilfe). Daher liegen, wie in Ka-

pitel 8 aufgezeigt, auch die Handlungsmöglichkeiten vor allem in diesen drei Punkten.  

Basierend auf der Auslegeordnung der Handlungsmöglichkeiten wurden Empfehlungen abge-

leitet, wie die Integration von Frauen gefördert werden kann, um die Chancengleichheit bezüg-

lich des Zugangs zu Integrationsmassnahmen und gesellschaftlicher sowie arbeitsmarktlicher 

Teilhabe zu verbessern und somit die Unterschiede im Integrationsstand von Migrantinnen und 

Migranten zu verkleinern. Zum Thema Gesundheit werden keine Empfehlungen präsentiert, 

da der Gesundheitszustand in der Datenanalyse und den Interviews zu wenig vertieft werden 

konnte. In einem Exkurs in Kapitel 5 wird vertieft, wie ein schlechter psychischer und physi-

scher Gesundheitszustand ein Integrationshemmnis darstellt. 

Von der Umsetzung einiger Empfehlungen würden auch Migranten oder die schweizerische 

Bevölkerung profitieren, sie zielen jedoch vornehmlich darauf ab, die Situation der Migrantin-

nen zu verbessern. Die Empfehlungen richten sich an verschiedene Akteursgruppen, z.B. an 

Fallführende, Sozialdienste, Beratungsstellen, Gemeinden bzw. Integrationsdelegierte, Regel-

strukturen, zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, Kantone sowie Bundesbehörden. 

Da im Asylbereich und im Ausländerbereich unterschiedliche Finanzierungsregeln gelten, führt 

dies teilweise auch zu anderen Handlungsempfehlungen je nach Status. Vorab soll erwähnt 

werden, dass die Handlungsmöglichkeiten im Asylbereich ungleich grösser sind als im Auslän-

derbereich.  

9.1 Migrantinnen systematisch und gezielt ansprechen und begleiten 

Trotz der angestrebten Integration kann es nicht das Ziel sein, dass Frauen in den Arbeitsmarkt 

gezwungen werden, verschiedene Familienmodelle sollen gelebt werden dürfen. Allerdings 

muss den vor allem betroffenen Frauen klar aufgezeigt werden, dass daraus Abhängigkeiten 

vom Partner entstehen, die eine nachhaltige und langfristige Integration erschweren können. 

Dies benötigt auch eine Sensibilisierung der Männer diesbezüglich. 

9.1.1 Kantone und Gemeinden 

• Erstinformation und Beratung im Asylbereich: Die für die Erstinformation zuständigen 

bzw. fallführenden Stellen richten ihre Informationen gezielt auch an Frauen und führen 

Gespräche direkt mit ihnen (siehe Empfehlungen zum gleichberechtigten Einbezug in Ka-

pitel 9.4). Sie stellen sicher, dass Migrantinnen über ihre Möglichkeiten z.B. zur Absolvie-

rung einer Ausbildung oder auf dem Arbeitsmarkt informiert sind 

• Erstinformation und Beratung im Familiennachzug: Einwohnerdienste laden Personen 

im Familiennachzug zu einem Informationsgespräch ein, wobei ein besonderes Augenmerk 
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auf jungen Frauen (ca. 25-35 Jahre). Sowohl die nachziehenden wie auch die nachgezo-

genen Personen werden am besten bereits vor der Einreise über die Wichtigkeit von Integ-

rationsbemühungen der nachgezogenen Person (Spracherwerb, Ausbildung, Erwerbstätig-

keit, soziale Integration) und ggf. vorhandene Förderangebote informiert. Daneben soll ein 

Bewusstsein dafür geschaffen werden, was Familiengründung in der Schweiz bedeutet (fi-

nanzielle Auswirkungen, Zugang zu Kinderbetreuung) und für die möglichen negativen Aus-

wirkungen von schlechter Integration. Ein Ausbau der Erstinformationsgespräche bedeutet 

zusätzliche personelle Ressourcen, die den Paaren jedoch helfen, eine gut informierte Ent-

scheidung bezüglich ihrer Lebens- und Familienplanung vorzunehmen. 

• Integrationsvereinbarungen im Familiennachzug: Im Familiennachzug können Kantone 

das in einigen Kantonen bereits bestehende Konzept der Integrationsvereinbarungen über-

nehmen. Idealerweise werden die nötigen Sprach- und Integrationskurse dazu stark sub-

ventioniert und die Sprachkurse auch über das Level B1 hinaus als Intensivkurse angebo-

ten. Die Finanzierung muss jeweils zwischen dem Kanton und den Gemeinden geklärt wer-

den.  

• Erreichbarkeit: Sowohl im Asyl- wie auch im Ausländerbereich wird der Einsatz von 

Schlüsselpersonen als Integrationsvorbilder und Informationsquellen auf regionaler oder lo-

kaler Ebene gefördert, da dies die niederschwellige Erreichbarkeit von Migrantinnen und 

Migranten steigert und das Zirkulieren von Falschinformationen verhindert. Die Finanzie-

rung und Organisation ist dabei zwischen dem Kanton und den Gemeinden zu klären. 

9.2 Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Personen mit Betreuungspflichten 
und Integrationsbedarf  

Um Personen mit Betreuungspflichten die gleichen Integrationsmöglichkeiten zu bieten, rei-

chen punktuelle Kinderbetreuungsmöglichkeiten, wie sie während einzelner Integrationsmass-

nahmen angeboten werden, nicht aus. Vielmehr muss die Kinderbetreuung auch sichergestellt 

werden, wenn Migrantinnen einer Ausbildung oder Arbeit nachgehen möchten. 

9.2.1 Bund, Kantone und Gemeinden 

• Ausbau und Finanzierung der Regelstrukturen für familienergänzende Kinderbetreu-

ung: Der Zugang zu und die Finanzierbarkeit von familienergänzender Betreuung für er-

werbstätige Migrant/-innen und Migrant/-innen in Ausbildung mit Betreuungspflichten wird 

sichergestellt. Im Asylbereich ist die Finanzierung von Kitaplätzen über die Globalpauschale 

geregelt, solange sich eine Familie in der Sozialhilfe befindet. Im Ausländerbereich oder für 

Geflüchtete, die sich von der Sozialhilfe abgelöst haben, muss die Finanzierung ausserhalb 

des Migrationsbereichs in den Regelstrukturen (Kitas, Tagesschulen, Stipendien) gesche-

hen und ist von den Kantonen zu fördern, da von mehr und günstigeren Kitaplätzen sowie 

schulergänzenden Betreuungsangeboten auch Schweizer Familien sowie die Wirtschaft 

profitieren. Die Erwerbsbeteiligung von Müttern könnte erhöht und so dem Fachkräfteman-

gel entgegengewirkt werden. Um die Finanzierung dieser Angebote zu klären, muss die 
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Schnittstelle zwischen der spezifischen Integrationsförderung und den zuständigen Regel-

strukturen (z.B. Sozialhilfe, Bildung und Arbeitsmarkt) geklärt werden.  

9.2.2 Kantone und Gemeinden 

• Vermeidung von Sozialhilfebezug: Um Schwelleneffekte und einen Rückfall in die Sozi-

alhilfe zu verhindern (Asylbereich) bzw. um das Angebot für Personen mit beschränkten 

finanziellen Mitteln zugänglicher zu gestalten (Familiennachzug), wird die Kinderbetreuung 

z.B. mit einkommensabhängigen Betreuungsgutscheinen finanziert. Die Ausarbeitung des 

Subventionssystems obliegt dem Kanton und den Gemeinden und betrifft die gesamte 

schweizerische Bevölkerung. Wichtig ist für Migrantinnen und Migranten, dass der admi-

nistrative Aufwand für die Anmeldung in der Kita, die Beantragung von Betreuungsgutschei-

nen etc. klein gehalten wird. Eine weitere Vergünstigung der Plätze bedeutet eine finanzielle 

Investition, die sich jedoch langfristig auszahlt, indem Kinder mit Migrationshintergrund bes-

ser vorbereitet in den Kindergarten eintreten, was später das Schulsystem entlastet. 

9.2.3 Verantwortliche für Integrationsmassnahmen  

• Berücksichtigung von informellen Kinderbetreuungsmöglichkeiten prüfen: Im Asyl-

bereich ziehen fallführende Stellen vermehrt informelle Kinderbetreuungsangebote in Be-

tracht, sollte der Zugang zu institutioneller familienergänzender Kinderbetreuung nicht ge-

geben sein und das Antreten einer Ausbildung oder einer Arbeitsstelle davon abhängen. 

Die Sozialhilfe muss in der Bewilligung von deren Finanzierung flexibler werden. Informelle 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten können auch gestärkt werden, indem z.B. geflüchtete Fa-

milien vermehrt mit Schweizer Familien in Kontakt kommen oder in gewissen Fällen (z.B. 

Alleinerziehende) sogar in Gastfamilien untergebracht werden, die zeitweise die Betreuung 

übernehmen. Im Ausländerbereich können Beratungsstellen und Integrationsdelegierte die 

lokale oder regionale Vernetzung von Personen, die informelle Kinderbetreuung anbieten 

und Migrantinnen und Migranten, die eine solche benötigen, vorantreiben.  

• Integrierte Konzipierung von Integrationsangeboten durch Absprache mit Regel-

strukturen: Bei der Ausgestaltung von Integrationsangeboten wird nicht nur die Finanzie-

rung, sondern auch der Zugang zu Kinderbetreuung mitgedacht. Dabei findet die Betreuung 

möglichst über die Regelstrukturen statt. Die Passung zwischen den Integrationsangeboten 

und dem Angebot an familienergänzender Kinderbetreuung wird sichergestellt, indem die 

Koordination und Zusammenarbeit verbessert werden. Je nachdem können dazu beste-

hende Strukturen gestärkt werden oder es müssen neue Strukturen geschaffen werden. Je 

nach bereits bestehendem Angebot an Integrationsfördermassnahmen und Kinderbetreu-

ung kann die Zuständigkeit bzw. der Lead dabei bei den Anbietenden, den Kitas, den Ge-

meinden oder weiteren Akteuren liegen.  
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9.3 Bedarfsgerechte Ausrichtung und Ausgestaltung von Fördermassnah-

men  

Angebote werden auf den Integrationsförderbedarf und die Bedürfnisse von Migrantinnen mit 

und ohne Betreuungspflichten zugeschnitten. Auch Ausbildungsplätze und Arbeitsstellen bie-

ten Frauen Flexibilität und ermöglichen Vereinbarkeit. Um geschlechtsspezifische Unter-

schiede, die in den ersten Jahren nach der Einreise in die Schweiz entstehen, nicht langfristig 

zu zementieren, werden im Asylbereich z.B. die Prozesse bei der Ablösung aus der Sozialhilfe 

betrachtet. Diese stellen einen kritischen Punkt für Frauen dar, falls sie bis dahin noch nicht 

von Fördermassnahmen profitieren konnten. Im Familiennachzug werden Wege gefunden, 

eine allfällige finanzielle Abhängigkeit von nachgezogenen Frauen von ihren Partnern durch 

eine Ausweitung subventionierter Angebote, z.B. Sprachkursen, abzuschwächen.  

9.3.1 Kantone 

• Verlängerung der Integrationsförderung von Personen mit Betreuungspflichten: Die 

Integrationsförderung im Asylbereich wird aufrechterhalten, nachdem sich eine Familie von 

der Sozialhilfe abgelöst hat, wenn nur ein Elternteil einer Erwerbstätigkeit nachgeht bzw. 

wenn noch Integrationsmassnahmen notwendig sind. Bei Personen mit Betreuungspflich-

ten werden auch nach dem Zeitraum von 5-7 Jahren nach Einreise noch Fördermassnah-

men gesprochen, da sich die Erstintegration durch die Betreuungspflichten verzögern kann. 

Mütter wie auch Väter sollen so Betreuungsaufgaben übernehmen und zu einem späteren 

Zeitpunkt eine Ausbildung absolvieren oder die Arbeitsintegration nachholen können. Beim 

Einsatz der Integrationspauschale werden die dafür notwendigen finanziellen Mittel einbe-

rechnet. Sollte die Integrationspauschale zu Finanzierung nicht ausreichen, weil z.B. noch 

Kosten für die Kinderbetreuung anfallen, bringt dies für die Kantone weitere Kosten mit sich, 

die sich langfristig jedoch auszahlen können.  

• Berücksichtigung der sozialen Integration bei Personen mit Betreuungspflichten: 

Sollten sich Familien dazu entscheiden, dass die Frau hauptsächlich für die Kinderbetreu-

ung zuständig ist, so darf im Asylbereich die Integration der Frau nicht vernachlässigt wer-

den, sondern der Fokus muss auf die soziale Integration gesetzt werden (mittels weiterfüh-

render Sprachkurse, Freiwilligenarbeit etc.). Wird diese in die Fallführung aufgenommen, 

ermöglicht das einen Beziehungsaufbau und den Fokus auf frauenspezifische Bedürfnisse. 

Langfristig ist die Förderung der sozialen Integration kostensparend, da Personen durch 

eine gute Vernetzung besser integriert sind, was ihnen zu einem späteren Zeitpunkt den 

Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern und möglicherweise zu einer rascheren Ablösung von 

der Sozialhilfe führen kann. Auch im Familiennachzug können Beratungsstellen Frauen na-

helegen, an Angeboten für soziale Integration teilzunehmen oder sich ehrenamtlich zu en-

gagieren. Bestätigungen für Freiwilligenarbeit können z.B. relevant werden, wenn sich eine 

Frau für den Einstieg in den Arbeitsmarkt interessiert, nachdem ihre Kinder älter sind.  

• Ausbau Sprachkurse: Das Angebot an Sprachkursen soll ausgebaut und auch höhere 

Sprachniveaus abgedeckt werden, innerhalb des Asylbereichs wie auch im Familiennach-

zug. Dazu können u.a. für Geflüchtete entstandene Angebote für die weitere Migrationsbe-

völkerung geöffnet und subventioniert werden, z.B. Intensivsprachkurse. Die dadurch 
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entstehenden Kosten wären nicht vernachlässigbar und die Finanzierung müsste geklärt 

werden.  

9.3.2 Verantwortliche für Integrationsmassnahmen  

• Vereinbarkeit von Integrationsmassnahmen und Betreuungspflichten: Das institutio-

nelle Setting von Fördermassnahmen, seien dies Sprachkurse oder Bewerbungscoachings 

etc., bietet einen Zugang für Personen mit Betreuungspflichten, gegenüber Kindern oder 

pflegebedürftigen Angehörigen, oder auch für Personen mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen. Die Vereinbarkeit wird auch bei Aus-/Weiterbildungs- und Arbeitsplätzen sicherge-

stellt. Dazu werden Angebote auch online oder zu Randstunden angeboten sowie beste-

hende Teilzeitmöglichkeiten und modulare Angebote ausgebaut und gefördert, v.a. auch 

bei Ausbildungen. Die Angebote werden bei Arbeitgebenden bekannter gemacht, um Mig-

rantinnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Diese Möglichkeiten sollen je-

doch auch Männern sowie der einheimischen Bevölkerung offenstehen.  

• Geschlechtsspezifische Angebote: Wo sich die Bedürfnisse von Frauen von denen von 

Männern unterscheiden, sensible Themen besprochen werden oder Begegnungs- und Ru-

heorte benötigt werden, können rein für Frauen zugängliche Angebote geschaffen werden. 

Angebote wie z.B. Begegnungsorte werden niederschwellig ausgestaltet. Kinder müssen 

mitgebracht werden können und/oder Kinderbetreuung bereitstehen.  

Gleichzeitig sollten auch vermehrt Angebote rein für Männer konzipiert werden, in denen 

u.a. Geschlechter- und Vaterrollen reflektiert werden können. Für einen effizienten Mitte-

leinsatz bietet es sich für öffentliche Akteure an, bestehende Programme von nicht-staatli-

chen Akteuren wie Vereinen (verstärkt) zu finanzieren, die nahe an der Zielgruppe sind.  

Darüber hinaus sollen Angebote zum Berufseinstieg junger Mütter sowie Angebote zur Ar-

beitsmarkterfahrung für Frauen von den Kantonen und dem Bund weiterhin gefördert und 

bei den Gemeinden bekannt gemacht werden. 

9.3.3 Bund 

• Verlängerung der Integrationsförderung von Personen mit Betreuungspflichten: Um 

die Bemühungen der Kantone zu unterstützen, die Integrationsförderung von Personen mit 

Betreuungspflichten auch nach 5-7 Jahren noch sicherzustellen (siehe Kapitel 9.3.1), betont 

das SEM gegenüber den Kantonen, dass diese Zeitspanne bloss einen Richtwert darstellt. 

• Austausch zwischen den Kantonen: Lerneffekte bezüglich der Integration von Frauen 

werden unter den Kantonen ausgetauscht, damit die Kantone auf den Erkenntnissen ande-

rer Kantone aufbauen können. Dem SEM kommt dabei eine koordinierende Rolle zu. Dazu 

sollen bestehende Gefässe besser genutzt werden, um Good Practice Beispiele zu eruieren 

und zu positionieren. So soll zwischen den Kantonen eine Kultur des gegenseitigen Lernens 

geschaffen werden, wozu jedoch der Wille bestehen muss. Weiter könnten dazu (finanzi-

elle) Anreize in den KIP geschaffen werden.  
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9.4 Sensibilisierung für mögliche geschlechtsspezifische Bedürfnisunter-

schiede und einen egalitären Einbezug  

Relevante Akteurinnen und Akteure (z.B. Sozialarbeitende, Fallführende Stellen, Beratende, 

Jobcoaches, Schulen und Gemeinden) werden auf die möglicherweise unterschiedlichen Be-

dürfnisse von Migrantinnen und Migranten sensibilisiert und dazu angehalten, beide Ehepart-

ner oder Elternteile gleichberechtigt einzubeziehen und ihre Förderpraxis geschlechtsbewusst 

zu gestalten. 

9.4.1 Verantwortliche für Integrationsmassnahmen  

• Sensibilisierung auf Geschlechterrollen: Fachpersonen im Integrationsbereich werden 

auf Geschlechterrollen in der Schweizer Kultur sowie in anderen Kulturen sensibilisiert, da-

mit sie diese nicht zementieren. Der Umgang mit Migrantinnen und Migranten soll dabei 

nicht vom Verhalten einzelner Sozialarbeitenden und weiteren Beratenden abhängen, son-

dern es müssen dazu institutionellen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Im Asylbe-

reich können dazu Richtlinien als Anhaltspunkte von den Sozialdiensten erlassen bzw. die 

bestehenden Weisungen ergänzt werden. Diese können um kulturelles Wissen von z.B. 

Schlüsselpersonen oder Dolmetschenden erweitert werden. An diese Weisungen können 

sich auch Fachpersonen von Beratungsstellen halten, z.B. wenn Berufsberatende Perso-

nen aus dem Familiennachzug beraten.  

Weiter sollen die geschlechtsspezifischen und allenfalls kulturell bedingten Bedürfnisse von 

Migrantinnen und Migranten berücksichtigt werden. Fallführende im Asylbereich sollen z.B. 

je nach kulturellem Hintergrund der Frauen mit ihnen thematisieren, ob sie z.B. Deutsch-

kurse am Abend besuchen können, falls sie dann nicht allein unterwegs sein möchten. 

• Gleichbehandlung: Im Asylbereich trauen die Fallführenden und weitere Beratungsperso-

nen den Männern und Frauen das gleiche Engagement in der Arbeitswelt wie auch in der 

Kinderbetreuung und dem Haushalt zu. Dementsprechend schlagen sie beiden dieselben 

Integrationsmassnahmen vor, unabhängig ihrer familiären Situation. Das bedeutet, es kann 

auch Vätern die Übernahme der Kinderbetreuung als Option präsentiert werden. 

• Adressieren beider Partner: Bei Familien oder Paaren in der Sozialhilfe sollen in der Kor-

respondenz beide Personen angesprochen und für beide Personen ein Dossier eröffnet 

werden. Das Geld soll separat oder auf ein Konto ausbezahlt werden, das auf den Namen 

von beiden Personen lautet. Um Themen wie die Aufklärung über finanzielle Folgen der 

Familienplanung oder Kinderbetreuung anzusprechen, laden Sozialarbeitende Frauen 

ebenfalls zur Sozialberatung ein oder bieten Paare getrennt zu Beratungsgesprächen auf, 

sei dies in der Sozialhilfe oder bei einem Familiennachzug.  

9.4.2 Gemeinden 

• Sensibilisierung der Akteure auf lokaler Ebene: Ausserhalb der Sozialdienste, d.h. auch 

im Familiennachzug, soll in Zusammenarbeit von Einwohnerdiensten, der Schule, der Poli-

zei, Arztpraxen und zivilgesellschaftlichen Akteuren wie Vereinen oder Kirchen dafür 
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gesorgt werden, dass beim Umgang mit Familien mit Migrationshintergrund nicht nur der 

Mann angesprochen wird. 

9.5 Monitoring und Controlling 

Alle im Migrationsbereich tätigen Akteure überprüfen regelmässig, ob individuell getroffene 

Massnahmen zur Verringerung der Geschlechterunterschiede in der Integration eine Wirkung 

haben. Dazu werden Mechanismen für das (Selbst-)Controlling geschaffen und die entspre-

chenden, geschlechtsspezifisch vorliegenden Datengrundlagen erhoben. Dem SEM kann im 

Rahmen seiner Aufgaben eine koordinierende Rolle zukommen.  
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10 Anhang A: Rechtliche Voraussetzungen geschlechtsspezifi-
scher Unterschiede  

Die Voraussetzungen für aufenthaltsrechtliche Regelungen, wie die Erteilung der Niederlas-

sungsbewilligung C, einer Härtefallbewilligung mit Ausweis B für vorläufig aufgenommene Per-

sonen und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Ausweis F (einer sogenannten F-zu-B-

Regelung), oder eine Einbürgerung, enthalten alle Integrationskriterien. Die gesetzlichen 

Grundlagen sind das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) und das Bürgerrechtsgesetz 

(BüG) und die entsprechenden Verordnungen.  

10.1 Niederlassungsbewilligung C 

Für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung (C-Bewilligung) gibt es zeitliche, sprachliche 

und integrationstechnische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Des Weiteren dürfen 

keine Widerrufsgründe vorliegen. Gesetzliche Grundlage dafür ist Art. 34 AIG.  

Die zeitliche Voraussetzung besteht darin, dass eine Person mindestens zehn Jahre in der 

Schweiz gelebt haben muss, um eine ordentliche Erteilung der C-Bewilligung zu bekommen 

(Art. 34 Abs. 2a AIG). Eine frühzeitige Erteilung kann frühestens nach fünf Jahren geschehen, 

sofern die sprachlichen und integrationstechnischen Voraussetzungen dann schon erfüllt sind 

(Art. 34 Abs. 4 AIG). Die Widerrufsgründe gemäss Art. 62 AIG beziehen sich in erster Linie auf 

strafrechtlich relevante Fakten und den Sozialhilfebezug, die die Erteilung einer C-Bewilligung 

verhindern. Art. 63 Abs. 2 AIG legt fest, dass eine Niederlassungsbewilligung widerrufen und 

auch nicht erteilt werden kann, wenn die betreffende Person die Integrationskriterien nach Art. 

58a AIG nicht erfüllt. 

Die Voraussetzungen bezüglich Integration sind folgendermassen auch massgebend im Art. 

58a AIG geregelt. Insbesondere relevant sind Abs. 1 lit. c und d, die die Sprachkompetenzen 

und die Teilnahme am Wirtschaftsleben regeln. Diese Bestimmungen werden in Art. 77 ff VZAE 

(Verordnung Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit) konkretisiert. Art. 77d VZAE be-

schreibt die Voraussetzungen für ausreichende Sprachkompetenzen, die beinhalten: einen 

Sprachnachweis, der die angeforderten Sprachkompetenzen nachweist.110 In der Verordnung 

ist kein konkretes Sprachniveau festgelegt; es ist Sache der Kantone dies zu bestimmen. In 

den meisten Kantonen beläuft sich das geforderte Sprachniveau auf ein Niveau A2 GER, meist 

sowohl schriftlich als auch mündlich. Art. 77e VZAE legt fest, dass eine Person am Wirtschafts-

leben teilnimmt, «wenn sie die Lebenshaltungskosten und Unterhaltsverpflichtungen durch 

Einkommen, Vermögen oder Leistungen Dritter, auf die ein Rechtsanspruch besteht», decken 

kann. Der Erwerb von Bildung (Aus- oder Weiterbildung) gilt auch als Teilnahme am Wirt-

schaftsleben.  

 

110 Eine der Landessprachen als Muttersprache sprechen und schreiben zu können, während mindestens drei Jahren 

die obligatorische Schule in einer Landessprache besucht zu haben oder eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder 

Tertiärstufe in dieser Landessprache besucht zu haben, gelten ebenfalls als Sprachnachweise (Art. 77d Abs. 1, a-

c VZAE). 
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Art. 77f VZAE stipuliert zusätzlich, dass eine Abweichung von diesen Integrationskriterien mög-

lich ist in spezifischen Fällen, die die Erfüllung der Kriterien verunmöglichen oder stark er-

schweren. Diese beinhalten: körperliche, geistige oder psychische Behinderung, eine schwere 

oder lang andauernde Krankheit oder andere gewichtige persönliche Umstände, wie zum Bei-

spiel eine Lern-, Lese- oder Schreibschwäche, Erwerbsarmut oder die Wahrnehmung von Be-

treuungsaufgaben. Diese geltend gemachten Beeinträchtigungen müssen von der ausländi-

schen Person nachgewiesen werden.  

10.2 Härtefall (Erteilung der Aufenthaltsbewilligung B für Personen mit Be-

willigung F) 

Den Personen, die einen vorläufigen Aufenthaltstitel F haben, ist es gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. 

c AsylG möglich, diesen in eine Aufenthaltsbewilligung B umzuwandeln, wenn sie einen 

schwerwiegenden persönlichen Härtefall oder wichtige öffentliche Interessen geltend machen 

können. Für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung B aufgrund einer Härtefallregelung sind 

die rechtlichen Grundlagen Art. 84 Abs. 5 AIG. Diese Bestimmung lautet: «Gesuche um Ertei-

lung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Auslän-

dern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, werden unter Berücksichti-

gung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den 

Herkunftsstaat vertieft geprüft.» Die einschlägigen Integrationskriterien sind dabei wiederum 

die Kriterien in Art. 58a AIG. Die Integrationskriterien sind in Art. 58a AIG sind in Art. 31 Abs. 

1 VZAE für die Härtefallregelung noch konkretisiert. Das heisst, dass bei der Härtefallregelung 

einerseits das zeitliche Kriterium anders ist und zusätzlich noch das Kriterium der Zumutbarkeit 

einer Rückkehr dazukommt, was in punkto Integrationsstand in der Schweiz jedoch nicht gross 

relevant ist.  

In Bezug auf die Integrationskriterien bei der Härtefallregelung kann betont werden, dass, 

«eine lang dauernde Anwesenheit und eine fortgeschrittene soziale und berufliche Integration 

sowie klagloses Verhalten für sich allein nicht ausreichen», wie es im Merkblatt des Kantons 

Luzern formuliert ist.111 Im Merkblatt des Kantons Zürich wird zum Beispiel von einer „ver-

tiefte(n) Integration, d.h. eine(r) überdurchschnittliche(n) soziale(n) und berufliche(n) Integra-

tion in der Schweiz“ gesprochen. Es werden so enge Beziehungen in der Schweiz verlangt, 

dass der Person nicht zugemutet werden kann, wieder in ihrem Heimatland zu leben. Konkret 

heisst dies, dass zum Beispiel Empfehlungsschrieben von Schweizer Freunden und Bekann-

ten beim zuständigen Migrationsamt eingereicht werden müssen oder auch die Mitgliedschaft 

in einem Verein belegt wird, um das Kriterium glaubhaft zu erfüllen.112 

 

111 Kanton Luzern, Justiz, und Sicherheitsdepartement, Amt für Migration (2014) 

112 Kanton Zürich, Sicherheitsdirektion, Migrationsamt (2021) 
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10.3 Einbürgerung 

Die relevanten Integrationskriterien für eine Einbürgerung gemäss Art. 12 Bürgerrechtsgesetz 

(BüG) sind vor allem die «Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache 

zu verständigen» und «die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung». 
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11 Anhang B: Hintergründe und weitere Resultate der Datenana-
lyse 

11.1 Details zur Definition der Analysegruppen 

Im Rahmen dieser Studie wird möglichst detailliert zwischen verschiedenen Kategorien zuge-

wanderter Personen unterschieden. Als übergeordnetes Kriterium wird dabei der Aufenthalts-

status berücksichtigt (STATPOP-Variable residentPermit). Bei der darüberhinausgehenden 

Differenzierung bestehen zwei Herausforderungen: 

• Abgrenzung von Personen, welche via Familiennachzug in die Schweiz gekommen sind. 

• Detailklassifikation von Personen mit B-Bewilligung, insbesondere Abgrenzung von: 

– vorläufig aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommen Flüchtlingen (VA), die 

einst über eine F-Bewilligung verfügten und später eine Härtefallbewilligung B erhalten 

haben  

– anerkannten Flüchtlingen  

– Drittstaatsangehörigen, die über den Ausländerbereich eingereist sind. 

Nachfolgend wird auf die beiden Herausforderungen und die gewählten Lösungsansätze ein-

gegangen. 

a) Abgrenzung des Familiennachzugs bei F-Bewilligungen 

• Ausgangslage: Die Abgrenzung des Familiennachzugs erfolgt grundsätzlich über die 

STATPOP-Variable familyReunion, welche zwischen (a) keinem Familiennachzug (Code-

9), (b) nachgezogenen Partnern (Code 1) und (c) nachgezogenen Kindern (Code 2) unter-

scheidet. Zusätzlich enthält die aus ZEMIS übernommene Variable permissionCode die In-

formation, ob die sich bereits in der Schweiz befindende Person, d.h. die nachziehende 

Person, über die Schweizer Staatsbürgerschaft verfügt. Weitere Informationen liegen nicht 

vor. 

• Herausforderung: Die Variablen familyReunion und permissionCode sind für Personen mit 

F-Bewilligung (vorläufig Aufgenommene) leer. Der Grund dafür ist, dass das BFS die Daten 

für den Ausländer- und für den Asylbereich in zwei separaten Lieferungen erhält, welche 

nicht genau dieselben Variablen enthalten. Deshalb ist es mit den uns verfügbaren STAT-

POP-Daten nicht möglich, aus der Gruppe der Personen mit F-Bewilligungen diejenigen 

Personen abzugrenzen, welche via Familiennachzug in die Schweiz gekommen sind. Dazu 

wäre eine Verknüpfung mit ZEMIS-Daten notwendig, auf welche für dieses Projekts ver-

zichtet wurde.113 

• Lösungsansatz: Für Personen mit F-Bewilligung wird auf eine Abgrenzung des Familien-

nachzugs verzichtet, d.h. alle diese Personen werden als eine Analysegruppe behandelt. 

 

113 Gemäss Auskunft des BFS wäre möglicherweise eine gewisse Abgrenzung via der technischen STATPOP-Variable 

DetailStatusAs möglich. Da diese aber in der STATPOP-Variablenliste und Synopsis nicht ersichtlich ist, konnte 

diese beim Datenverknüpfungsantrag nicht berücksichtigt werden. 
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Auf den Umgang von Personen im Familiennachzug mit B-Bewilligungen wird in Abschnitt c) 

genauer eingegangen. 

b) Detailklassifikation von Personen mit B-Bewilligung 

• Ausgangslage: Innerhalb der Personen mit B-Bewilligung kann mit der STATPOP-Variable 

residencePermit zusätzlich zwischen Personen aus einem EU/EFTA-Staat und Personen 

aus einem Drittstaat differenziert werden (Codes 201 und 202). Für die Drittstaatsangehö-

rigen wird eine weitere Unterscheidung in (a) Drittstaatsangehörige aus dem Ausländerbe-

reich, (b) anerkannte Flüchtlinge und (c) ehemalige vorläufig Aufgenommene mit einer Här-

tefallbewilligung B angestrebt. Basis dafür ist die Variable permissionCode. 

• Herausforderung: Eine in jedem Fall eindeutige Zuordnung anhand der Variable permis-

sionCode in die drei gewünschten Kategorien ist nicht möglich. Es existiert diesbezüglich 

keine offizielle Korrespondenztabelle. Ebenso besteht keine Möglichkeit einer Zuordnung 

mittels einer Kombination anderer Variablen. 

• Lösungsansatz: Für das vorliegende Projekt wurde durch Ecoplan anhand der Beschrei-

bung der Variablen (Labels) eine eigene Korrespondenztabelle erstellt. Diese teilt die Aus-

prägungen der Variable permissionCode den drei Gruppen (a) Drittstaatsangehörige aus 

dem Ausländerbereich, (b) anerkannte Flüchtlinge, (c) ehemalige vorläufig Aufgenommene 

mit einer Härtefallbewilligung B zu. Eine eindeutige Gruppen-Zuordnung ist jedoch nicht in 

jedem Fall möglich. Daher wurde zusätzlich eine Residualkategorie (d) übrige/Mix erstellt. 

Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die drei erstgenannten Kategorien nicht durch falsche 

Zuordnungen verzerrt und die darauf aufbauende Analyse verfälscht wird. In die Kategorie 

(d) übrige/Mix entfallen am Ende rund 15% aller Beobachtungen mit B-Bewilligung aus Dritt-

staaten. 

• Korrespondenztabelle: Zur Vereinfachung lag der Fokus bei der Erstellung der Korres-

pondenztabelle auf Ausprägungen von permissionCode, welche bei mindestens 100 Per-

sonen mit B-Bewilligungen vorkamen. Alle Ausprägungen mit weniger Beobachtungen wur-

den automatisch der Kategorie (d) übrige/Mix zugeordnet. Der aus dieser Vereinfachung 

resultierende Fehler ist sehr gering, da rund 98% aller Personen mit B-Bewilligungen in eine 

Ausprägung von permissionCode fallen, welche >= 100 Beobachtungen aufweisen. Die fol-

gende Abbildung zeigt detailliert auf, welche Labels welcher Gruppe zugeordnet wurden. 

Abbildung 11-1: Kategorisierung in vier Gruppen von Personen aus Drittstaaten mit B-Bewilli-

gung anhand der STATPOP-Variable «permissionCode» 

Kategorie Permissi-

onCode 

Label PermissionCode 

Drittstaats-

angehörige 

aus dem 

1344 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung für Schüler und Studenten, die während ihrer Ausbildung eine 
bezahlte Arbeit leisten. 

1351 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für Doktoranden und Postdoktoranden, die während ihrer Ausbil-
dung eine bezahlte Arbeit leisten. VEP: Aufenthaltsbewilligung für Doktoranden und Postdokto-
randen, die während ihrer Ausbildung weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten. 

1402 VZAE: Aufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit bei einem Schweizer Arbeitgeber aus VZAE-
Kontingent (Art. 37, 41, 46, 47 VZAE). 
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Ausländer-

bereich  

1410 VEP: Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA für erwerbstätige Angehörige der EU-17/EFTA-Staaten. 

1425 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für: Entsandte Arbeitnehmende von Unternehmen mit Sitz aus-
serhalb der EU/EFTA. Selbstständige EU/EFTA-Bürger, deren Unternehmenssitz ausserhalb der 
EU/EFTA liegt. […] 

3130 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung für Schüler und Studenten. 

3401 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung für Rentnerin und Rentner. 

3621 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung für Ausländer die sich auf Art. 8 EMRK berufen können 
(Schutz des Privat- und Familienlebens). 

3698 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung für übrige Nichterwerbstätige. 

Anerkannte 

Flüchtlinge 

308 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose. 

309 VZAE: Aufenthaltsbewilligung nach Widerruf oder Erlöschen des Asyls, mit oder ohne Aberken-
nung der Flüchtlingseigenschaft. 

1335 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für Personen (Hauptperson) aus dem Asylbereich, auf Grund eines 

Härtefalls, ausgenommen die Umwandlung der vorläufig aufgenommenen Personen. 

1336 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für Personen (Ehegatte) aus dem Asylbereich, auf Grund eines 
Härtefalls, ausgenommen die Umwandlung der vorläufig aufgenommenen Personen. 

1375 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für Personen (Kinder) aus dem Asylbereich, auf Grund eines Här-
tefalls, ausgenommen die Umwandlung der vorläufig aufgenommenen Personen. 

Ehem. VA 

mit Härtefall-

bewilligung 

B 

1323 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für die Umwandlung (Hauptperson) vorläufig aufgenommener Per-

sonen. 

1327 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für die Umwandlung (Ehegatte) vorläufig aufgenommener Perso-
nen. 

1387 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für die Umwandlung (Kinder) vorläufig aufgenommener Personen. 

Übrige/Mix 340 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für ausländische Kinder nach Auflösung der Familiengemeinschaft. 

341 VZAE: Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft, wenn die 
Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und eine erfolgreiche Integration besteht 
(CH-Ehepartner oder Ehepartner mit C-Bewilligung / eingetragene Partnerschaft). 

342 VZAE: Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft, wenn 
wichtige persönliche Gründe aufgrund ehelicher Gewalt einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz 
erforderlich machen. (CH-Ehepartner oder Ehepartner mit C-Bewilligung / eingetragene Partner-
schaft). 

343 VZAE: Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft, wenn an-
dere wichtige persönliche Gründe als eheliche Gewalt einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz 
erforderlich machen (CH-Ehepartner oder Ehepartner mit C-Bewilligung / eingetragene Partner-
schaft). 

1319 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung für schwerwiegenden persönlichen Härtefall. Gesuchsteller 
hat Kind mit Schweizer Bürgerrecht. 

1320 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung: Wiederzulassung von Ausländer/Innen. 

1321 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung für wichtige öffentliche Interessen. 

1324 VZAE/VEP: Aufenthaltsbewilligung für schwerwiegenden persönlichen Härtefall. 

1377 VZAE: Aufenthaltsbewilligung für Härtefall (ohne bisherigen Aufenthaltstitel) 

 Plus alle weiteren Ausprägungen (<100 Beobachtungen); entspricht ca. 2% aller Beobachtungen. 

 

Mit der Korrespondenztabelle lassen sich rund 85% aller Personen mit B-Bewilligungen aus 

Drittstaaten (d.h. ohne EU/EFTA) einer der drei Kategorien (a) Drittstaatsangehörige aus dem 

Ausländerbereich, (b) anerkannte Flüchtlinge, (c) ehemalige VA mit einer Härtefallbewilligung 

B zuordnen. In diesem Sinne entfallen nur 15% aller Beobachtungen in die Kategorie Üb-

rige/Mix (inkl. der 2%, welche in Ausprägungen mit <100 Beobachtungen fallen). Von dieser 

Zuordnung ausgenommen sind Personen aus dem Familiennachzug, bei welchen eine zusätz-

liche Herausforderung besteht (vgl. nächster Abschnitt).  
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c) Zuweisung Familiennachzug in Detailklassifikation von Personen mit B-Bewilligung 

• Ausgangslage: Innerhalb der Personengruppe mit B-Bewilligung können nachgezogene 

Personen anhand der STATPOP-Variable familyReunion identifiziert werden. Die Zuwei-

sung zu einer der vier oben genannten Gruppen anhand der Variable permissionCode ist 

wiederum nicht möglich. 

• Herausforderung: Nachgezogene Personen erhalten permissionCodes, welche den Fami-

liennachzug anzeigen (z.B. Codes 312 und 4001). Damit geht jedoch gleichzeitig die Infor-

mationsgrundlage verloren, um eine Person einer der drei Kategorien (a) Drittstaatsange-

hörige aus dem Ausländerbereich, (b) anerkannte Flüchtlinge oder (c) ehemalige VA mit 

einer Härtefallbewilligung B zuzuordnen.  

• Lösungsansatz: Eine Zuweisung in die Residualkategorie (d) übrige/Mix ist nicht zweck-

mässig, da damit Personen mit und ohne Familiennachzug gemischt würden. Um möglichst 

unverzerrte Analysegruppen zu bilden, soll dies verhindert werden. Als alternative Lösung 

werden nachgezogene Personen aus Drittstaaten mit einer B-Bewilligung einer weiteren, 

separaten Kategorie zugeordnet.  

d) Zusammenfassung 

In der Summe werden Personen mit B- und F-Bewilligungen damit in folgende Gruppen einge-

teilt: 

 

Kategorie Identifikation mit STATPOP-Variablen 

B-Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA residencePermit = 201 

      EU/EFTA familyReunion = -9 

      Familiennachzug EU/EFTA familyReunion = 1 oder 2 

B-Aufenthaltsbewilligung: Drittstaatsangehörige residencePermit = 202 

      Drittstaatsangehörige aus dem Ausländerbereich familyReunion = -9 in Verbindung mit der 

Korrespondenztabelle aus Abbildung 11-1.       Anerkannte Flüchtlinge 

      Ehem. VA mit Härtefallbewilligung B 

      Übrige / Mix 

      Familiennachzug Drittstaatsangehörige familyReunion = 1 oder 2 

F-Bewilligung: Vorläufig Aufgenommene (mit/ohne Fa-

miliennachzug) 

residentPermit = 5 
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11.2 Details zu IAS-Kennzahlen 

Abbildung 11-2: Detailbeschreibung der analysierten IAS-Kennzahlen 

 

11.3 Details zu den akkreditierten Angeboten des Kantons Zürich 

Der Katalog akkreditierter Angebote im Kanton Zürich umfasst vier Förderbereiche:114  

• Bei den Angeboten im Bereich Arbeit handelt es sich Jobcoachings, Arbeitseinsätze inner-

halb der kantonalen Strukturen wie auch in der Privatwirtschaft oder dem Non-Profit-Be-

reich sowie um den Erwerb eines Branchenzertifikats. 

• Im Bereich Bildung werden sowohl vollschulische Formate mit mindesten 20 Lektionen pro 

Woche wie auch Bildungsmodule, um spezifische Lücken zu schliessen, angeboten.  

• Unter den Bereich Abklärung fallen sowohl die Kompetenzerfassung zur Definition des 

Integrationsbedarfs als auch die praktische Abklärung von arbeitsmarktrelevanten Kompe-

tenzen, Entwicklungspotenzialen und/oder gesundheitlichen Aspekten.  

• Im Bereich Sprache werden Kurse mit den Zielen angeboten, eine Alphabetisierung zu 

erreichen, den Alltag zu bewältigen, in den Arbeitsmarkt einzusteigen oder eine Aus-/Wei-

terbildung zu beginnen. Die Daten enthalten ausserdem Informationen zu absolvierten 

Sprachtests.  

Daneben finanziert der Kanton Zürich ergänzende Angebote für Geflüchtete in den Förderbe-

reichen Frühe Kindheit, soziale Integration sowie im Querschnittsthema psychische Gesund-

heit Geflüchteter, die in dieser Studie nicht ausgewertet werden. 

 

114 Kanton Zürich: Integrationsförderung für Geflüchtete. Kantonaler Angebotskatalog IAZH. 

IAS-Kennzahl Beschreibung

2 - Arbeitserfahrung
Anzahl FL/VA im Alter ab 16 Jahren mit kumulierter Arbeitserfahrung (a) < 1 Jahr, (b) 1-5 Jahre, (c) 5-

10 Jahre, (d) > 10 Jahre

3 - Bildung Anzahl FL/VA im Alter ab 16 Jahren mit Schulbesuch (a) < 6 Jahre, (b) >= 6 Jahre

4 - Alphabetisierung Anzahl FL/VA im Alter ab 16 Jahren, die nicht alphabetisiert sind

7 - Eintritt 

Sprachförderung
Anzahl FL/VA im Alter ab 16 Jahren, die im Berichtsjahr in ein Sprachförderangebot eingetreten sind.

8 - Sprachniveau A1 

nach 3 Jahren

Anzahl FL/VA im Alter ab 19 Jahren, die drei Jahre nach ihrer Einreise in die Schweiz mündlich und 

schriftlich über ein Sprachniveau in der am Wohnort gesprochenen Sprache von mind. A1 nach GER 

verfügen.

11a - Eintritt 

Massnahme Personen 

16-25-jährig

Anzahl 16-25-jährige FL/VA, die im Berichtsjahr in ein Angebot zur Förderung der Ausbildungs- 

und/oder Arbeitsmarktfähigkeit eingetreten sind.

11b - Eintritt 

Massnahme Personen 

26-55-jährig

Anzahl 26-55-jährige FL/VA, die im Berichtsjahr in ein Angebot zur Förderung der Ausbildungs- 

und/oder Arbeitsmarktfähigkeit eingetreten sind.

14 - Soziale Integration
Anzahl FL/VA im Alter ab 16 Jahren, die im Berichtsjahr ein Angebot / eine Massnahme mit primären 

Ziel der Förderung der sozialen Integration besucht haben.

https://integrationsangebote.zh.ch/home
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11.4 Deskriptive Analyse des analysierten Samples der Register- und Umfra-

gedaten des BFS 

Abbildung 11-3: Aufschlüsselung der analysierten Grundgesamtheit nach Geschlecht und Al-

tersgruppe (Anteile in % des Totals pro Geschlecht) 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf STATPOP-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Rot eingefärbte Zahlen markieren grössere Abweichungen vom Durchschnitt aller Personen. 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen pro Geschlecht und Aufenthaltsstatus die Verteilung auf die fünf Alterskategorien 
Kategorien des Aufenthaltszwecks. 2% aller Frauen mit C Niederlassungsbewilligungen aus EU/EFTA-
Staaten sind weniger als 25 Jahre alt.  

<25 J. 25-34 J. 35-49 J. 50-65 J. <25 J. 25-34 J. 35-49 J. 50-65 J.

Alle Personen 5% 41% 42% 12% 6% 36% 43% 15%

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 2% 36% 46% 15% 2% 30% 49% 19%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 5% 47% 40% 8% 1% 55% 37% 7%

B Aufenthaltsbew.: EU/EFTA 4% 42% 41% 13% 5% 35% 44% 16%

       EU/EFTA 4% 49% 35% 12% 3% 36% 44% 17%

       Familiennachzug EU/EFTA 5% 31% 50% 13% 15% 28% 43% 13%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 8% 46% 38% 8% 9% 47% 37% 8%

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 9% 47% 34% 9% 7% 39% 43% 11%

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
12% 47% 35% 6% 14% 48% 33% 6%

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 6% 48% 38% 7% 6% 53% 35% 6%

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
17% 41% 33% 10% 37% 37% 21% 5%

Frauen Männer
Personenkreis

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsstatus / Migrationsgeschichte
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Abbildung 11-4: Aufschlüsselung der analysierten Grundgesamtheit nach Geschlecht und Kin-

dern unter 16 Jahren (Anteile in % des Totals pro Geschlecht und Aufenthalts-

status) 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf STATPOP-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise).  

Lesehilfe:  Die Werte zeigen pro Geschlecht und Aufenthaltsstatus die Verteilung nach Kindern unter 16 Jahren. 
72% aller Frauen mit C Niederlassungsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten haben keine Kinder unter 
16 Jahren. 

Abbildung 11-5: Aufschlüsselung der analysierten Grundgesamtheit nach Geschlecht und Ni-

veau der höchsten abgeschlossenen Ausbildung (Anteile in % des Totals pro 

Geschlecht und Aufenthaltsstatus)  

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf STATPOP-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Rot eingefärbte Zahlen markieren erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen pro Aufenthaltsstatus die Verteilung nach Niveau der höchsten abgeschlossenen 
Ausbildung. 46% aller Frauen mit C Niederlassungsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten haben einen 

Abschluss von einer Universität, FH oder PH. 

Keine 

Kinder 

<16 J.

Kinder 

<16 J.

Keine 

Kinder 

<16 J.

Kinder 

<16 J.

Alle Personen 66% 34% 77% 23%

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 72% 28% 78% 22%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 45% 55% 46% 54%

B Aufenthaltsbew.: EU/EFTA 73% 27% 82% 18%

       EU/EFTA 80% 20% 85% 15%

       Familiennachzug EU/EFTA 61% 39% 65% 35%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 51% 49% 66% 34%

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 89% 11% 84% 16%

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
50% 50% 76% 24%

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 43% 57% 46% 54%

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
59% 41% 89% 11%

Personenkreis

Frauen Männer

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsstatus / Migrationsgeschichte

Personenkreis
Grösse 

Sample

Bis obligat. 

Schule

Berufs-

lehre

Maturität, 

Fachmittel-

schule

Höhere 

Fach- & 

Berufs-

bildung

Universität, 

FH, PH

Frauen

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 11’512 11% 27% 7% 8% 48%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 2’963 18% 33% 8% 8% 34%

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 10’873 13% 32% 9% 9% 37%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 6’489 26% 34% 9% 7% 25%

F Vorläufig Aufgenommene 1’334 46% 29% 9% 3% 14%

Männer

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 14’729 11% 29% 6% 8% 45%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 2’076 16% 33% 7% 7% 37%

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 12’567 15% 33% 6% 10% 36%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 5’449 23% 34% 8% 5% 29%

F Vorläufig Aufgenommene 2’014 34% 28% 11% 4% 24%
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11.5 Weitere Resultate 

a) Sprache 

Abbildung 11-6: Geschlechtsspezifische Unterschiede im Niveau der Kenntnisse der Sprache 

des Wohnkantons (in Prozentpunkten) im fünften Jahr nach der Zuwanderung, 

nach heutigem Aufenthaltsstatus 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021 

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Verteilung auf die drei Niveauka-
tegorien. Der Wert von +0.6 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass 0.6 Prozentpunkte weniger Frauen 

mindestens über fortgeschrittene Kenntnisse der lokalen Landessprache verfügen, als dies bei Män-
nern der Fall ist. 
 

 

Personenkreis

Anzahl 

Beobacht-

ungen

Keine bis 

Anfänger-

kenntnisse

Mittlere 

Kenntnisse

Fortgeschr. 

Kenntnisse bis 

Hauptsprache

Alle Personen 724 -1.7 -1.6 3.3

C Niederlassungsbewilligung 335 0.2 -0.7 0.6

B Aufenthalter: EU-EFTA 218 -4.7 -10.2 15.0

B Aufenthalter: Drittstaat 150 -4.4 9.1 -4.7

F Vorläufig Aufgenommene 21

Indikator: Niveau der Kenntnisse der Sprache des Wohnkantons

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus

Zu wenige Beobachtungen
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Abbildung 11-7: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beherrschung einer im Wohnkan-

ton gängigen Landessprache als Hauptsprache im fünften Jahr nach der Zu-

wanderung (in Prozentpunkten), nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe und 

Kindern unter 16 Jahren 

  

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil von Frauen mit entsprechenden Sprachkenntnissen im Ver-
gleich zu Männern in Prozentpunkten. Der Wert von -4.8 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im 

Kreis der Personen mit Kindern unter 16 Jahren der Anteil Frauen mit entsprechenden Kenntnissen 
um 4.8 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern.  

Abbildung 11-8: Absolute Werte zu Abbildung 5-3: Anteil der Frauen, welche im fünften Jahr 

nach der Zuwanderung (in %) eine im Wohnkanton gängige Landessprache als 

Hauptsprache beherrschen nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe und 

höchster abgeschlossenen Ausbildung  

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021 

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

ohne  Kinder 

< 16 J.

mit Kindern

 < 16 J.

Alle Personen 119’378 -1.4 -4.8

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 49’269 0.6 -0.2

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 7’471 -2.9 -2.4

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 40’698 -0.4 -3.2

       EU/EFTA 29’798 0.6 0.2

       Familiennachzug EU/EFTA 10’900 -8.2 -7.1

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 17’974 -3.6 -4.5

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 2’997 4.5 1.7

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
4’388 -12.0 -9.2

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 9’044 -5.0 -5.4

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’966 -9.5 -1.2

Indikator: Sprache des Wohnkantons als eine der beherrschten Hauptsprachen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Bis obligat. 

Schule

Berufs-

lehre

Maturität, 

Fachmittel-

schule

Höhere 

Fach- & 

Berufs-

bildung

Universität, 

FH, PH

Alle Personen 119’378 27.0% 31.9% 45.8% 46.6% 60.7%

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 49’269 26.0% 33.4% 51.7% 55.2% 75.5%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 7’471 29.3% 32.7% 41.5% 40.3% 39.1%

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 40’698 29.0% 33.3% 47.5% 48.0% 58.6%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 17’974 26.5% 29.0% 43.1% 32.9% 36.5%

F Vorläufig Aufgenommene 3’966 24.6% 26.1% 31.9% 47.5% 46.9%

Indikator: Sprache des Wohnkantons als eine der beherrschten Hauptsprachen - Werte bei Frauen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus
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Abbildung 11-9: Absolute Werte zu Abbildung 5-4: Anteil der Frauen, welche im fünften Jahr 

nach der Zuwanderung (in %) eine im Wohnkanton gängige Landessprache als 

Hauptsprache beherrschen nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe und 

höchster abgeschlossenen Ausbildung  

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE -Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

CH-

EhepartnerIn

Ausländ. 

EhepartnerIn

Nicht 

verheiratet

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 40’698 55% 37% 57%

       EU/EFTA 29’798 58% 47% 57%

       Familiennachzug EU/EFTA 10’900 54% 32% 53%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 17’974 30% 26% 35%

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 2’997 14% 26%

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
4’388 26% 35%

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 9’044 29% 26% 50%

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’966

zu wenig 

Beobachtungen
25.3% 34.4%

Indikator: Sprache des Wohnkantons als eine der beherrschten Hauptsprachen  - Werte bei Frauen

zu wenig 

Beobachtungen
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b) Bildung 

Abbildung 11-10: Absolute Werte zu Abbildung 5-5: Anteil der Frauen nach Niveau der höchsten 

abgeschlossenen Ausbildung (in %), nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Bis obligat. 

Schule

Berufs-

lehre

Maturität, 

Fachmittel-

schule

Höhere 

Fach- & 

Berufs-

bildung

Universität, 

FH, PH

Alle Personen 70’006 16.5% 30.4% 8.2% 8.0% 37.0%

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 26’241 10.5% 26.6% 7.2% 8.0% 47.6%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 5’039 17.8% 32.7% 8.2% 7.8% 33.5%

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 23’440 13.2% 31.6% 8.9% 9.4% 36.9%

       EU/EFTA 16’451 9.8% 28.1% 9.2% 9.5% 43.3%

       Familiennachzug EU/EFTA 6’989 16.9% 8.5% 35.6% 9.4% 29.7%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 11’938 25.9% 34.2% 8.6% 6.7% 24.7%

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 718

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
3’872 40.1% 31.3% 9.5% 4.5% 14.5%

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 6’209 21.6% 36.7% 7.7% 7.6% 26.4%

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’348 45.8% 29.2% 8.7% 2.7% 13.6%

Indikator: Höchste abgeschlossene Ausbildung (in fünf Kategorien) - Werte bei Frauen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe

zu wenig Beobachtungen
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Abbildung 11-11: Absolute Werte zu Abbildung 5-6: Anteil der Frauen nach Niveau der höchsten 

abgeschlossenen Ausbildung (in %), nach Aufenthaltsstatus / Analysegruppe 

und Vorhandensein von Kindern < 16 Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Bis obligat. 

Schule

Berufs-

lehre

Maturität, 

Fachmittel-schule

Höhere 

Fach- & 

Berufs-

bildung

Universität, 

FH, PH

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 23’440 13.2% 31.6% 8.9% 9.4% 36.9%

       mit Kinder <16 Jahre 5525 12.3% 31.6% 9.4% 9.5% 37.2%

       ohne Kinder <16 Jahre 17’915 13.5% 31.7% 8.7% 9.4% 36.7%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 11’938 25.9% 34.2% 8.6% 6.7% 24.7%

       mit Kinder <16 Jahre 5'557 27.4% 36.7% 8.0% 7.0% 20.8%

       ohne Kinder <16 Jahre 6’381 24.1% 31.4% 9.2% 6.3% 29.0%

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’348 45.8% 29.2% 8.7% 2.7% 13.6%

       mit Kinder <16 Jahre 849 52.1% 31.3% 6.4% 3.0% 7.1%

       ohne Kinder <16 Jahre 2’499 41.2% 27.7% 10.4% 2.5% 18.3%

Indikator: Höchste abgeschlossene Ausbildung (in fünf Kategorien) - Werte bei Frauen
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Abbildung 11-12: Absolute Werte zu Abbildung 5-8: Anteil der Frauen, welche sich im fünften 

Jahr der Zuwanderung zum Stichtag in einer Aus- oder Weiterbildung befinden 

(in %), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe, Kinder unter 16 Jah-

ren und Alter 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 25-65 Jahren. 

 

 

ohne  Kinder 

<16 J.

mit  Kinder

 <16 J.

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA

(ohne Familiennachzug)
28’940 8.9% 4.8%

    25-34 Jahre 11’932 13.8% 5.8%

    35-49 Jahre 12’487 5.6% 3.8%

    50-65 Jahre 4’521

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaats-

angehörige, Ausländerbereich
2’861 24.4% 11.0%

    25-34 Jahre 1’173

    35-49 Jahre 1’354

    50-65 Jahre 334

Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA mit 

Härtefallbewilligung B
3’911 11.8% 7.2%

    25-34 Jahre 2’038 23.6% 7.1%

    35-49 Jahre 1’587 6.5% 7.4%

    50-65 Jahre 286

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’000 11.7% 6.9%

    25-34 Jahre 1’493 25.7% 7.6%

    35-49 Jahre 1’180 5.4% 5.4%

    50-65 Jahre 327

Indikator: Zum Zeitpunkt der Befragung in Aus- und Weiterbildung (SE) - Werte bei Frauen

Personenkreis (alle >25 Jahre)

Anz. 

Beobacht-

ungen

Absolute Werte bei Frauen

nicht genügend Beobachtungen

nicht genügend Beobachtungen

 (insb. bei Personen mit Kindern)

nicht genügend Beobachtungen

nicht genügend Beobachtungen
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c) Erwerbstätigkeit 

Abbildung 11-13: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (Definition des 

BFS, Stichtagsbetrachtung) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozent-

punkten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021 

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). Test auf statistische Signifikanz basierend auf Chi-Squared-Tests. 

Lesehilfe:  Die vierte Spalte zeigt Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Pro-
zentpunkten. Der Wert von -16.6 in der ersten Zeile bedeutet, dass der Anteil erwerbstätiger Frauen 
um 16.6 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern.  

 

Personenkreis
Grösse 

Sample
Wert bei Frauen

Differenz 

Frau - Mann

(in %P)

Unterschied stat. 

signifikant 

(P-Wert <0.05)?

Alle Personen 138’780 68.8% -16.6 Ja

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 58’537 80.6% -11.3 Ja

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 8’896 54.7% -29.5 Ja

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 46’816 72.4% -13.3 Ja

       EU/EFTA 34’140 82.3% -5.2 Ja

       Familiennachzug EU/EFTA 12’678 58.3% -15.5 Ja

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 20’491 46.1% -24.4 Ja

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 3’476 77.2% -10.6 Ja

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
4’853 25.8% -25.6 Ja

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 10’417 43.4% -30.0 Ja

F Vorläufig Aufgenommene

(mit/ohne Familiennachzug)
4’038 25.9% -29.8 Ja

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Migrationsgeschichte

Indikator: Erwerbstätig zum Stichtag der Befragung; Definition des BFS aus SAKE und SE
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Abbildung 11-14: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe und höchsten abge-

schlossenen Bildungsabschluss 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK-SE-SAKE Daten für die Jahre 
2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Prozent-
punkten. Der Wert von -13.0 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen mit Ab-
schluss von einer Universität, FH oder PH Frauen der Anteil erwerbstätiger Frauen um 13.0 Prozent-

punkte geringer ist als bei Männern. 
 

Abbildung 11-15: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus und Anzahl Kindern unter 16 Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Prozent-
punkten. Der Wert von -36.8 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen mit C Nie-

derlassungsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten mit drei oder mehr Kindern unter 16 Jahren der Anteil 
erwerbstätiger Frauen um 36.8 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern. 

Personenkreis
Grösse 

Sample

Bis obligat. 

Schule

Berufs-

lehre

Maturität, 

Fachmittel-

schule

Höhere 

Fach- & 

Berufs-

bildung

Universität, 

FH, PH

Alle Personen 70’006 -19.6 -16.0 -15.8 -16.0 -13.0

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 26’241 -11.9 -8.1 -12.6 -16.4 -9.1

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 5’039 -32.3 -34.1 -35.6 -26.8 -24.1

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 23’440 -15.6 -12.0 -11.9 -8.7 -11.6

       EU/EFTA 16’451 -7.7 -5.1 -6.4 0.0 -3.1

       Familiennachzug EU/EFTA 6’989 -13.8 -11.4 -12.8 -7.0 -20.9

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 11’938 -20.8 -22.2 -21.3 -24.1 -21.7

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 718 -3.4

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
3’872 -10.4 -11.3 -12.8 -13.2 -11.8

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 6’209 -29.5 -26.9 -22.2 -31.9 -26.5

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’348 -23.0 -21.8 -11.7 -18.1 -18.1

zu wenig Beobachtungen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Migrationsgeschichte

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)

ohne Kinder 

<16 J.

1 Kind  

<16 J.

2 Kinder  

<16 J.

>=3 Kinder  

<16 J.

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 -6.5 -12.3 -22.7 -36.8

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 -12.2 -32.2 -47.3 -48.8

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 -5.1 -16.8 -30.7 -36.6

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 -11.5 -23.8 -37.0 -35.4

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 -16.4 -26.3 -26.5 -25.5

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Differenz Frau - Mann (in %P)
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Abbildung 11-16: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus und Wohnkanton 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Prozent-
punkten. Der Wert von -17.1 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen mit C Nie-

derlassungsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten mit Kindern unter 16 Jahren der Anteil erwerbstätiger 
Frauen um 17.1 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern. 

 

 

ohne  Kinder 

<16 J.

mit  Kinder 

<16 J.

Effekt Kinder 

<16 J.

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 -6.5 -17.1 10.6

    Vaud 24’312 -6.3 -12.3 6.0

    Bern 12’441 -7.5 -16.7 9.2

    St. Gallen 10’316 -3.8 -16.8 13.0

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 -11.2 -39.7 28.5

    Vaud 3’023 -8.0 -36.5 28.5

    Bern 3’411 -13.3 -39.2 25.9

    St. Gallen 1’808 -4.6 -45.0 40.4

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 -5.1 -22.3 17.2

    Vaud 26’607 -4.5 -18.9 14.4

    Bern 13’683 -4.0 -19.9 15.9

    St. Gallen 7’870 -2.9 -27.0 24.1

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 -11.5 -30.3 18.8

    Vaud 11’013 -11.6 -28.8 17.2

    Bern 8’449 -10.3 -26.6 16.3

    St. Gallen 4’110 -13.5 -32.4 18.9

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 -16.4 -26.1 9.7

    Vaud 2’107 -10.0
zu wenig 

Beobachtungen n/a

    Bern 3’542 -15.9 -25.6 9.7

    St. Gallen 1’379 -21.3
zu wenig 

Beobachtungen
n/a

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Differenz Frau - Mann (in %P)

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)
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Abbildung 11-17:  Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus, Sprachregion sowie Kindern unter 16 

Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Prozent-
punkten. Der Wert von -17.1 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen mit C Nie-

derlassungsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten mit Kindern unter 16 Jahren der Anteil erwerbstätiger 
Frauen um 17.1 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern. 

 

ohne  Kinder 

<16 J.

mit  Kinder 

<16 J.

Effekt Kinder 

<16 J.

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 -6.5 -17.1 10.6

    Deutschschweiz 149’420 -6.4 -18.4 12.0

    Lateinische Schweiz 47’076 -6.7 -13.3 6.6

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 -11.2 -39.7 28.5

    Deutschschweiz 25’374 -11.8 -40.9 29.1

    Lateinische Schweiz 5’468 -8.2 -33.4 25.2

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 -5.1 -22.3 17.2

    Deutschschweiz 145’247 -4.9 -23.2 18.3

    Lateinische Schweiz 42’626 -5.6 -19.0 13.4

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 -11.5 -30.3 18.8

    Deutschschweiz 67’293 -12.0 -31.2 19.2

    Lateinische Schweiz 18’812 -8.8 -26.9 18.1

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 -16.4 -26.1 9.7

    Deutschschweiz 19’364 -16.8 -26.1 9.3

    Lateinische Schweiz 4’661 -14.4 -26.8 12.4

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Differenz Frau - Mann (in %P)
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Abbildung 11-18: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erwerbstätigkeit (min. 10 von 12 

Monaten erwerbstätig) im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunk-

ten), nach heutigem Aufenthaltsstatus und BFS-Typologie der Wohngemeinde  

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

Lesehilfe:  Die Werte zeigen Unterschiede im Anteil erwerbstätiger Frauen im Vergleich zu Männern in Prozent-
punkten. Der Wert von -13.3 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass im Kreis der Personen mit C Nie-

derlassungsbewilligungen aus EU/EFTA-Staaten und wohnhaft in ländlich-geprägten Gemeinden der 
Anteil erwerbstätiger Frauen um 13.3 Prozentpunkte geringer ist als bei Männern. 

Abbildung 11-19: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verteilung der Ausübung einer 

Führungsfunktion im fünften Jahr nach der Zuwanderung (in Prozentpunkten), 

nach heutigem Aufenthaltsstatus  

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SE-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise) ohne Kinder unter 16 Jahren. 

Lesehilfe:   Die Werte zeigen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Verteilung auf die drei Katego-
rien der Führungsfunktion. Der Wert von +1.3 in der Zelle oben rechts bedeutet, dass der Anteil selbst-
ständig-tätiger Personen bei Frauen um 1.3 Prozentpunkte grösser ist als bei Männern. 

 

 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Städtische 

Gemeinden

Intermediäre 

Gemeinden

Ländliche 

Gemeinden

Alle Personen 519’382 -12.7 -14.6 -13.3

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 193’926 -9.0 -11.1 -9.5

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’492 -26.1 -30.3 -27.0

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 185’565 -8.5 -11.4 -10.8

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 85’556 -19.4 -22.2 -24.3

F Vorläufig Aufgenommene 23’843 -19.5 -23.2 -20.3

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen)

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Keine
Führungs-

funktion
selbständig

Alle Personen 21’512 11.4 -12.7 1.3

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 10’772 13.3 -14.7 1.3

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 1’471 5.5 -6.9 1.5

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 6’849 8.8 -10.0 1.2

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 2’356 7.0 -8.7 1.6

F Vorläufig Aufgenommene 64 Zu wenige Beobachtungen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus

Indikator: Führungsfunktion und Selbstständigkeit
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Abbildung 11-20: Absolute Werte zu Abbildung 5-10: Erwerbsquoten von Frauen (in %) nach heu-

tigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe und Niveau der Kenntnisse der im 

Wohnkanton gängigen Landessprache 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK-SE Daten für die Jahre 2016-
2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Sprache 

Wohnkanton 

nicht  als 

Hauptsprache

Sprache 

Wohnkanton 

als eine 

Hauptsprache

Alle Personen 119’378 61.7% 71.7%

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 49’269 72.1% 75.9%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 7’471 41.2% 51.1%

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 40’698 65.8% 73.0%

       EU/EFTA 29’798 77.0% 78.8%

       Familiennachzug EU/EFTA 10’900 54.4% 66.0%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 17’974 50.4% 58.7%

       Drittstaatsangehörige Ausländerbereich 2’997 70.0% 66.5%

       Anerkannte Flüchtlinge & ehem. VA 

       mit Härtefallbewilligung B
4’388 70.4% 72.0%

       Familiennachzug Drittstaatsangehörige 9’044 38.6% 50.4%

F Vorläufig Aufgenommene

(inkl. Familiennachzug)
3’966 41.2% 51.1%

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen) - 

Werte für Frauen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe
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Abbildung 11-21: Absolute Werte zu Abbildung 5-11: Erwerbsquoten von Frauen (in %) nach heu-

tigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe, Alter der zugewanderten Person so-

wie Kindern unter 16 Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

  

ohne Kinder

<16 J.

mit Kinder 

<16 J.

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 74.4% 66.2%

    <25 Jahre 4’611 68.2% 65.7%

    25-34 Jahre 64’548 81.4% 69.4%

    35-49 Jahre 93’457 75.2% 63.8%

    50-65 Jahre 33’880 68.0%
zu wenig

 Beobachtungen

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 63.5% 42.5%

    <25 Jahre 1’076
zu wenig

 Beobachtungen
40.9%

    25-34 Jahre 15’442 68.2% 43.6%

    35-49 Jahre 11’962 62.7% 40.6%

    50-65 Jahre 2’362 55.4% 56.5%

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 68.6% 55.9%

    <25 Jahre 8’446 55.9% 58.4%

    25-34 Jahre 71’995 73.6% 58.1%

    35-49 Jahre 80’042 68.1% 53.3%

    50-65 Jahre 27’390 62.4% 52.1%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 56.9% 42.6%

    <25 Jahre 7’066 56.5% 46.6%

    25-34 Jahre 39’957 61.4% 42.7%

    35-49 Jahre 32’218 56.2% 41.7%

    50-65 Jahre 6’864 50.3%
zu wenig

 Beobachtungen

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 43.6% 35.3%

    <25 Jahre 7’145 56.3% 38.3%

    25-34 Jahre 9’182 46.1% 34.7%

    35-49 Jahre 6’060 38.8% 35.1%

    50-65 Jahre 1’638 36.5%
zu wenig

 Beobachtungen

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen) - Werte 

für Frauen

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Werte für Frauen (in %)
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Abbildung 11-22: Absolute Werte zu Abbildung 5-12: Erwerbsquoten von Frauen (in %) nach heu-

tigem Aufenthaltsstatus / Analysegruppe, Zivilstand sowie Kindern unter 16 

Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS-IK Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

 

ohne  Kinder

 <16 J.

mit  Kinder 

<16 J.

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 196’496 74.4% 66.2%

    nicht verheiratet 91’186 81.1% 78.7%

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 95’554 69.3% 64.0%

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 9’756 67.8% 54.3%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 30’842 63.5% 42.5%

    nicht verheiratet 2’052 73.0%
zu wenig 

Beobachtungen

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 9’893 58.6% 42.5%

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 18’897 63.8% 41.6%

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 68.6% 55.9%

    nicht verheiratet 90’595 72.6% 70.5%

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 90’394 63.7% 52.3%

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 6’884 63.8% 49.8%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 86’105 56.9% 42.6%

    nicht verheiratet 26’952 61.9% 74.8%

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 36’267 52.6% 38.5%

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 22’886 55.4% 37.0%

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 43.6% 35.3%

    nicht verheiratet 16’940 49.7% 45.2%

    verheiratet mit ausländ. Ehepartner/in 7’085 33.0% 25.3%

    verheiratet mit CH-Ehepartner/in 0 n/a n/a

Indikator: In min. 10 von 12 Monaten erwerbstätig (i.S.v AHV-pflichtiges Einkommen) - Werte 

für Frauen

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Werte für Frauen (in %)
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Abbildung 11-23: Absolute Werte zu Abbildung 5-13: Anteil der Frauen (in %) nach sozioprofes-

sioneller Kategorie des Berufs erwerbstätiger Personen nach heutigem Aufent-

haltsstatus 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SAKE-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

 

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Ungelernte 

MA

Qualif. & Interm. 

Berufe

Akad. Berufe, 

Kader, Mgmt.

Freie Berufe 

& Selbst-

ständige

Alle Personen 18’439 11.0% 45.2% 36.2% 7.6%

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 9’721 7.1% 43.8% 41.9% 7.1%

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 1’124 19.9% 47.7% 25.7% 6.7%

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 5’739 11.2% 48.0% 32.7% 8.1%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 1’804 22.8% 42.2% 26.0% 9.0%

F Vorläufig Aufgenommene 50

Indikator: Sozio-professionelle Kategorie des Berufs erwerbstätiger Personen - Werte für Frauen

Aufschlüsselung nach heutigem Aufenthaltsstatus

Zu wenige Beobachtungen
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Abbildung 11-24: Absolute Werte zu Abbildung 5-14: Höhe der rohen Erwerbseinkommen von 

Frauen (in CHF) nach heutigem Aufenthaltsstatus, Kindern unter 16 Jahren und 

Alter 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-ZAS_IK-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥ 16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

ohne Kinder

 <16 J.

mit Kinder 

<16 J. 

C Niederlassungsbewilligung: EU/EFTA 152’283 5438 4456

    <25 Jahre 3’185 2350 zu wenig Beobachtungen

    25-34 Jahre 52’057 6026 4012

    35-49 Jahre 72’423 5392 5152

    50-65 Jahre 24’618 4648 4240

C Niederlassungsbewilligung: Drittstaaten 19’250 3371 2241

    <25 Jahre 566

    25-34 Jahre 10’146 3821 2064

    35-49 Jahre 7’191 3399 2719

    50-65 Jahre 1’347 1901 zu wenig Beobachtungen

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 131’104 4089 3229

    <25 Jahre 4’647 2172 zu wenig Beobachtungen

    25-34 Jahre 51’965 4550 2144

    35-49 Jahre 56’202 3931 3155

    50-65 Jahre 18’290 3567 2993

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaaten 40’478 2715 954

    <25 Jahre 4’005 1130 396

    25-34 Jahre 14’058 3695 935

    35-49 Jahre 18’787 2824 1186

    50-65 Jahre 3’628 1404 zu wenig Beobachtungen

F Vorläufig Aufgenommene 12’693 466 392

    <25 Jahre 4’158 846 zu wenig Beobachtungen

    25-34 Jahre 5’034 719 392

    35-49 Jahre 2’876 392 392

    50-65 Jahre 625 392 zu wenig Beobachtungen

Indikator: Median-Monatseinkommen aus AHV-pflichtiger Arbeit (in CHF) - Werte für Frauen

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Absolute Werte Frauen (in CHF)

zu wenig Beobachtungen
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Abbildung 11-25: Absolute Werte zu Abbildung 5-16: Höhe Sozialhilfequoten von Frauen (in %) d 

nach heutigem Aufenthaltsstatus, Zivilstand sowie Kindern unter 16 Jahren 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf verknüpften STATPOP-SHS-Daten für die Jahre 2016-2021.  

Anmerkung:  Das Sample ist limitiert auf Personen im Alter von 21-65 Jahren (≥16 Jahre beim Zeitpunkt der Ein-
reise). 

 

d) Teilnahme an Integrationsmassnahmen 

Abbildung 11-26:  Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Besuch von Integrationsmassnah-

men im Kanton Zürich (Jahr 2021), nach Förderbereich 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf Daten des Kantons Zürich für das Jahr 2021.  

Lesehilfe:  Gezeigt werden direkt geschlechtsspezifischen Unterschiede in Prozentpunkten. Ein negativer Wert 
bedeutet, dass im Kreis der Frauen im jeweiligen Förderbereich weniger Personen eine Massnahme 
besucht haben, als dies im Kreis der Männer der Fall ist. 

 

ohne  Kinder

<16 J.

mit  Kinder 

<16 J.

B Aufenthaltsbewilligung: EU/EFTA 187’873 3.3% 5.2%

    nicht verheiratet 90’595 3.6% 11.1%

    verheiratet 97’278 2.9% 3.5%

B Aufenthaltsbewilligung: Drittstaatsangehörige 86’105 19.9% 28.4%

    nicht verheiratet 26’952 26.5% 65.1%

    verheiratet 59’153 15.9% 23.0%

F Vorläufig Aufgenommene 24’025 88.9% 89.3%

    nicht verheiratet 16’940 89.0% 92.7%

    verheiratet 7’085 88.7% 85.9%

Indikator: Im jeweiligen Jahr Sozialhilfe bezogen - Werte für Frauen

Personenkreis

Anz. 

Beobacht-

ungen

Werte für Frauen (in %)

Integrationsbereich

Grösse 

Grund-

gesamtheit

Anzahl 

Teilnehmende 

(Frau & Mann)

Anteil 

Teilnehmende

 bei Frauen

Differenz 

Frau - Mann

(in %P)

Unterschied stat. 

signifikant 

(P-Wert <0.05)?

Arbeitsintegration 1’089 5.5% -1.9 Ja

Bildung 479 2.2% -1.2 Ja

Abklärung 157 0.8% -0.3 Nein

Sprachkurs 2’090 14.2% 2.8 Ja

Sprachtest 235 1.7% 0.5 Nein

16’499

Indikator: Besuch einer oder mehrerer Massnahmen im jeweiligen Förderbereich (Jahr 2021)
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Abbildung 11-27:  Richtung der geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Besuch von Integra-

tionsmassnahmen im Kanton Zürich (Jahr 2021), nach Förderbereich, Aufent-

haltsstatus / Analysegruppe und Aufenthaltsdauer 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf Daten des Kantons Zürich für das Jahr 2021.  

Lesehilfe:  Gezeigt wird die Richtung der Ungleichheit und ob diese zum 5% Niveau statistisch signifikant ist (Chi-
Squared Test). M = statistisch signifikanter höherer Anteil unter Männern, (M) statistisch nicht signifi-
kanter höherer Anteil unter Männern, F = statistisch signifikanter höherer Anteil unter Frauen, (F) = 
statistisch nicht signifikanter höherer Anteil unter Frauen. Leere Zellen = nicht genügend Beobachtun-

gen.  

 

Personenkreis

Anteil an 

Total-

bestand

Arbeits-

integration
Bildung Abklärung

Sprach-

kurs

Sprach-

test

Alle Personen 100% M M M F F

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsstatus / Migrationsgeschichte

B Anerkannte Flüchtlinge 61% M M (M) F (F)

F Vorläufig Aufgenommene 39% M M (M) F (F)

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsdauer

0-2 Jahre 52% M M (M) M (M)

3-5  Jahre 13% M (M) (M) F F

6-7  Jahre 19% M (M) (F) F F

8-10 Jahre 7% F F (F)

> 10 Jahre 10% (F) (M) F (F)

Aufschlüsselung nach Alter

0-15 31%

16-25 19% M (M) (M) (F) F

26-35 23% (M) (M) (M) F F

36-45 16% M (M) (M) (F) (F)

46-55 7% (M) (M) (M) (F) (F)

56-65 3% (M) (M) (M)

65+ 1% (M)

Aufschlüsselung nach Gemeindetyp

Zürich 37% M (M) (M) F F

Winterthur 16% (M) (M) (M) F (F)

Städtisch 31% M M (F) (F) (F)

Intermediär 12% (M) (M) (M) (M) (F)

Ländlich 1% (M) (F) (M) (F)

Indikator: Besuch einer oder mehrerer Massnahmen im jeweiligen Förderbereich (Kt. Zürich, Jahr 2021)
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Abbildung 11-28:  Richtung der geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Besuch von Integra-

tionsmassnahmen im Kanton Zürich (Jahr 2023), nach Förderbereich, Aufent-

haltsstatus / Analysegruppe und Aufenthaltsdauer 

 

Quelle:   Eigene Berechnungen basierend auf Daten des Kantons Zürich für das Jahr 2023.  

Lesehilfe:  Gezeigt wird die Richtung der Ungleichheit und ob diese zum 5% Niveau statistisch signifikant ist (Chi-
Squared Test). M = statistisch signifikanter höherer Anteil unter Männern, (M) statistisch nicht signifi-
kanter höherer Anteil unter Männern, F = statistisch signifikanter höherer Anteil unter Frauen, (F) = 

statistisch nicht signifikanter höherer Anteil unter Frauen. Leere Zellen = nicht genügend Beobachtun-
gen.  

 

Personenkreis
Anteil an Total-

bestand

Arbeits-

integration
Bildung

Assess-

ment

Sprach-

kurs

Sprach-

test

Alle Personen 100% (F) M F (F) (F)

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsstatus

B Anerkannte Flüchtlinge 66% (F) (M) (F) F (F)

F Vorläufig Aufgenommene 35% (F) M (F) M (F)

Aufschlüsselung nach Aufenthaltsdauer

0-2 Jahre 65% M M (F) M M

3-5  Jahre 10% (M) (M) (M) F

6-7  Jahre 10% (F) (F) (F) F F

8-10 Jahre 7% (F) (F) (F) F F

> 10 Jahre 9% F (F) (M) F (F)

Aufschlüsselung nach Alter

0-15 31%

16-25 18% M M (F) M (M)

26-35 22% (M) (F) (F) F F

36-45 17% M (M) (F) F (F)

46-55 8% (M) (F) (M) (F) (F)

56-65 3% (M) (F) (F) (F)

65+ 2% (M)

Aufschlüsselung nach Gemeindetyp

Zürich 38% M M (F) F F

Winterthur 17% (M) (M) (F) F (F)

Städtisch 29% M M (F) (M) (M)

Intermediär 11% (M) M (M) M (F)

Ländlich 1% (M) M (M)

Indikator: Besuch einer oder mehrerer Massnahmen des jeweiligen Angebotstyps (Kt. Zürich, Jahr 2023)
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12 Anhang C: Hintergründe zu den Interviews und Fokusgrup-
pendiskussionen 

12.1 Interviewte Gruppen und Fragestellungen 

Abbildung 12-1: Übersicht der Interviewpartnerinnen und Fragestellungen 

Interviewpartner/-in Fokus der Fragestellung Fokus Personen-
gruppe 

Anzahl Gespräche 

Fallführende 

  

Kursleitende 

  

Sozialarbeitende 

– Werden Frauen und Männer unterschiedlich ge-
fördert?  

– Wenn ja, inwiefern und weshalb? 

– Gibt es Unterschiede in der Förderpraxis auf-
grund von individuellen Merkmalen (z.B. Kinder, 
Herkunft etc.)? 

– Mit welchen Massnahmen könnte mehr Chancen-
gleichheit zwischen den Geschlechtern erreicht 
werden? 

VA/FL und VA/FL im 
Familiennachzug 

Je 3-4 pro Kanton 

Total 13 Gespräche 

Schlüsselpersonen/Brü-
ckenbauer/-innen 

  

Femmes Tische-Mode-
ratorinnen / Männer Ti-
sche-Moderatoren 

– Wie sehen die Frauen ihre eigene Situation? 

– Wie beurteilen die Migrant/-innen den Nutzen und 
die Zugänglichkeit der Integrationsmassnahmen? 

– Welche unerfüllten Bedürfnisse haben immi-
grierte und geflüchtete Frauen in Bezug auf Integ-
rationsmassnahmen? 

– Welche Faktoren hindern/fördern die Integration 
von Frauen und Männern? Gibt es Unterschiede 
nach individuellen Merkmalen? 

– Mit welchen Massnahmen könnte mehr Chancen-
gleichheit erreicht werden? 

Alle Einige Schlüssel-
personen konnten 
über die Kantone 
rekrutiert werden, 
andere über Fem-
mes Tische.  

Total 8 Gespräche 

 

Berater/-innen für Mig-
rant/-innen ausserhalb 
des Asylbereichs, z.B. 
Integrationsbeauftragte 
in Gemeinden oder 
BSLB-Berater/-innen 

– Welche geschlechtsspezifischen Zugangsbarrie-
ren bestehen zu den Beratungs- und Integrations-
angeboten? 

– Wie sehen die Frauen ihre eigene Situation? Gibt 
es dabei Unterschiede aufgrund von individuellen 
Merkmalen (z.B. Kinder, Herkunftsland etc.)? 

– Inwiefern unterscheidet sich die Situation von im-
migrierten und geflüchteten Frauen von der Situa-
tion von Schweizerinnen mit ähnlichen Merkma-
len? (nur BSLB-Beratende) 

– Mit welchen Massnahmen könnte mehr Chancen-
gleichheit erreicht werden? 

Familiennachzug AIG 1-2 pro Kanton 

Total 7 Gespräche 

Anbietende von ge-
schlechtsspezifischen 
Projekten  

– Wie sehen die Frauen ihre eigene Situation? 

– Wieso braucht es geschlechtsspezifische Integra-
tionsangebote? 

– Welche Erfahrungen machten die Projekte bis-
her? 

Je nach Projekt 4 Gespräche 

Migrantinnen und Mig-
ranten 

– Wie sehen die Frauen ihre eigene Situation? 

– Wie beurteilen die Migrant/-innen den Nutzen und 
die Zugänglichkeit der Integrationsmassnahmen? 

– Welche Faktoren hindern/fördern die Integration 
von Frauen und Männern? 

– Welche unerfüllten Bedürfnisse haben immi-
grierte und geflüchtete Frauen in Bezug auf Integ-
rationsmassnahmen? 

Alle 14 Gespräche 



 12. Anhang C: Hintergründe zu den Interviews und Fokusgruppendiskussionen ECOPLAN 

130 

Anmerkung:  Die Anzahl Gespräche ist nicht mit der Anzahl interviewten Personen gleichzusetzen, da teil-
weise mehrere Personen, z.B. eines Beratungsangebots an einem Gespräch teilnahmen und 
Fokusgruppendiskussionen als ein Gespräch gezählt wurden.  

12.2 Herkunftsländer der befragten Personen 

Im Rahmen der Studie wurden Schlüsselpersonen, Migrantinnen und Migranten aus den fol-

genden Herkunftsländern interviewt: 

• Afghanistan: 1 Frau, 1 Mann 

• Äthiopien: 2 Männer 

• Bosnien: 1 Frau 

• Brasilien: 2 Frauen 

• Chile: 2 Frauen 

• Eritrea: 1 Frau 

• Guinea: 1 Frau 

• Kamerun: 2 Frauen 

• Kolumbien: 2 Frauen 

• Mazedonien: 1 Frau, 4 Männer 

• Mexiko: 1 Frau 

• Peru: 1 Frau 

• Russland: 1 Frau 

• Spanien: 2 Frauen 

• Syrien: 2 Frauen, 4 Männer 

• Türkei: 1 Mann, 6 Frauen 

• Ukraine: 1 Frau 
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13 Anhang D: Übersichtstabelle Forschungsstand in der Litera-
tur 

Bereiche 

Einfluss- 

faktoren 

Arbeitsmarkt Bildung  

und Sprache 

Gesundheits- 

zustand 

Soziale  

Integration 

Tieferes Vorbil-

dungsniveau 

– Albrecht; Pérez; Stitte-

neder; u. a. (2021) 

– Hausammann; Kälin 

(2014) 

– Kosyakova; Salikutluk 

(2023) 

– Müller; Pannatier; Via-

rengo (2023) 

– OECD (2020) 

– Pfeffer-Hoffmann 

(2017) 

– Schwenken (2017) 

   

Weniger Arbeits-

erfahrung 

– Albrecht; Pérez; Stitte-

neder; u. a. (2021) 

– Kosyakova; Salikutluk 

(2023) 

– Müller; Pannatier; Via-

rengo (2023) 

– Pfeffer-Hoffmann 

(2017) 

– Worbs; Baraulina 

(2017) 

   

Tiefere Arbeits-

marktbeteiligung 

 – Volgger 2019  – Gossner; Kosyakova 

(2021) 

– Volgger (2019)) 

Tieferes Sprach-

niveau, späterer 

Erwerb 

– Albrecht; Pérez; Stitte-

neder; u. a. (2021) 

– Kosyakova; Salikutluk 

(2023) 

– Volgger (2019) 

– Worbs; Baraulina 

(2017) 

 
– Cheung; Phillimore 

(2017) 

– Bundesamt für Migra-

tion (2006) 

– Gossner; Kosyakova 

(2021) 

– Volgger (2019) 

Familiäre Ver-

pflichtungen, feh-

lende Kinderbe-

treuung 

– Kosyakova; Salikutluk 

(2023) 

– OECD (2023) 

– Worbs; Baraulina 

(2017) 

– Brücker; Kosyakova; 

Schuss (2020) 

– Tahir; Kauser (2023) 

 
– Gossner; Kosyakova 

(2021) 

– Volgger (2019) 

Eingeschränkte 

soziale Kontakte 

– Cheung; Phillimore 

(2017) 

– Kosyakova; Salikutluk 

(2023) 

– Volgger 2019 – Beiser; Hou (2017) 
 

Gesundheitsprob-

leme, Traumata 

– Kosyakova; Salikutluk 

(2023) 

– Phillimore; Block; 

Bradby; u. a. (2023) 

– Phillimore; Block; 

Bradby; u. a. (2023) 
– Axinn; Ghimire; Willi-

ams; u. a. (2013) 

– Cheung; Phillimore 

(2017) 

– Kosyakova; Salikutluk 

(2023) 

– Phillimore; Block; 

Bradby; u. a. (2023) 
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Rollenbilder  
– Albrecht; Pérez; Stitte-

neder; u. a. (2021) 

– Trappolini; Barbiano Di 
Belgiojoso; Rimoldi; u. 

a. (2024) 

– Volgger 2019 
 

– Gossner; Kosyakova 

(2021) 

– Volgger (2019) 

Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll lediglich als Übersicht 

der konsultierten Literatur dienen.  
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